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(Standortsicherungsgesetz — StandOG) 

A. Zielsetzung 

Förderung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums durch Stärkung 
der Investitionstätigkeit; 

Erhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft und Sicherung der Attraktivität Deutschlands als 
Wirtschaftsstando rt ; 

Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen mit gezielten 
mittelstandspolitischen Akzenten; 

Weitere Belebung der Investitionstätigkeit in den jungen Län-
dern. 

B. Lösung 

Senkung des Körperschaftsteuersatzes für einbehaltene Gewinne 
von 50 vom Hundert auf 44 vom Hundert; 

Übergangsweise Begrenzung des Höchststeuersatzes im Einkom-
mensteuertarif für gewerbliche Einkünfte auf 44 vom Hunde rt ; 

Einführung einer eigenkapitalschonenden Ansparabschreibung 
für kleine und mittlere Betriebe und Erleichterungen bei der 
Erbschaftsteuer; 

Verlängerung der betrieblichen Sonderabschreibung nach dem 
Fördergebietsgesetz um zwei Jahre und der Aussetzung der 
Gewerbekapitalsteuer und der Vermögensteuer in den jungen 
Ländern um ein Jahr bis Ende 1995; 
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Ausgleich der Steuermindereinnahmen durch begrenzte Rückfüh-
rung von Abschreibungsmöglichkeiten im Bereich der degressiven 
Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter und Bet riebsge-
bäude und durch die gesetzliche Regelung der sog. Gesellschafter

-

Fremdfinanzierung. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Für die Haushalte der Gebietskörperschaften ergeben sich — ein-
schließlich der Maßnahmen zur Gegenfinanzierung — in den 
Rechnungsjahren 1993 bis 1996 die nachfolgenden finanziellen 
Auswirkungen: 

Steuermehreinnahmen (+)/Steuermindereinnahmen (-) 
in Mio. DM 

Ent- Rechnungsjahr 
stehungs- 

jahr 1993 1994 1995 1996 

insgesamt - 65 +800 -2 937 -235 +2 422 

Bund + 75 +278 -1 134 + 15 + 846 

Länder -238 +281 -1141 + 9 + 765 

Gemeinden + 98 +241 - 662 -295 + 	811 

Einzelheiten sind aus der Übersicht am Ende der Begründung, 
Allgemeiner Teil, ersichtlich. 
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An die Präsidentin 
des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes zur Verbesserung der steuerlichen Bedingungen zur Sicherung des 
Wirtschaftsstandorts Deutschland im Europäischen Binnenmarkt (Standortsiche-
rungsgesetz — StandOG) mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium der Finanzen. 

Der Bundesrat hat in seiner 652. Sitzung am 12. Februar 1993 gemäß Artikel 76 
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2 
ersichtlich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Dr. Helmut Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der steuerlichen Bedingungen zur 
Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland im Europäischen Binnenmarkt 
(Standortsicherungsgesetz — StandOG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht 
Artikel 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 	 1 

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 	 2 

Änderung des  Gewerbesteuergesetzes  	3 

Änderung des Fördergebietsgesetzes  	4 

Änderung des Gesetzes über steuerliche Maß-
nahmen bei Änderung der Unternehmens-
form  5 

Änderung des Außensteuergesetzes  	6 

Änderung der Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung  	7 

Änderung des Bewertungsgesetzes  	8 

Änderung des Vermögensteuergesetzes  	9 

Änderung des Grundsteuergesetzes  	10 

Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes  	11 

Änderung des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung  	12 

Änderung des Gemeindefinanzreformgeset

-

zes  	13 

Änderung des Gesetzes über Kapitalanlage-
gesellschaften 	14 

Änderung des Gesetzes über den Vertrieb 
ausländischer Investmentanteile und über die 
Besteuerung der Erträge aus ausländischen 
Investmentanteilen   15 

Neufassung der betroffenen Gesetze und 
Rechtsverordnung, Rückkehr zum einheit-
lichen Verordnungsrang   16 

Inkrafttreten  	17 

Artikel 1 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. September 1990 (BGBl. I 
S. 1898, 1991 I S. 808), zuletzt geändert durch Arti-
kel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S....), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 6 wird wie folgt gefaßt: 

„ (6) Die tarifliche Einkommensteuer, vermin-
dert um den Entlastungsbetrag nach § 32 c und die 

Steuerermäßigungen, ist die festzusetzende Ein-
kommensteuer." 

2. § 4 a Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewer-
betreibenden ist der Gewinn nach dem Wirt-
schaftsjahr zu ermitteln. Wirtschaftsjahr ist 

1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraum vom 
1. Juli bis zum 30. Juni. Durch Rechtsverord-
nung kann für einzelne Gruppen von Land-
und Forstwirten ein anderer Zeitraum be-
stimmt werden, wenn das aus wi rtschaftlichen 
Gründen erforderlich ist. Der Land- und Forst-
wirt kann das Kalenderjahr als Wirtschaftsjahr 
bestimmen; 

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma im Han-
delsregister eingetragen ist, der Zeitraum, für 
den sie regelmäßig Abschlüsse machen. Die 
Umstellung des Wirtschaftsjahrs auf einen vom 
Kalenderjahr abweichenden Zeitraum ist 
steuerlich nur wirksam, wenn sie im Einver-
nehmen mit dem Finanzamt vorgenommen 
wird; 

3. bei anderen Gewerbetreibenden das Kalen-
derjahr. Sind sie gleichzeitig buchführende 
Land- und Forstwirte, so können sie mit 
Zustimmung des Finanzamts den nach Num-
mer 1 maßgebenden Zeitraum als Wirtschafts-
jahr für den Gewerbebetrieb bestimmen, wenn 
sie für den Gewerbebetrieb Bücher führen und 
für diesen Zeitraum regelmäßig Abschlüsse 
machen. " 

3. § 6 Abs. 1 Nr. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich, für 
seinen Haushalt oder für andere betriebs-
fremde Zwecke sind mit dem Teilwert anzu-
setzen. Wird ein Wi rtschaftsgut unmittelbar 
nach seiner Entnahme einer nach § 5 Abs. 1 
Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der 
Körperschaftsteuer befreiten Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse 
oder einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts zur Verwendung für steuerbegün-
stigte Zwecke im Sinne des § 10 b Abs. 1 Satz 1 
unentgeltlich überlassen, so kann die  Ent

-nahme  mit dem Buchwert angesetzt werden. 
Satz 2 gilt nicht für die Entnahme von Nutzun-
gen und Leistungen. Werden Gebäude, 
soweit sie zu einem Betriebsvermögen gehö-
ren und nicht Wohnzwecken dienen, und der 
in angemessenem Umfang dazugehörende 
Grund und Boden entnommen und im An-
schluß daran vom Steuerpflichtigen in den 
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folgenden zehn Jahren unter den Vorausset-
zungen des § 7 k Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 und 5 und 
Abs. 3 vermietet, so kann die Entnahme bis 
zum 31. Dezember 1992 mit dem Buchwert 
angesetzt werden. Dies gilt auch, wenn das 
Gebäude umgebaut wird oder wenn infolge 
von Baumaßnahmen das Gebäude im Innern 
neu gestaltet wird und die Außenmauern 
erhalten bleiben." 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens kann der Steuerpflichtige 
statt der Absetzung für Abnutzung in gleichen 
Jahresbeträgen die Absetzung für Abnutzung 
in fallenden Jahresbeträgen bemessen. Die 
Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgen kann nach einem unveränderlichen 
Hundertsatz vom jewei ligen Buchwert (Rest-
wert) vorgenommen werden; der dabei anzu-
wendende Hundertsatz darf höchstens das 
Zweieinhalbfache des bei der Absetzung für 
Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen in 
Betracht kommenden Hundertsatzes be tragen 
und 25 vom Hundert nicht übersteigen. Bei 
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens, die nach dem 29. Juli 1981 und vor 
dem 1. Januar 1994 angeschafft oder herge-
stellt worden sind, darf der Hundertsatz höch-
stens das Dreifache be tragen und 30 vom 
Hundert nicht übersteigen. § 7 a Abs. 8 gilt 
entsprechend. Bei Wirtschaftsgütern, bei de-
nen die Absetzung für Abnutzung in fallenden 
Jahresbeträgen bemessen wird, sind Abset-
zungen für außergewöhnliche technische oder 
wirtschaft liche Abnutzung nicht zulässig." 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Bei im Inland belegenen Gebäuden, die 
vom Steuerpflichtigen hergestellt oder bis zum 
Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft 
worden sind, können abweichend von Absatz 4 
als Absetzung für Abnutzung die folgenden 
Beträge abgezogen werden: 

1. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 
Satz 1 Nr. 1, die vom Steuerpflichtigen 
aufgrund eines vor dem 1. Januar 1994 
gestellten Bauantrags hergestellt oder auf-
grund eines vor diesem Zeitpunkt rechts-
wirksam abgeschlossenen obligatorischen 
Vertrags angeschafft worden sind, 

im Jahr der Fertigstellung 
und in den folgenden drei Jahren jeweils 
10 vom Hundert, 

in den darauffolgenden drei Jahren jeweils 
5 vom Hundert, 

in den darauffolgenden 18 Jahren jeweils 
2,5 vom Hundert , 

2. bei den anderen als den in Nummer 1 
genannten Gebäuden im Sinne des Absat-
zes 4 Satz 1 Nr. 1 

im Jahr der Fertigstellung 
und in den folgenden vier Jahren jeweils 
7 vom Hundert, 

in den darauffolgenden sechs Jahren 
jeweils 5 vom Hundert, 

in den darauffolgenden 14 Jahren jeweils 
2,5 vom Hundert, 

3. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 
Satz 1 Nr. 2 

im Jahr der Fertigstellung 
und in den folgenden sieben Jahren jeweils 
5 vom Hundert , 

in den darauffolgenden sechs Jahren 
jeweils 2,5 vom Hundert, 

in den darauffolgenden 36 Jahren jeweils 
1,25 vom Hundert , 

4. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 
Satz 1 Nr. 2, die vom Steuerpflichtigen 
aufgrund eines nach dem 28. Februar 1989 
gestellten Bauantrags hergestellt oder nach 
dem 28. Februar 1989 aufgrund eines nach 
diesem Zeitpunkt rechtswirksam abge-
schlossenen obligatorischen Vertrags an-
geschafft worden sind, soweit sie Wohn-
zwecken dienen, anstelle der in Nummer 3 
genannten Beträge, 

im Jahr der Fertigstellung 
und in den folgenden drei Jahren jeweils 
7 vom Hundert , 

in den darauffolgenden sechs Jahren 
jeweils 5 vom Hundert, 

in den darauffolgenden sechs Jahren 
jeweils 2 vom Hundert, 

in den darauffolgenden 24 Jahren jeweils 
1,25 vom Hundert 

der Herstellungskosten oder der Anschaf-
fungskosten. Im Fall  der Anschaffung kann 
Satz 1 nur angewendet werden, wenn der 
Hersteller für das veräußerte Gebäude weder 
Absetzungen für Abnutzung nach Satz 1 vor-
genommen noch erhöhte Absetzungen oder 
Sonderabschreibungen in Anspruch genom-
men  hat."  

5. § 7 g wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

,,Sonderabschreibungen und Ansparabschrei-
bungen zur Förderung kleiner und mittlerer 
Betriebe" 

b) Folgende neue Absätze 3 bis 5 werden ange-
fügt: 

„(3) Steuerpflichtige können für die künftige 
Anschaffung oder Herstellung eines Wi rt

-schaftsguts im Sinne des Absatzes 1 eine den 
Gewinn mindernde Rücklage bilden (Anspar-
abschreibung). Die Rücklage darf 45 vom Hun-
dert der Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten des begünstigten Wirtschaftsguts nicht 
überschreiten, das der Steuerpflichtige voraus- 
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sichtlich bis zum Ende des zweiten auf die 
Bildung der Rücklage folgenden Wirtschafts-
jahrs anschaffen oder herstellen wird. Eine 
Rücklage darf nur gebildet werden, wenn 

1. der Steuerpflichtige den Gewinn nach § 4 
Abs. 1 oder § 5 ermittelt; 

2. der Betrieb am Schluß des Wirtschaftsjahrs, 
das dem Wirtschaftsjahr der Bildung der 
Rücklage vorangeht, die in Absatz 2 
genannten Größenmerkmale erfüllt; 

3. die Bildung und Auflösung der Rücklage in 
der Buchführung verfolgt werden können 
und 

4. der Steuerpflichtige keine Rücklagen nach 
§ 3 Abs. 1 und 2 a des Zonenrandförderungs-
gesetzes vom 5. August 1971 (BGBl. I 
S. 1237), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 24. Juni 1991 (BGBl. I 
S. 1322) oder nach § 6 des Fördergebietsge-
setzes vom 24. Juni 1991 (BGBl. I S. 1322, 
1331), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), aus-
weist. 

Eine Rücklage kann auch gebildet werden, 
wenn dadurch ein Verlust entsteht oder sich 
erhöht. 

(4) Sobald für das begünstigte Wirtschaftsgut 
Abschreibungen vorgenommen werden dür-
fen, ist die Rücklage in Höhe von 45 vom 
Hundert der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten gewinnerhöhend aufzulösen. Ist eine 
Rücklage am Ende des zweiten auf ihre Bil-
dung folgenden Wirtschaftsjahrs noch vorhan-
den, so ist sie zu diesem Zeitpunkt gewinner-
höhend aufzulösen. 

(5) Soweit die Auflösung einer Rücklage 
nicht auf Absatz 4 Satz 1 beruht, ist der Gewinn 
des Wirtschaftsjahrs, in dem die Rücklage 
aufgelöst wird, für jedes volle Wi rtschaftsjahr, 
in dem die Rücklage bestanden hat, um 6 vom 
Hundert des aufgelösten Rücklagenbetrags zu 
erhöhen." 

6. § 10d wird wie folgt gefaßt: 

„§ 10d 
Verlustabzug 

(1) Verluste, die bei der Ermittlung des Gesamt-
betrags der Einkünfte nicht ausgeglichen werden, 
sind bis zu einem Be trag von insgesamt 10 Millio-
nen Deutsche Mark wie Sonderausgaben vom 
Gesamtbetrag der Einkünfte des zweiten dem 
Veranlagungszeitraum vorangegangenen Veran-

lagungszeitraums abzuziehen; soweit ein Abzug 
danach nicht möglich ist, sind sie wie Sonderaus-
gaben vom Gesamtbetrag der Einkünfte des 
ersten dem Veranlagungszeitraum vorangegan-
genen Veranlagungszeitraums abzuziehen. Sind 
für die vorangegangenen Veranlagungszeit-
räume bereits Steuerbescheide erlassen worden, 
so sind sie insoweit zu ändern, als der Verlustab-
zug zu gewähren oder zu berichtigen ist. Das gilt  

auch dann, wenn die Steuerbescheide unanfecht

-

bar  geworden sind; die Verjährungsfristen enden 
insoweit nicht, bevor die Verjährungsfrist für den 
Veranlagungszeitraum abgelaufen ist, in dem 
Verluste nicht ausgeglichen werden. Auf Antrag 
des Steuerpflichtigen ist ganz oder teilweise von 
der Anwendung des Satzes 1 abzusehen. Im 
Antrag ist die Höhe des abzuziehenden Verlusts 
und der Veranlagungszeitraum anzugeben, in 
dem der Verlust abgezogen werden soll. 

(2) Nicht ausgeglichene Verluste, die nicht nach 
Absatz 1 abgezogen worden sind, sind in den 
folgenden Veranlagungszeiträumen wie Sonder-
ausgaben vom Gesamtbetrag der Einkünfte abzu-
ziehen. Der Abzug ist nur insoweit zulässig, als die 
Verluste nicht nach Absatz 1 abgezogen worden 
sind und in den vorangegangenen Veranlagungs-
zeiträumen nicht nach Satz 1 abgezogen werden 
konnten (verbleibender Verlustabzug). 

(3) Der am Schluß eines Veranlagungszeit-
raums verbleibende Verlustabzug ist gesondert 
festzustellen. Verbleibender Verlustabzug ist der 
bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Ein-
künfte nicht ausgeglichene Verlust, vermindert 
um die nach Absatz 1 abgezogenen und die nach 
Absatz 2 abziehbaren Beträge und vermehrt um 
den auf den Schluß des vorangegangenen Veran-
lagungszeitraums festgestellten verbleibenden 
Verlustabzug. Zuständig für die Feststellung ist 
das für die Besteuerung des Einkommens zustän-
dige Finanzamt. Feststellungsbescheide sind zu 
erlassen, aufzuheben oder zu ändern, soweit sich 
die nach Satz 2 zu berücksichtigenden Beträge 
ändern und deshalb der entsprechende Steuerbe-
scheid zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern ist. 
Satz 4 ist entsprechend anzuwenden, wenn der 
Erlaß, die Aufhebung oder die Änderung des 
Steuerbescheids mangels steuerlicher Auswir-
kung unterbleibt. " 

7. Nach § 32b wird folgender neuer § 32c einge-
fügt: 

„§ 32c 
Tarifbegrenzung 

bei gewerblichen Einkünften 

(1) Sind in dem zu versteuernden Einkommen 
gewerbliche Einkünfte im Sinne des Absatzes 2 
enthalten, deren Anteil am zu versteuernden 
Einkommen mindestens 90 396 Deutsche Mark 
beträgt, ist von der tariflichen Einkommensteuer 
ein Entlastungsbetrag nach Absatz 4 abzuzie-
hen. 

(2) Gewerbliche Einkünfte im Sinne dieser 
Vorschrift sind Gewinne aus inländischen Be-
triebsstätten eines Gewerbebetriebs mit Aus-
nahme von 

1. Gewinnen aus der Verpachtung eines Gewer-
bebetriebs im ganzen oder eines Teilbetriebs, 
es sei denn, es handelt sich um eine Betriebs-
aufspaltung; 

2. Gewinnen aus Anteilen an  einer Kapitalgesell-
schaft, wenn die Beteiligung zu Beginn des 
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Veranlagungszeitraums mindestens ein Zehn-
tel des Nennkapitals beträgt; 

3. Gewinnen, die einer Steuerermäßigung nach 
§ 34 unterliegen. 

(3) Der auf gewerbliche Einkünfte entfallende 
Anteil am zu versteuernden Einkommen (gewerb-
licher Anteil) bemißt sich nach dem Verhältnis der 
gewerblichen Einkünfte nach Absatz 2 zur 
Summe der Einkünfte. Übersteigen die gewerbli-
chen Einkünfte nach Absatz 2 die Summe der 
Einkünfte, ist der Entlastungsbetrag nach Ab-
satz 4 auf der Grundlage des gesamten zu versteu-
ernden Einkommens zu ermitteln. Der gewerbli-
che Anteil ist auf den nächsten durch 54 ohne Rest 
teilbaren vollen Deutsche-Mark-Betrag abzurun-
den, wenn er nicht bereits durch 54 ohne Rest 
teilbar ist. 

(4) Zur Ermittlung des Entlastungsbetrags wird 
zunächst für den abgerundeten gewerblichen 
Anteil die Einkommensteuer nach § 32a berech-
net. Von diesem Steuerbetrag sind die Einkom-
mensteuer, die nach § 32a auf ein zu versteuern-
des Einkommen in Höhe von 90 342 Deutsche 
Mark entfällt, sowie 44 vom Hundert des abgerun-
deten gewerblichen Anteils, soweit er 90 342 
Deutsche Mark übersteigt, abzuziehen. Der sich 
hieraus ergebende Entlastungsbetrag ist auf volle 
Deutsche Mark aufzurunden. 

(5) Bei Ehegatten, die zusammen zur Einkom-
mensteuer veranlagt werden, betrügt der Entla-
stungsbetrag das Zweifache des Entlastungsbe-
trags, der sich für die Hälfte ihres gemeinsam zu 
versteuernden Einkommens nach den Absätzen 1 
bis 4 ergibt. Die Ehegatten sind bei der Verhält-
nisrechnung nach Absatz 3 gemeinsam als 
Steuerpflichtiger zu behandeln." 

8. § 34 c Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit 
ausländischen Einkünften in dem Staat, aus dem 
die Einkünfte stammen, zu einer der deutschen 
Einkommensteuer entsprechenden Steuer heran-
gezogen werden, ist die festgesetzte und gezahlte 
und keinem Ermäßigungsanspruch mehr unter-
liegende ausländische Steuer auf die deutsche 
Einkommensteuer anzurechnen, die auf die Ein-
künfte aus diesem Staat entfällt. Die auf diese 
ausländischen Einkünfte entfallende deutsche 
Einkommensteuer ist in der Weise zu ermitteln, 
daß die sich bei der Veranlagung des zu versteu-
ernden Einkommens — einschließlich der auslän-
dischen Einkünfte — nach den §§ 32a, 32b, 32c, 
34 und 34b ergebende deutsche Einkommen-
steuer im Verhältnis dieser ausländischen Ein-
künfte zur Summe der Einkünfte aufgeteilt wird. 
Die ausländischen Steuern sind nur insoweit 
anzurechnen, als sie auf die im Veranlagungszeit-
raum bezogenen Einkünfte entfallen." 

9. § 36 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Auf die Einkommensteuer werden ange-
rechnet: 

1. die für den Veranlagungszeitraum entrich-
teten Einkommensteuer-Vorauszahlungen 
(§ 37); 

2. die durch Steuerabzug erhobene Einkommen-
steuer, soweit sie auf die bei der Veranlagung 
erfaßten Einkünfte oder auf die nach § 8 b 
Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes bei der 
Ermittlung des Einkommens außer Ansatz blei-
benden Bezüge entfällt und nicht die Erstat-
tung beantragt oder durchgeführt ist; 

3. die Körperschaftsteuer einer unbeschränkt 
körperschaftsteuerpflichtigen Körperschaft 
oder Personenvereinigung in Höhe von 3/7  der 
Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 
2. Das gleiche gilt bei Einnahmen im Sinne des 
§ 20 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a, die aus der 
erstmaligen Veräußerung von Dividenden-
scheinen oder sonstigen Ansprüchen durch 
den Anteilseigner erzielt worden sind; in die-
sen Fallen beträgt die anrechenbare Körper-
schaftsteuer höchstens 3/7 des Betrags, der auf 
die veräußerten Ansprüche ausgeschüttet 
wird. Die Anrechnung erfolgt unabhängig von 
der Entrichtung der Körperschaftsteuer. Die 
Körperschaftsteuer wird nicht angerechnet: 

a) für den Teil der Einnahmen im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2, der aus Ausschüt-
tungen stammt, für die Eigenkapital im 
Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 des Körperschaft-
steuergesetzes als verwendet gilt; 

b) in den Fallen des § 36a; 

c) wenn die in den §§ 44, 45 oder 46 des 
Körperschaftsteuergesetzes bezeichnete Be-
scheinigung nicht vorgelegt worden ist; 

d) wenn die Vergütung nach den §§ 36b, 36 c 
oder 36 d beantragt oder durchgeführt wor-
den ist; 

e) wenn bei Einnahmen aus der Veräußerung 
von Dividendenscheinen oder sonstigen 
Ansprüchen durch den Anteilseigner die 
veräußerten Ansprüche erst nach Ablauf 
des Kalenderjahrs fällig werden, das auf 
den Veranlagungszeitraum folgt; 

f) wenn die Einnahmen nach einem Abkom-
men zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung in dem anderen Vertragsstaat besteu-
ert werden können; 

g) wenn die Einnahmen bei der Veranlagung 
nicht erfaßt werden." 

10. § 36b Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Einem Anteilseigner, der Einnahmen im 
Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 bezieht und im 
Zeitpunkt ihres Zufließens unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig ist, wird die anrechenbare 
Körperschaftsteuer auf Antrag vergütet, wenn 
anzunehmen ist, daß für ihn eine Veranlagung zur 
Einkommensteuer nicht in Be tracht kommt oder 
ein Freistellungsauftrag im Sinne des § 44 a Abs. 2 
Satz 1 vorliegt. § 36 Abs. 2 Nr. 3 Sätze 1, 3 und 4 
Buchstaben a, b und f ist entsprechend anzuwen-
den. Die für die Höhe der Vergütung erforderli- 
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chen Angaben sind durch die Bescheinigung 
eines inländischen Kreditinstituts im Sinne des 
§ 44 Abs. 1 Satz 3 oder des § 45 des Körperschaft-
steuergesetzes nachzuweisen." 

11. § 43 Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 sowie Bezügen, die nach § 8 b Abs. 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes bei der Ermitt-
lung des Einkommens außer Ansatz blei-
ben;" 

12. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in 
den folgenden Absätzen nichts anderes 
bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 1994 anzuwenden. Beim Steuerab-
zug vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maß-
gabe, daß diese Fassung erstmals auf den 
laufenden Arbeitslohn anzuwenden ist, der für 
einen nach dem 31. Dezember 1993 endenden 
Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf 
sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 
1993 zufließen." 

b) Nach Absatz 5 b wird folgender neuer 
Absatz 5 c eingefügt: 

„(5 c) § 4a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ist erstmals für 
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 1991 beginnen." 

c) Die bisherigen Absätze 5 c und 5 d werden die 
neuen Absätze 5 d und 5 e. 

d) Absatz 7 wird wie folgt gefaßt: 

„(7) § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 und Nr. 2a ist 
erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, 
das nach dem 31. Dezember 1989 endet. § 6 
Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 ist erstmals auf Entnahmen 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1993 
vorgenommen werden. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Sätze 4 
und 5 ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzu-
wenden, das nach dem 31. Dezember 1988 
endet. § 6 Abs. 3 des Einkommensteuergeset-
zes 1987 ist letztmals für das Wirtschaftsjahr 
anzuwenden, das vor dem 1. Januar 1990 
endet." 

e) Absatz 10 wird wie folgt gefaßt: 

„(10) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens, die nach dem 31. August 
1977 und vor dem 30. Juli 1981 angeschafft 
oder hergestellt worden sind, ist § 7 Abs. 2 
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes 1981 in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. De-
zember 1981 (BGBl. I S. 1249, 1560) weiter 
anzuwenden. Bei beweg lichen Wirtschaftsgü-
tern des Anlagevermögens, die vor dem 1. Sep-
tember 1977 angeschafft oder hergestellt wor-
den sind, sind § 7 Abs. 2 Satz 2 und § 52 Abs. 8 
und 9 des Einkommensteuergesetzes 1975 in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Sep-
tember 1974 (BGBl. I S. 2165) weiter anzuwen-
den."  

f) Nach Absatz 12a wird folgender neuer 
Absatz 12b eingefügt: 

„(12b) § 7g Abs. 3 bis 5 ist erstmals für 
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 1993 beginnen." 

g) Der bisherige Absatz 12b wird neuer Ab-
satz 12c. 

h) Nach Absatz 25 wird folgender neuer 
Absatz 25a eingefügt: 

„ (25a) § 36 Abs. 2 Nr. 3 gilt erstmals für 
Gewinnausschüttungen und sonstige Leistun-
gen, die in dem ersten nach dem 31. Dezember 
1993 endenden Wirtschaftsjahr der ausschüt-
tenden Körperschaft erfolgen." 

i) Die bisherigen Absätze 25 a und 25 b werden 
neue Absätze 25b und 25 c. 

Artikel 2 

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 

Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. März 1991 (BGBl. I S. 638), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297), wird wie folgt 
geändert: 

 
1. § 5 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. die Deutsche Bundesbank, die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau, die Deutsche Ausgleichs-
bank, die Landwirtschaftliche Rentenbank, 
die Bayerische Landesanstalt für Aufbaufi-
nanzierung, die Hessische Landesentwick-
lungs- und Treuhandgesellschaft mit be-
schränkter Haftung, die Niedersächsische 
Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen 
mit beschränkter Haftung, die Finanzierungs-
Aktiengesellschaft Rheinland-Pfalz, die Han-
seatische Gesellschaft für öffentliche Finan

-

zierungen mit beschränkter Haftung Bremen, 
die Landeskreditbank Baden-Württemberg

-

Förderungsanstalt, die Bayerische Landesbo-
denkreditanstalt, die Wohnungsbau-Kredit-
anstalt Berlin, die Hamburgische Wohnungs-
baukreditanstalt, die Niedersächsische Lan-
destreuhandstelle für den Wohnungs- und 
Städtebau, die Wohnungsbauförderungsan-
stalt Nordrhein-Westfalen — Anstalt der 
Westdeutschen Landesbank Girozentrale —, 
die Niedersächsische Landestreuhandstelle 
für Wirtschaftsförderung Norddeutsche Lan-
desbank, die Landestreuhandstelle für Agrar-
förderung Norddeutsche Landesbank, die 
Saarländische Investitionskreditbank Aktien-
gesellschaft, die Investitionsbank Schleswig

-

Holstein — Zentralbereich der Landesbank 
Schleswig-Holstein Girozentrale —, die Inve-
stitionsbank des Landes Brandenburg, die 
Sächsische Aufbaubank, die Thüringer Auf-
baubank und die Liquiditäts-Konsortialbank 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;" 
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2. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird gestrichen. 

b) Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden neue 
Absätze 5 bis 7. 

3. Nach § 8 werden folgende neue §§ 8a und 8 b 
eingefügt: 

„§ 8a 
Gesellschafter-Fremdfinanzierung 

(1) Vergütungen für Fremdkapital, das eine 
unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft 
von einem nicht zur Anrechnung von Körper-
schaftsteuer berechtigten Anteilseigner erhalten 
hat, der zu einem Zeitpunkt im Wirtschaftsjahr 
wesentlich am Grund- oder Stammkapital betei-
ligt war, gelten als verdeckte Gewinnausschüt-
tungen, 

1. wenn eine nicht in einem Bruchteil des Kapitals 
bemessene Vergütung vereinbart ist oder 

2. soweit dieses Fremdkapital zu einem Zeit-
punkt des Wirtschaftsjahrs den Teil des Eigen-
kapitals der Gesellschaft zum Schluß des vor-
angegangenen Wirtschaftsjahrs übersteigt, der 
dem Anteil des Anteilseigners am Grund- oder 
Stammkapital entspricht, es sei denn, ein frem-
der Dritter hätte dieses Fremdkapital zu glei-
chen Bedingungen auch gegeben. 

Satz 1 ist auch bei Vergütungen für Fremdkapital 
anzuwenden, das die Kapitalgesellschaft von 
einer dem Anteilseigner nahestehenden Person 
erhalten hat, die nicht zur Anrechnung von Kör-
perschaftsteuer berechtigt ist. 

(2) Eigenkapital ist das gezeichnete Kapital 
abzüglich der ausstehenden Einlagen, zuzüglich 
der Kapitalrücklage, der Gewinnrücklagen, eines 
Gewinnvortrags und eines Jahresüberschusses 
sowie abzüglich eines Verlustvortrags und eines 
Jahresfehlbetrags (§ 266 Abs. 3 Abschnitt A, § 272 
des Handelsgesetzbuches) in der Handelsbilanz 
zum Schluß des vorangegangenen Wirtschafts-
jahrs; Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 des 
Handelsgesetzbuches) sind nicht hinzuzurech-
nen. Ist die Gesellschaft am Grund- oder Stamm-
kapital einer anderen Kapitalgesellschaft betei-
ligt, so ist ihr Eigenkapital um den Buchwert 
dieser Beteiligung zu mindern. 

(3) Eine wesentliche Beteiligung liegt vor, wenn 
der Anteilseigner am Grund- oder Stammkapital 
der Gesellschaft zu mehr als einem Viertel betei-
ligt ist. Gleiches gilt, wenn der Anteilseigner 
zusammen mit anderen Anteilseignern zu mehr 
als einem Viertel beteiligt ist, mit denen er zum 
Zwecke der gemeinsamen Verwaltung der An-
teile eine Personenvereinigung bildet oder von 
denen er beherrscht wird, die er beherrscht oder 
die mit ihm gemeinsam beherrscht werden. Ein 
Anteilseigner ohne wesentliche Beteiligung, der 
allein oder mit anderen Anteilseignern, mit denen 
er gleichgerichtete Interessen verfolgt, einen 
beherrschenden Einfluß auf die Kapitalgesell-
schaft ausüben kann, steht einem wesentlich 
beteiligten Anteilseigner gleich.  

§ 8b 
Beteiligung 

an ausländischen Gesellschaften 

(1) Bezüge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
des Einkommensteuergesetzes, die eine unbe-
schränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft oder 
sonstige Körperschaft im Sinne des § 43 von einer 
anderen unbeschränkt steuerpflichtigen Kapital-
gesellschaft oder von einer sonstigen Körper-
schaft im Sinne des § 43 erhält, bleiben bei der 
Ermittlung des Einkommens außer Ansatz, soweit 
dafür der Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 
als verwendet gilt. Voraussetzung für die Anwen-
dung des Satzes 1 ist, daß die Verwendung des 
Teilbetrags im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 durch 
eine Steuerbescheinigung nach § 44 oder § 45 
nachgewiesen wird. 

Gewinnminderungen, die 

1. durch den Ansatz des niedrigeren Teilwerts 
des Anteils an der in Satz 1 genannten aus-
schüttenden Kapitalgesellschaft oder sonsti-
gen Körperschaft oder 

2. durch Veräußerung des Anteils oder bei Auflö-
sung oder Herabsetzung des Nennkapitals die-
ser Kapitalgesellschaft oder sonstigen Körper-
schaft 

entstehen, sind bei der Gewinnermittlung nicht zu 
berücksichtigen, soweit der Ansatz des niedrige-
ren Teilwerts oder die sonstige Gewinnminde-
rung auf die Gewinnausschüttungen zurückzu-
führen ist. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für 
Bezüge, die in einem wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb einer nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 steuerbefreiten 
Körperschaft anfallen. 

(2) Bei der Ermittlung des Einkommens einer 
unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesell-
schaft oder sonstigen Körperschaft im Sinne des 
§ 43 bleiben Gewinne aus der Veräußerung eines 
Anteils an einer ausländischen Gesellschaft oder 
bei deren Auflösung oder der Herabsetzung von 
deren Nennkapital außer Ansatz, wenn Gewinn-
ausschüttungen dieser Gesellschaft nach einem 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung oder nach Absatz 5 befreit oder nach § 26 
Abs. 2 oder 3 begünstigt wären, soweit sich nicht 
in früheren Jahren eine bei der Gewinnermittlung 
berücksichtigte Gewinnminderung durch Ansatz 
des niedrigeren Teilwerts des Anteils ergeben hat 
und soweit diese Gewinnminderung nicht durch 
den Ansatz eines höheren Teilwerts ausgeglichen 
worden ist. Die Vorschriften über die Abziehbar-
keit von Verlusten, die bei der Veräußerung, 
Auflösung oder Kapitalherabsetzung nach Satz 1 
entstehen, bleiben unberührt. Hängt die Befrei-
ung oder Begünstigung von der Tätigkeit der 
ausländischen Gesellschaft ab, muß die unbe-
schränkt steuerpflichtige Körperschaft nachwei-
sen, daß die in einem Abkommen zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung oder in § 26 Abs. 2 fest-
gelegten Tätigkeiten seit der Gründung dieser 
Gesellschaft oder während der letzten fünf Jahre 
vor und in dem Veranlagungszeitraum, in dem die 
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Einkünfte aus der Veräußerung, Auflösung oder 
Kapitalherabsetzung bezogen werden, ausgeübt 
worden sind. 

(3) Absatz 2 ist nicht anzuwenden, wenn die 
unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft 
oder sonstige Körperschaft im Sinne des § 43 die 
Anteile an der ausländischen Gesellschaft durch 
eine Sacheinlage zu einem unter dem Teilwert 
liegenden Wert erworben hat und die Veräuße-
rung, Auflösung oder Kapitalherabsetzung inner-
halb eines Zeitraums von sieben Jahren nach dem 
Zeitpunkt der Sacheinlage stattfindet. Satz 1 gilt 
in den Fällen des § 20 Abs. 6 des Gesetzes über 
steuerliche Maßnahmen bei Änderung der Unter-
nehmensform entsprechend. 

(4) Gewinnanteile, die von einer ausländischen 
Gesellschaft auf Anteile ausgeschüttet werden, 
die einer inländischen gewerblichen Betriebs-
stätte einer beschränkt steuerpflichtigen Körper-
schaft zuzurechnen sind, bleiben bei der Ermitt-
lung des der inländischen gewerblichen Betriebs-
stätte zuzurechnenden Einkommens außer An-
satz, soweit sie nach einem Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung oder nach 
Absatz 5 befreit wären, wenn die beschränkt 
steuerpflichtige Körperschaft unbeschränkt steu-
erpflichtig wäre. Die Absätze 2 und 3 gelten 
sinngemäß für die Ermittlung des Einkommens 
einer inländischen gewerblichen Betriebsstätte 
einer beschränkt steuerpflichtigen Körperschaft, 
wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 im übri-
gen erfüllt sind. Hängt die Befreiung oder Begün-
stigung vom Halten der Beteiligung für einen 
Mindestzeitraum ab, muß die Beteiligung wäh-
rend dieses Zeitraums auch zum Betriebsvermö-
gen der inländischen gewerblichen Betriebsstätte 
gehört haben. 

(5) Sind Gewinnanteile, die von einer ausländi-
schen Gesellschaft ausgeschüttet werden, nach 
einem Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung unter der Voraussetzung einer Min-
destbeteiligung von der Körperschaftsteuer be-
freit, so gilt die Befreiung ungeachtet der im 
Abkommen vereinbarten Mindestbeteiligung, 
wenn die Beteiligung mindestens ein Zehntel 
beträgt. 

(6) Sind Gewinnanteile, die von einer ausländi-
schen Gesellschaft ausgeschüttet werden, nach 
einem Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung oder nach Absatz 5 von der Körper-
schaftsteuer befreit oder nach § 26 Abs. 2 bis 3 
begünstigt, so sind Gewinnminderungen, die 

1. durch Ansatz des niedrigeren Teilwerts des 
Anteils an  der ausländischen Gesellschaft 
oder 

2. durch Veräußerung des Anteils oder bei Auflö-
sung oder Herabsetzung des Kapitals der aus-
ländischen Gesellschaft 

entstehen, bei der Gewinnermittlung nicht zu 
berücksichtigen, soweit der Ansatz des niedrige

-

ren Teilwerts oder die sonstige Gewinnminde

-

rung auf die Gewinnausschüttungen zurückzu-
führen ist. " 

4. § 13 Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Beginnt die Steuerbefreiung aufgrund des 
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 und dient die Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse aus-
schließlich und unmittelbar der Förderung steuer-
begünstigter Zwecke im Sinne des § 9 Nr. 3 
Buchstabe a, so sind die Wirtschaftsgüter in der 
Schlußbilanz mit den Buchwerten anzusetzen. 
Erlischt die Steuerbefreiung, so ist in der Anfangs-
bilanz für die in Satz 1 bezeichneten Wirtschafts-
güter der Wert anzusetzen, der sich bei ununter-
brochener Steuerpflicht nach den Vorschriften 
über die steuerliche Gewinnermittlung ergeben 
würde." 

5. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„(1) Die Körperschaftsteuer be trägt 44 vom 
Hundert des zu versteuernden Einkommens. 

(2) Die Körperschaftsteuer ermäßigt sich auf 
41 vom Hundert bei Körperschaften, Personen-
vereinigungen und Vermögensmassen im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 3 bis 6. Satz 1 gilt 
nicht 

1. für Körperschaften und Personenvereini-
gungen, deren Leistungen bei den Empfän-
gern zu den Einnahmen im Sinne des § 20 
Abs. 1 Nr. 1 oder 2 des Einkommensteuer-
gesetzes gehören; 

2. für Stiftungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 4 
und 5; fallen die Einkünfte in einem wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb einer von der 
Körperschaftsteuer befreiten Stiftung oder 
in einer unter Staatsaufsicht stehenden und 
in der Rechtsform der Stiftung geführten 
Sparkasse an, ist Satz 1 anzuwenden." 

b) Absatz 6 wird wie folgt gefaßt: 

„(6) Die Körperschaftsteuer beträgt beim 
Zweiten Deutschen Fernsehen, Anstalt des 
öffentlichen Rechts, für das Geschäft der Ver-
anstaltung von Werbesendungen 6,6 vom 
Hundert der Entgelte (§ 10 Abs. 1 des Umsatz-
steuergesetzes) aus Werbesendungen. Ab-
satz 4 gilt entsprechend." 

6. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 6 und 7 werden wie folgt gefaßt: 

„ (6) Vorbehaltlich der Sätze 2 bis 4 sind die 
Vorschriften des § 34 c Abs. 1 Satz 2 und 3, 
Abs. 2 bis 7 und des § 50 Abs. 6 des Einkom-
mensteuergesetzes entsprechend anzuwen-
den. § 34 c Abs. 2 und 3 des Einkommensteu-
ergesetzes ist nicht bei Einkünften anzuwen-
den, für die ein Antrag nach Absatz 2 oder 5 
gestellt wird. Bei der Anwendung des § 34 c 
Abs. 1 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes ist 
der Berechnung der auf die ausländischen 
Einkünfte entfallenden inländischen Körper-
schaftsteuer die Körperschaftsteuer zugrunde 
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zu legen, die sich vor Anwendung der Vor-
schriften des Vierten Teils für das zu versteu-
ernde Einkommen ergibt. In den Fällen des 
§ 34 c Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes 
beträgt die Körperschaftsteuer für die do rt 

 bezeichneten ausländischen Einkünfte 22 vom 
Hundert des zu versteuernden Einkommens. 

(7) Die Absätze 2 und 3 gelten sinngemäß für 
Gewinnanteile, die eine inländische gewerbli-
che Betriebsstätte einer beschränkt steuer-
pflichtigen Körperschaft von einer ausländi-
schen Tochtergesellschaft bezieht, wenn die 
Voraussetzungen des § 8 b Abs. 4 Satz 1 und 3 
im übrigen erfüllt sind." 

b) Absatz 8 wird gestrichen. 

7. § 27 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

,, (1) Schüttet eine unbeschränkt steuerpflich-
tige Kapitalgesellschaft Gewinn aus, so mindert 
oder erhöht sich ihre Körperschaftsteuer um den 
Unterschiedsbetrag zwischen der bei ihr eingetre-
tenen Belastung des Eigenkapitals (Tarifbela-
stung), das nach § 28 als für die Ausschüttung 
verwendet gilt, und der Belastung, die sich hierfür 
bei Anwendung eines Steuersatzes von 30 vom 
Hundert des Gewinns vor Abzug der Körper-
schaftsteuer ergibt (Ausschüttungsbelastung)." 

8. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird durch folgenden neuen Absatz 3 
ersetzt: 

„(3) Die Teilbeträge des verwendbaren 
Eigenkapitals gelten vorbehaltlich der Ab-
sätze 4, 5 und 7 in der in § 30 enthaltenen 
Reihenfolge als für eine Ausschüttung verwen-
det. In welcher Höhe ein Teilbetrag als ver-
wendet gilt, ist aus seiner Tarifbelastung abzu-
leiten. " 

b) Nach dem neuen Absatz 3 werden folgende 
neue Absätze 4 und 5 eingefügt: 

„(4) Reichen für die Verrechnung einer 
Gewinnausschüttung, für die nach Absatz 3 
zunächst der oder die Teilbeträge im Sinne des 
§ 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 oder 2 als verwendet 
galten, später diese Teilbeträge nicht mehr 
aus, ist die Gewinnausschüttung insoweit mit 
dem Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 2 
zu verrechnen, auch wenn dieser Teilbetrag 
dadurch negativ wird. 

(5) Ist für Leistungen einer Kapitalgesell-
schaft nach § 44 oder § 45 Eigenkapital im 
Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 als verwendet 
bescheinigt worden, bleibt die der Bescheini-
gung zugrunde gelegte Verwendung unverän-
dert. " 

c) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden neue 
Absätze 6 und 7. 

d) Der neue Absatz 7 wird wie folgt gefaßt: 

„(7) Ist Körperschaftsteuer nach § 52 oder 
nach § 36 e des Einkommensteuergesetzes ver-
gütet worden, so bleibt die der Vergütung 

zugrunde gelegte Verwendung des nicht mit 
Körperschaftsteuer belasteten Teilbetrags im 
Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 3 unverände rt ." 

9. § 30 Abs. 1 und 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Das verwendbare Eigenkapital ist zum 
Schluß jedes Wirtschaftsjahrs entsprechend sei-
ner Tarifbelastung zu gliedern. Die einzelnen 
Teilbeträge sind jeweils aus der Gliederung für 
das vorangegangene Wirtschaftsjahr abzuleiten. 
In der Gliederung sind vorbehaltlich des § 32 die 
Teilbeträge getrennt auszuweisen, die entstan-
den sind aus 

1. Einkommensteilen, die nach dem 31. Dezem-
ber 1993 der Körperschaftsteuer ungemildert 
unterliegen; 

2. Einkommensteilen, die nach dem 31. Dezem-
ber 1993 einer Körperschaftsteuer von 30 vom 
Hundert unterliegen; 

3. Vermögensmehrungen, die der Körperschaft-
steuer nicht unterliegen oder die das Eigenka-
pital der Kapitalgesellschaft in vor dem 1. Ja-
nuar 1977 abgelaufenen Wirtschaftsjahren 
erhöht haben. 

(2) Der in Absatz 1 Nr. 3 bezeichnete Teilbetrag 
ist zu unterteilen in 

1. Eigenkapitalteile, die in nach dem 31. Dezem-
ber 1976 abgelaufenen Wirtschaftsjahren aus 
ausländischen Einkünften entstanden sind, 
sowie die nach § 8 b Abs. 1 und 2 bei der 
Ermittlung des Einkommens außer Ansatz blei-
benden Beträge; 

2. sonstige Vermögensmehrungen, die der Kör-
perschaftsteuer nicht unterliegen und nicht 
unter Nummer 3 oder 4 einzuordnen sind; 

3. verwendbares Eigenkapital, das bis zum Ende 
des letzten vor dem 1. Januar 1977 abgelaufe-
nen Wirtschaftsjahrs entstanden ist; 

4. Einlagen der Anteilseigner, die das Eigenkapi-
tal in nach dem 31. Dezember 1976 abgelaufe-
nen Wirtschaftsjahren erhöht haben."  

10. § 31 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Zur Berechnung der in § 30 bezeichneten 
Teilbeträge des verwendbaren Eigenkapitals sind 
die bei der Ermittlung des Einkommens nichtab-
ziehbaren Ausgaben für nach dem 31. Dezember 
1976 abgelaufene Wirtschaftsjahre wie folgt 
abzuziehen: 

1. die Körperschaftsteuererhöhung von dem Teil-
betrag, auf den sie entfällt; 

2. die tarifliche Körperschaftsteuer von dem Ein-
kommensteil, der ihr unterliegt; 

3. ausländische Steuer von den ihr unterliegen-
den ausländischen Einkünften; 

4. sonstige nichtabziehbare Ausgaben von den 
Einkommensteilen, die nach dem 31. Dezem-
ber 1993 ungemildert der Körperschaftsteuer 
unterliegen." 
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11. § 32 Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„ (4) Die Teilbeträge gelten wie folgt als entstan-
den: 

1. der in Höhe der Ausschüttungsbelastung bela-
stete Teilbetrag als aus Einkommensteilen, die 
nach dem 31. Dezember 1976 einer Körper-
schaftsteuer von 36 vom Hundert unterlie-
gen; 

2. der ungemildert mit Körperschaftsteuer bela-
stete Teilbetrag als aus Einkommensteilen, die 
nach dem 31. Dezember 1993 ungemildert der 
Körperschaftsteuer unterliegen; 

3. der nicht mit Körperschaftsteuer belastete Teil-
betrag als aus Vermögensmehrungen, die der 
Körperschaftsteuer nicht unterliegen. " 

12. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Der Abzug nach Absatz 1 ist durch eine 
Hinzurechnung auszugleichen, soweit die 
Verluste in früheren oder späteren Veranla-
gungszeiträumen bei der Ermittlung des Ein-
kommens abgezogen werden."  

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

13. § 35 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Reicht für eine Gewinnausschüttung das 
verwendbare Eigenkapital nicht aus, so erhöht 
sich die Körperschaftsteuer um 3/7 des Unter-
schiedsbetrages. § 27 Abs. 3 gilt entsprechend." 

14. § 40 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 40 
Ausnahmen 

von der Körperschaftsteuererhöhung 

Die Körperschaftsteuer wird nach § 27 nicht 
erhöht, soweit 

1. für die Ausschüttung der Teilbetrag im Sinne 
des § 30 Abs. 2 Nr. 1 als verwendet gilt; 

2. für die Ausschüttung der Teilbetrag im Sinne 
des § 30 Abs. 2 Nr. 4 als verwendet gilt; 

3. eine von der Körperschaftsteuer befreite Kapi-
talgesellschaft Gewinnausschüttungen an ei-
nen unbeschränkt steuerpflichtigen, von der 
Körperschaftsteuer befreiten Anteilseigner 
oder an  eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts vornimmt. Der Anteilseigner ist ver-
pflichtet, der ausschüttenden Kapitalgesell-
schaft seine Befreiung durch eine Bescheini-
gung des Finanzamts nachzuweisen, es sei 
denn, er ist eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts. 

Nummer 3 gilt nicht, soweit die Gewinnausschüt-
tung auf Anteile entfällt, die in einem wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb gehalten werden, für den 
die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausge-
schlossen ist, oder in einem nicht von der Körper-
schaftsteuer befreiten Betrieb gewerblicher 
Art ." 

15. § 42 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Körperschaftsteuer erhöht sich nicht 

1. in den Fällen des § 40 Nr. 2 und 3 und 

2. soweit das verwendbare Eigenkapital aus Ver-
mögensmehrungen entstanden ist, die es in vor 
dem 1. Januar 1977 abgelaufenen Wirtschafts-
jahren erhöht haben." 

16. § 44 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 44 
Bescheinigung 

der ausschüttenden Körperschaft 

(1) Erbringt eine unbeschränkt steuerpflichtige 
Körperschaft für eigene Rechnung Leistungen, 
die bei den Anteilseignern Einnahmen im Sinne 
des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 des Einkommensteu-
ergesetzes sind, so ist sie vorbehaltlich des Absat-
zes 2 verpflichtet, ihren Anteilseignern auf Ver-
langen die folgenden Angaben nach amtlich vor-
geschriebenem Muster zu bescheinigen: 

1. den Namen und die Anschrift des Anteilseig-
ners; 

2. die Höhe der Leistungen; 

3. den Zahlungstag; 

4. den Betrag der nach § 36 Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 
des Einkommensteuergesetzes anrechenbaren 
Körperschaftsteuer; 

5. den Betrag der zu vergütenden Körperschaft-
steuer im Sinne des § 52; es genügt, wenn sich 
die Angabe auf eine einzelne Aktie, einen 
einzelnen Geschäftsanteil oder ein einzelnes 
Genuarecht bezieht; 

6. die Höhe der Leistung, für die der Teilbetrag im 
Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 als verwendet 
gilt; 

7. die Höhe der Leistung, für die der Teilbetrag im 
Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 4 als verwendet 
gilt. 

Die Bescheinigung braucht nicht unterschrieben 
zu werden, wenn sie in einem maschinellen Ver-
fahren ausgedruckt worden ist und den Aussteller 
erkennen läßt. Ist die Körperschaft ein inländi-
sches Kreditinstitut, so gilt § 45 Abs. 2 und 3 
entsprechend. 

(2) Die Bescheinigung nach Absatz 1 darf nicht 
erteilt werden, 

1. wenn eine Bescheinigung nach § 45 durch ein 
inländisches Kreditinstitut auszustellen ist; 

2. wenn in Vertretung des Anteilseigners ein 
Antrag auf Vergütung von Körperschaftsteuer 
nach § 36 c oder § 36 d des Einkommensteuer-
gesetzes gestellt worden ist oder gestellt 
wird; 

3. wenn ein nach § 46 als veräußert gekennzeich-
neter Dividendenschein zur Einlösung vorge

-

legt wird. 
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(3) Eine Ersatzbescheinigung darf nur ausge-
stellt werden, wenn die Urschrift nach den Anga-
ben des Anteilseigners abhanden gekommen 
oder vernichtet ist. Die Ersatzbescheinigung muß 
als solche gekennzeichnet sein. Über die Ausstel-
lung von Ersatzbescheinigungen hat der Ausstel-
ler Aufzeichnungen zu führen. 

(4) Eine Bescheinigung, die den Absätzen 1 bis 3 
nicht entspricht, hat der Aussteller zurückzufor-
dern und durch eine berichtigte Bescheinigung zu 
ersetzen. Die berichtigte Bescheinigung ist als 
solche zu kennzeichnen. Wird die zurückgefor-
derte Bescheinigung nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Zusendung der berichtigten Bescheini-
gung an den Aussteller zurückgegeben, hat der 
Aussteller das nach seinen Unterlagen für den 
Empfänger zuständige Finanzamt schriftlich zu 
benachrichtigen. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, 
wenn die Bescheinigung den Absätzen 1 bis 3 nur 
wegen der in Absatz 1 Nr. 5 genannten Angaben 
nicht entspricht. Ist die Bescheinigung auch 
wegen anderer Angaben unrichtig, so sind nur die 
anderen Angaben zu berichtigen. 

(5) Der Aussteller einer Bescheinigung, die den 
Absätzen 1 bis 3 nicht entspricht, haftet für die auf 
Grund der Bescheinigung verkürzten Steuern 
oder zu Unrecht gewährten Steuervorteile. Ist die 
Bescheinigung nach § 45 durch ein inländisches 
Kreditinstitut auszustellen, so haftet die Körper-
schaft auch, wenn sie zum Zweck der Bescheini-
gung unrichtige Angaben macht. Der Aussteller 
haftet nicht, wenn er die ihm nach Absatz 4 
obliegenden Verpflichtungen erfüllt hat."  

17. § 45 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Ist die in § 44 Abs. 1 bezeichnete 
Leistung einer unbeschränkt steuerpflichtigen 
Körperschaft von der Vorlage eines Dividen-
denscheins abhängig und wird sie für Rech-
nung der Körperschaft durch ein inländisches 
Kreditinstitut erbracht, so hat das Kreditinstitut 
dem Anteilseigner eine Bescheinigung mit den 
in § 44 Abs. 1 bezeichneten Angaben nach 
amtlich vorgeschriebenem Muster zu erteilen. 
Aus der Bescheinigung muß hervorgehen, für 
welche Körperschaft die Leistung erbracht 
wird. " 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) § 44 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Nr. 2 und 3 
sowie Abs. 3 bis 5 ist sinngemäß anzuwenden. 
In den Fällen des § 44 Abs. 5 Satz 2 haftet das 
Kreditinstitut nicht. " 

18. § 46 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 44 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden." 

19. § 52 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Die nach § 51 nicht anzurechnende Körper-
schaftsteuer wird an  unbeschränkt steuerpflich-
tige, von der Körperschaftsteuer befreite Anteils-
eigner, an juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und an  Anteilseigner, die nach § 2 Nr. 1  

beschränkt körperschaftsteuerpflichtig sind, auf 
Antrag vergütet, soweit sie sich nach § 27 erhöht, 
weil Eigenkapital im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 3 als 
für die Ausschüttung oder für die sonstige Lei-
stung verwendet gilt."  

20. § 54 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in 
den folgenden Absätzen sowie in § 54 a nichts 
anderes bestimmt ist, erstmals für den Veran-
lagungszeitraum 1994 anzuwenden. 

(2) § 5 Abs. 1 Nr. 2 ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 1991, für die Woh-
nungsbauförderungsanstalt Nordrhein-West-
falen — Anstalt der Westdeutschen Landes-
bank Girozentrale — erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 1992 anzuwenden. § 5 Abs. 1 
Nr. 2 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. März 1991 (BGBl. I S. 638) ist für die 
Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes 
Nordrhein-Westfalen letztmals für den Veran-
lagungszeitraum 1991, für die Wirtschaftsauf-
baukasse Schleswig-Holstein Aktiengesell-
schaft letztmals für den Veranlagungszeitraum 
1992 anzuwenden. " 

b) Nach Absatz 6 wird folgender neuer Absatz 6a 
eingefügt: 

„ (6 a) § 8a ist mit Ausnahme des Absatzes 2 
Satz 2 erstmals für den Veranlagungszeitraum 
1993 anzuwenden. " 

c) Absatz 10 wird wie folgt gefaßt: 

„ (10) § 26 Abs. 2 a ist erstmals auf nach dem 
31. Dezember 1991 vorgenommene Gewinn-
ausschüttungen anzuwenden. § 26 Abs. 8 in 
der Fassung des Artikels 8 des Gesetzes vom 
25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297) ist erstmals auf 
Gewinnminderungen anzuwenden, die auf 
nach dem 23. Juni 1988 vorgenommene Ge-
winnausschüttungen zurückzuführen sind."  

d) Nach Absatz 10 werden folgende neue 
Absätze 10a und 10b eingefügt: 

„ (10a) § 27 Abs. 1 gilt erstmals für Gewinn-
ausschüttungen und sonstige Leistungen, die 
in dem ersten nach dem 31. Dezember 1993 
endenden Wirtschaftsjahr erfolgen. 

(10b) § 28 Abs. 4 gilt auch, wenn für eine 
Gewinnausschüttung zunächst der oder die in 
Absatz 11 und 11 a genannten Teilbeträge als 
verwendet gegolten haben."  

e) Absatz 11 wird wie folgt gefaßt: 

„ (11) In der Gliederung des verwendbaren 
Eigenkapitals ist zusätzlich ein positiver Teil-
betrag auszuweisen, der aus Einkommenstei-
len entstanden ist, die nach dem 31. Dezember 
1976, aber vor dem 1. Januar 1990 der Körper-
schaftsteuer ungemildert unterlegen haben. 
Bei der Gliederung des verwendbaren Eigen-
kapitals zum Schluß des letzten Wirtschafts-
jahrs, das vor dem 1. Januar 1995 abgelaufen 
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ist, ist er dem Teilbetrag im Sinne des § 30 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 in Höhe von 196/121 seines 
Bestands hinzuzurechnen. In Höhe von 75/121 

dieses Bestands ist der Teilbetrag im Sinne des 
§ 30 Abs. 2 Nr. 2 zu verringern. Der in Satz 1 
bezeichnete Teilbetrag gilt vor den in § 30 
Abs. 1 bezeichneten Teilbeträgen und vor dem 
in Absatz 11 a bezeichneten Teilbetrag als für 
eine Ausschüttung verwendet." 

f) Nach Absatz 11 werden folgende neue 
Absätze 11 a und 11 b eingefügt: 

„(11a) In der Gliederung des verwendbaren 
Eigenkapitals ist zusätzlich ein positiver Teil-
betrag auszuweisen, der aus Einkommenstei-
len entstanden ist, die nach dem 31. Dezember 
1989, aber vor dem 1. Januar 1994 der Körper-
schaftsteuer ungemildert unterlegen haben. 
Bei der Gliederung des verwendbaren Eigen-
kapitals zum Schluß des letzten Wirtschafts-
jahrs, das vor dem 1. Januar 1999 abgelaufen 
ist, ist er dem Teilbetrag im Sinne des § 30 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 in Höhe von  14/11 seines 
Bestands hinzuzurechnen. In Höhe von 3/11 
dieses Bestands ist der Teilbetrag im Sinne des 
§ 30 Abs. 2 Nr. 2 zu verringern. Ist der Teilbe-
trag im Sinne des Satzes 1 nega tiv, verringert 
er bei der Gliederung des verwendbaren 
Eigenkapitals zum Schluß des jeweiligen, nach 
dem 31. Dezember 1993 endenden Wirt-
schaftsjahrs den neu entstehenden Teilbetrag 
im Sinne des § 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1. Der in 
Satz 1 bezeichnete Teilbetrag gilt vor den in 
§ 30 Abs. 1 bezeichneten Teilbeträgen als für 
eine Ausschüttung verwendet. 

(11 b) Bei der Gliederung des verwendbaren 
Eigenkapitals zum Schluß des letzten Wirt

-

schaftsjahrs, das vor dem 1. Januar 1994 abge-
laufen ist, ist der Teilbetrag im Sinne des § 30 
Abs. 1 Nr. 2 in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. März 1991 in Höhe von 63/58 
seines Bestands dem Teilbetrag im Sinne des 
§ 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 und in Höhe von 25/88 

seines Bestands dem Teilbetrag im Sinne des 
§ 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 hinzuzurechnen." 

Artikel 3 

Änderung des Gewerbesteuergesetzes 

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. März 1991 (BGBl. I S. 814), 
zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 3 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. die Deutsche Bundesbank, die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau, die Deutsche Ausgleichsbank, 
die Landwirtschaftliche Rentenbank, die Baye-
rische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, 
die Hessische Landesentwicklungs- und Treu-
handgesellschaft mit beschränkter Haftung, 
die Niedersächsische Gesellschaft für öffentli

-

che Finanzierungen mit beschränkter Haftung, 
die Finanzierungs-Aktiengesellschaft Rhein-
land-Pfalz, die Hanseatische Gesellschaft für 
öffentliche Finanzierungen mit beschränkter 
Haftung Bremen, die Landeskreditbank Ba-
den-Württemberg-Förderungsanstalt, die Baye-
rische Landesbodenkreditanstalt, die Woh-
nungsbau-Kreditanstalt Berlin, die Hamburgi-
sche Wohnungsbaukreditanstalt, die Nieder-
sächsische Landestreuhandstelle für den Woh-
nungs- und Städtebau, die Wohnungsbauför-
derungsanstalt Nordrhein-Westfalen — An-
stalt der Westdeutschen Landesbank Girozen-
trale —, die Niedersächsische Landestreu-
handstelle für Wirtschaftsförderung Norddeut-
sche Landesbank, die Landestreuhandstelle 
für Agrarförderung Norddeutsche L andes-
bank, die Saarländische Investitionskredit-
bank Aktiengesellschaft, die Investitionsbank 
Schleswig-Holstein — Zentralbereich der Lan-
desbank Schleswig-Holstein Girozentrale —, 
die Investitionsbank des L andes Brandenburg, 
die Sächsische Aufbaubank, die Thüringer 
Aufbaubank und die Liquiditäts-Konsortial-
bank Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung; 

2. In § 9 wird am Ende der Nummer 9 der Punkt durch 
ein Semikolon ersetzt und folgende neue Num-
mer 10 angefügt: 

„10. die nach § 8 a des Körperschaftsteuergesetzes 
bei der Ermittlung des Gewinns (§ 7) ange-
setzten Vergütungen für Fremdkapital. § 8 
Nr. 1 und 3 ist auf diese Vergütungen anzu-
wenden." 

3. § 36 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) § 3 Nr. 2 ist für die Investitionsbank Schles-
wig-Holstein — Zentralbereich der Landesbank 
Schleswig-Holstein Girozentrale —, die Investi-
tionsbank des Landes Brandenburg, die Sächsische 
Aufbaubank und die Thüringer Aufbaubank erst-
mals für den Erhebungszeitraum 1991 und für die 
Wohnungsbauförderungsanstalt Nordrhein-West-
falen — Anstalt der Westdeutschen Landesbank 
Girozentrale — erstmals für den Erhebungszeit-
raum 1992 anzuwenden. § 3 Nr. 2 in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. März 1991 (BGBl. I 
S. 814) ist für die Wohnungsbauförderungsanstalt 
des Landes Nordrhein- Westfalen letztmals für den 
Erhebungszeitraum 1991 anzuwenden. " 

4. In § 37 wird der erste Halbsatz wie folgt gefaßt: 

„Für die Erhebungszeiträume 1991 bis 1995 sind in 
dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten 
Gebiet die Vorschriften über die Gewerbekapital-
steuer nicht anzuwenden; " 

Artikel 4 

Änderung des Fördergebietsgesetzes 

Das Fördergebietsgesetz vom 24. Juni 1991 (BGBl. I 
S. 1322, 1331) wird wie folgt geändert: 
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1. § 4 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Die Sonderabschreibungen be tragen bis zu 
50 vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten der angeschafften oder hergestellten 
Wirtschaftsgüter oder der Herstellungskosten, die 
für die nachträglichen Herstellungsarbeiten aufge-
wendet worden sind. Sie können im Jahr der 
Anschaffung oder Herstellung oder Beendigung 
der nachträglichen Herstellungsarbeiten und in 
den folgenden vier Jahren in Anspruch genommen 
werden." 

2. § 6 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Rücklage ist gewinnerhöhend aufzulö-
sen, sobald und soweit Sonderabschreibungen 
nach § 4 Abs. 1 für Investitionen, die vor dem 
1. Januar 1995 abgeschlossen worden sind, in An-
spruch genommen werden können, spätestens 
jedoch zum Schluß des ersten nach dem 30. Dezem-
ber 1994 endenden Wirtschaftsjahrs." 

3. § 8 wird wie folgt gefaßt: 

„§8 
Anwendung 

(1) Die §§ 1 bis 5 sind anzuwenden bei 

1. Wirtschaftsgütern, die nach dem 31. Dezember 
1990 und vor dem 1. Januar 1997 angeschafft 
oder hergestellt werden, und bei nachträglichen 
Herstellungsarbeiten, die in diesem Zeitraum 
beendet werden, sowie 

2. nach dem 31. Dezember 1990 und vor dem 
1. Januar 1997 geleisteten Anzahlungen auf 
Anschaffungskosten und entstandenen Teilher-
stellungskosten. 

Bei Wirtschaftsgütern, die nicht zu einem Betriebs-
vermögen gehören, und bei nachträglichen Her-
stellungsarbeiten an solchen Wirtschaftsgütern gilt 
Satz 1 mit der Maßgabe, daß an die Stelle des 
1. Januar 1997 jeweils der 1. Januar 1995 tritt. 

(2) § 6 Abs. 1 ist erstmals für das Wirtschaftsjahr 
anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 1990 
endet, und letztmals für das Wirtschaftsjahr, das 
nach dem 30. Dezember 1991 endet. 

(3) § 7 ist auf Aufwendungen anzuwenden, die 
auf nach dem 31. Dezember 1990 und vor dem 
1. Januar 1995 vorgenommene Herstellungs- oder 
Erhaltungsarbeiten entfallen. 

(4) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, die im 
Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung zum 
Anlagevermögen einer Betriebsstätte in dem Teil 
des Landes Berlin gehören, in dem das Grundge-
setz schon vor dem 3. Oktober 1990 gegolten hat 
(Berlin-West), bei unbeweglichen Wirtschaftsgü-
tern in Berlin-West und bei nachträglichen Herstel-
lungsarbeiten an  solchen Wirtschaftsgütern ist 
Absatz 1 nur anzuwenden, wenn der Steuerpflich-
tige sie nach dem 30. Juni 1991 bestellt oder 
herzustellen begonnen hat. Als Beginn der Herstel-
lung gilt bei Baumaßnahmen, für die eine Bauge-
nehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem 
der Bauantrag gestellt wird. Bei Wirtschaftsgütern  

und nachträglichen Herstellungsarbeiten im Sinne 
des Satzes 1 tritt an die Stelle des in Absatz 1 Satz 1 
genannten Zeitpunkts 1. Januar 1997 jeweils der 
1. Januar 1995. 

(5) § 6 ist auf Rücklagen für Investitionen in 
Berlin-West nicht anzuwenden." 

Artikel 5 
Änderung des Gesetzes 

über steuerliche Maßnahmen bei Änderung 
der Unternehmensform 

Das Gesetz über steuerliche Maßnahmen bei Ände-
rung der Unternehmensform vom 6. September 1976 
(BGBl. I S. 2641), zuletzt geändert durch Artikel 18 des 
Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297), wird 
wie folgt geändert: 

1. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Die Kapitalgesellschaft hat das einge-
brachte Betriebsvermögen mit seinem Teilwert 
anzusetzen, wenn das Besteuerungsrecht der 
Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des 
Gewinns aus einer Veräußerung der dem Ein-
bringenden gewährten Gesellschaftsanteile im 
Zeitpunkt der Sacheinlage ausgeschlossen 
ist. " 

b) Absatz 6 wird wie folgt gefaßt: 

„(6) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend 
für die Einbringung von Anteilen an  einer Kapi-
talgesellschaft in eine andere Kapitalgesell-
schaft, wenn die übernehmende Gesellschaft 
aufgrund ihrer Beteiligung einschließlich der 
übernommenen Anteile nachweisbar unmittel-
bar die Mehrheit der Stimmrechte an  der Gesell-
schaft hat, deren Anteile eingebracht werden. 
Handelt es sich bei der Kapitalgesellschaft, 
deren Anteile eingebracht werden, und bei der 
Kapitalgesellschaft, die die Anteile übernimmt, 
um in der Anlage bezeichnete Kapitalgesell-
schaften im Sinne des Artikels 3 der Richtlinie 
90/434/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 über 
das gemeinsame Steuersystem für Fusionen, 
Spaltungen, die Einbringung von Unterneh-
mensteilen und den Austausch von Anteilen, die 
Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten 
betreffen (ABl. EG Nr. L 225 S. 1), so gilt für die 
Bewertung der Anteile, die die übernehmende 
Kapitalgesellschaft erhält, Absatz 2 Satz 1 bis 4 
und 6 und für die Bewertung der Anteile, die der 
Einbringende von der übernehmenden Kapital-
gesellschaft erhält, Absatz 4 Satz 1 entspre-
chend. Abweichend von Absatz 4 Satz 1 gilt in 
den Fällen des Satzes 2 für den Einbringenden 
der Teilwert der eingebrachten Anteile als Ver-
äußerungspreis, wenn das Besteuerungsrecht 
der Bundesrepublik Deutschl and hinsichtlich 
des Gewinns aus einer Veräußerung der dem 
Einbringenden gewährten Gesellschaftsanteile 
im Zeitpunkt der Sacheinlage ausgeschlossen 
ist. Der Anwendung des Satzes 2 steht nicht 
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entgegen, daß die übernehmende Kapitalge-
sellschaft dem Einbringenden neben neuen 
Anteilen eine zusätzliche Gegenleistung ge-
währt, wenn diese 10 vom Hundert des Nenn-
werts oder eines an  dessen Stelle tretenden 
rechnerischen Werts der gewährten Anteile 
nicht überschreitet. In den Fä llen des Satzes 4 ist 
für die Bewertung der Anteile, die die überneh-
mende Kapitalgesellschaft erhält, auch Absatz 2 
Satz 5 und für die Bewertung der Anteile, die der 
Einbringende erhält, auch Absatz 4 Satz 2 ent-
sprechend anzuwenden. In den Fä llen der 
Sätze 1 und 2 gilt Absatz 5 entsprechend; 
Absatz 5 Satz 1 und 2 gilt jedoch nicht, wenn 
eine im Betriebsvermögen gehaltene Beteili-
gung an  einer Kapitalgesellschaft eingebracht 
wird, die nicht das gesamte Nennkapital der 
Gesellschaft umfaßt." 

2. § 21 Abs. 1 und 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Werden Anteile an  einer Kapitalgesellschaft 
veräußert, die der Veräußerer oder — bei unent-
geltlichem Erwerb der Anteile — der Rechtsvor-
gänger durch eine Sacheinlage (§ 20 Abs. 1) 
erworben hat, so gilt der Betrag, um den der 
Veräußerungspreis nach Abzug der Veräuße-
rungskosten die Anschaffungskosten (§ 20 Abs. 4) 
übersteigt, als Veräußerungsgewinn im Sinne des 
§ 16 des Einkommensteuergesetzes. § 34 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes ist anzuwenden, wenn 
der Veräußerer eine natürliche Person ist. § 16 
Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes ist in diesem 
Fall mit der Maßgabe anzuwenden, daß sich der 
Freibetrag danach bemißt, ob die Sacheinlage 
einen ganzen Betrieb, einen Teilbetrieb oder einen 
Anteil am Betriebsvermögen umfaßt hat; der sich 
hiernach ergebende Freibetrag ist im Verhältnis 
der veräußerten Anteile zu den gesamten durch 
Sacheinlage erworbenen Anteilen zu ermäßigen. 
Sind bei einer Sacheinlage nach § 20 Abs. 6 aus 
einem Betriebsvermögen nicht alle Anteile der 
Kapitalgesellschaft eingebracht worden, so sind 
§ 16 Abs. 4 und § 34 des Einkommensteuergesetzes 
nicht anzuwenden. Führt der Tausch von Anteilen 
im Sinne des Satzes 1 wegen Nämlichkeit der 
hingegebenen und der erworbenen Anteile nicht 
zur Gewinnverwirklichung, so treten die erworbe-
nen Anteile für die Anwendung der Sätze 1 bis 4 an 
die Stelle der hingegebenen Anteile. 

(2) Die Rechtsfolgen des Absatzes 1 treten auch 
ohne Veräußerung der Anteile ein, wenn 

1. der Anteilseigner dies beantragt oder 

2. das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik 
Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der 
Veräußerung der Anteile ausgeschlossen wird 
oder 

3. die Kapitalgesellschaft, an der die Anteile beste-
hen, aufgelöst und abgewickelt wird oder das 
Kapital dieser Gesellschaft herabgesetzt und an 
die Anteilseigner zurückgezahlt wird, soweit die 
Rückzahlung nicht als Gewinnanteil gilt oder 

4. der Anteilseigner die Anteile verdeckt in eine 
Kapitalgesellschaft einlegt. 

Dabei tritt an die Stelle des Veräußerungspreises 
der Anteile ihr gemeiner Wert. Die auf den Veräu-
ßerungsgewinn entfallende Einkommensteuer 
oder Körperschaftsteuer kann in jährlichen Teilbe-
trägen von mindestens je einem Fünftel entrichtet 
werden, wenn die Entrichtung der Teilbeträge 
sichergestellt ist. Stundungszinsen werden nicht 
erhoben." 

3. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 b wird wie folgt gefaßt: 

„ (4 b) § 20 Abs. 3, 6 und 8 ist erstmals auf 
Einbringungen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 1991 vorgenommen werden. " 

b) Absatz 4 c wird wie folgt gefaßt: 

„(4 c) § 21 Abs. 1 Satz 4 ist erstmals auf 
Veräußerungen und § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ist 
erstmals auf verdeckte Einlagen anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 1991 vorgenommen 
werden. § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ist erstmals auf 
solche Fälle anzuwenden, in denen das Besteue-
rungsrecht der Bundesrepublik Deutschland 
nach dem 31. Dezember 1991 ausgeschlossen 
wird. " 

Artikel 6 

Änderung des Außensteuergesetzes 

Das Außensteuergesetz vom 8. September 1972 
(BGBl. I S. 1713), zuletzt geändert durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297), wird 
wie folgt geändert: 

1. § 8 Abs. 1 Nr. 7 wird wie folgt gefaßt: 

„7. der Aufnahme und darlehensweisen Vergabe 
von Kapital, für das der Steuerpflichtige nach-
weist, daß es ausschließlich auf ausländischen 
Kapitalmärkten aufgenommen und außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes gelege-
nen Betrieben oder Betriebstätten, die ihre 
Bruttoerträge ausschließlich oder fast aus-
schließlich aus unter den Nummern 1 bis 6 
fallenden Tätigkeiten beziehen, oder inner-
halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes 
gelegenen Betrieben oder Betriebstätten zuge-
führt wird. " 

2. § 10 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (3) Die dem Hinzurechnungsbetrag zugrunde 
liegenden Einkünfte sind in entsprechender 
Anwendung der Vorschriften des deutschen 
Steuerrechts zu ermitteln. Eine Gewinnermittlung 
entsprechend den Grundsätzen des § 4 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes steht einer Gewinn-
ermittlung nach § 4 Abs. 1 oder § 5 des Einkom-
mensteuergesetzes gleich. Bei mehreren Beteilig-
ten kann das Wahlrecht für die Gesellschaft nur 
einheitlich ausgeübt werden. Steuerliche Vergün-
stigungen, die an die unbeschränkte Steuerpflicht 
oder an das Bestehen eines inländischen Betriebs 
oder einer inländischen Betriebstätte anknüpfen, 
sowie die Vorschriften des Entwicklungsländer- 
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Steuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. Mai 1979 (BGBl. I S. 564), zuletzt 
geändert durch Artikel 34 des Gesetzes vom 
22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1523), bleiben 
unberücksichtigt. Verluste, die bei Einkünften ent-
standen sind, für die die ausländische Gesellschaft 
Zwischengesellschaft ist, können in entsprechen-
der Anwendung des § 10d des Einkommensteuer-
gesetzes, soweit sie die nach § 9 außer Ansatz zu 
lassenden Einkünfte übersteigen, abgezogen wer-
den. Soweit sich durch den Abzug der Steuern nach 
Absatz 1 ein negativer Be trag ergibt, erhöht sich 
der Verlust im Sinne des Satzes 5." 

3. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind, 
soweit in den folgenden Absätzen nichts ande-
res bestimmt ist, wie folgt anzuwenden: 

1. für die Einkommensteuer und für die Körper-
schaftsteuer erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 1972; 

2. für die Gewerbesteuer erstmals für den Erhe-
bungszeitraum 1972; 

3. für die Vermögensteuer erstmals bei Neuver-
anlagungen oder Nachveranlagungen auf 
den 1. Januar 1973; 

4. für die Erbschaftsteuer auf Erwerbe, bei 
denen die Steuerschuld nach dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes entstanden ist." 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) § 13 Abs. 2 Nr. 2 ist erstmals anzuwen-
den 

1. für die Körperschaftsteuer für den Veranla-
gungszeitraum 1984; 

2. für die Gewerbesteuer für den Erhebungs-
zeitraum 1984. 

§ 1 Abs. 4, § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b 
und Satz 2 in der Fassung des Artikels 17 des 
Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297) 
sind erstmals anzuwenden: 

1. für die Einkommensteuer und für die Körper-
schaftsteuer für den Veranlagungszeitraum 
1992; 

2. für die Gewerbesteuer für den Erhebungs-
zeitraum 1992." 

c) Absatz 7 wird wie folgt gefaßt: 

„(7) § 7 Abs. 6, § 10 Abs. 6, § 11 Abs. 4, § 12 
Abs. 3, § 14 Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 letzter 
Halbsatz, Satz 5 und § 20 in der Fassung des 
Artikels 17 des Gesetzes vom 25. Februar 1992 
(BGBl. I S. 297) sind erstmals anzuwenden 

1. für die Einkommensteuer und Körperschaft-
steuer für den Veranlagungszeitraum, 

2. mit Ausnahme des § 20 Abs. 2 und 3 für die 
Gewerbesteuer für den Erhebungszeitraum, 

für den Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlage-
charakter im Sinne des § 10 Abs. 6 Satz 2 
hinzuzurechnen sind, die in einem Wirtschafts-
jahr der Zwischengesellschaft oder der Betrieb-
stätte entstanden sind, das nach dem 31. Dezem-
ber 1991 beginnt. § 20 Abs. 3 ist erstmals für die 
Vermögensteuer des Jahres 1993 anzuwen-
den. " 

d) Nach Absatz 8 wird folgender neuer Absatz 9 
angefügt: 

„ (9) § 8 Abs. 1 Nr. 7 und § 10 Abs. 3 Satz 6 sind 
erstmals anzuwenden .  

1. für die Einkommensteuer und Körperschaft-
steuer für den Veranlagungszeitraum, 

2. für die Gewerbesteuer für den Erhebungs-
zeitraum, 

für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen 
sind, die in einem Wirtschaftsjahr der Zwischen-
gesellschaft entstanden sind, das nach dem 
31. Dezember 1991 beginnt." 

Artikel 7 

Änderung der 
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 

Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 
1990 in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 
1992 (BGBl. I S. 1418) wird wie folgt geändert: 

1. § 8c Abs. 1 und 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Wirtschaftsjahr im Sinne des § 4 a Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes ist bei Betrieben mit 

1. einem Futterbauanteil von 80 vom Hundert und 
mehr der Fläche der landwirtschaftlichen Nut-
zung der Zeitraum vom 1. Mai bis 30. April, 

2. reiner Forstwirtschaft der Zeitraum vom 1. Ok-
tober bis 30. September. 

Betriebe mit reinem Weinbau können den Zeit-
raum vom 1. September bis 31. August als Wirt

-schaftsjahr bestimmen. Ein Betrieb der in Satz 1 
bezeichneten Art  liegt auch vor, wenn daneben in 
geringem Umfang noch eine andere l and- und 
forstwirtschaftliche Nutzung vorhanden ist. Soweit 
die Oberfinanzdirektionen vor dem 1. Januar 1955 
ein anderes als die in § 4 a Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
oder in Satz 1 bezeichneten Wirtschaftsjahre fest-
gesetzt haben, wird dieser andere Zeitraum als 
Wirtschaftsjahr bestimmt; dies gilt nicht für den 
Weinbau. 

(2) Stellt ein Land- und Forstwirt von einem vom 
Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr auf 
ein mit dem Kalenderjahr übereinstimmendes 
Wirtschaftsjahr um, verlängert sich das letzte vom 
Kalenderjahr abweichende Wi rtschaftsjahr um den 
Zeitraum bis zum Beginn des ersten Wirtschafts-
jahrs, das mit dem Kalenderjahr übereinstimmt; ein 
Rumpfwirtschaftsjahr ist nicht zu bilden. Stellt ein 
Land- und Forstwirt das Wirtschaftsjahr für einen 
Betrieb mit reinem Weinbau auf ein Wirtschaftsjahr 
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im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 um, gilt Satz 1 
entsprechend. " 

2. § 84 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) § 8 c Abs. 1 Satz 2 ist erstmals für Wirtschafts-
jahre anzuwenden, die nach dem 31. August 1993 
beginnen. Für Wirtschaftsjahre, die vor dem 1. Sep-
tember 1993 begonnen haben, ist § 8c Abs. 1 
der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 
1990, für Wirtschaftsjahre, die vor dem 1. Januar 
1992 begonnen haben, ist § 8 c Abs. 2 und 3 
der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 
1990, jeweils in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Juli 1992 (BGBl. I S. 1418) weiter anzuwen-
den. § 8c Abs. 2 Satz 1 ist erstmals für Wirtschafts-
jahre anzuwenden, die nach dem 30. April 1990 
beginnen." 

Artikel 8 

Änderung des Bewertungsgesetzes 

Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Novem-
ber 1992 (BGBl. I S. 1853), wird wie folgt geändert: 

1. § 95 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Das Betriebsvermögen umfaßt alle Teile 
eines Gewerbebetriebs im Sinne des § 15 Abs. 1 
und 2 des Einkommensteuergesetzes, die bei der 
steuerlichen Gewinnermittlung zum Betriebsver-
mögen gehören; § 92 Abs. 5 und § 99 bleiben 
unberührt. Ausgleichsposten im Fa lle der Organ

-schaft sind nicht anzusetzen." 

2. Nach § 121a wird folgender neuer § 121b einge-
fügt: 

„§ 121b 

Sondervorschrift für die Anwendung 
der Einheitswerte der Mineralgewinnungsrechte 

Einheitswerte, die für Mineralgewinnungsrechte 
auf die Feststellungszeitpunkte 1. Januar 1989 bis 
1. Januar 1992 festgestellt worden sind, werden ab 
dem 1. Januar 1993 nicht mehr angewendet." 

3. § 125 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Anstelle der Einheitswerte für Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft werden abweichend von 
§ 19 Abs. 1 Nr. 1 Ersatzwirtschaftswerte für das in 
Absatz 3 bezeichnete Vermögen ermittelt und ab 
1. Januar 1991 der Besteuerung zugrunde gelegt. 
Der Bildung des Ersatzwirtschaftswerts ist abwei-
chend von § 2 und § 34 Abs. 1, 3 bis 6 und 7 eine 
Nutzungseinheit zugrunde zu legen, in die alle von 
derselben Person (Nutzer) regelmäßig selbstge-
nutzten Wirtschaftsgüter des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens im Sinne des § 33 Abs. 2 
einbezogen werden, auch wenn der Nutzer nicht 
Eigentümer ist. § 26 ist sinngemäß anzuwenden. 
Grundbesitz im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und 
Satz 2 des Grundsteuergesetzes wird bei der Bil-
dung des Ersatzwirtschaftswerts nicht berücksich-
tigt." 

4. § 136 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 136 
Sondervorschrift für die Feststellungszeitpunkte 

1. Januar 1991 bis 1. Januar 1995 

Für die Feststellungszeitpunkte 1. Januar 1991 
bis 1. Januar 1995 gilt folgendes: 

1. Eine gesonderte Feststellung nach § 180 Abs. 1 
Nr. 3 der Abgabenordnung erfolgt nicht, wenn 
für diese ein Finanzamt in dem in Artikel 3 des 
Einigungsvertrags genannten Gebiet zuständig 
wäre. 

2. Erstreckt sich die wirtschaftliche Einheit eines 
Gewerbebetriebs auf das in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrags genannte Gebiet und das übrige 
Bundesgebiet, so ist der Einheitswert nur für das 
Betriebsvermögen festzustellen, das sich außer-
halb des in Artikel 3 des Einigungsvertrags 
genannten Gebiets befindet. Zuständig für die 
Feststellung ist das Finanzamt im übrigen Bun-
desgebiet, in dessen Bezirk eine Betriebsstätte 
— bei mehreren Betriebsstätten die wirtschaft-
lich bedeutendste — unterhalten wird; liegt eine 
Betriebsstätte nicht vor, so ist das Finanzamt 
zuständig, in dessen Bezirk sich das Betriebsver-
mögen, und, wenn dies für mehrere Finanzäm-
ter zutrifft, das Finanzamt, in dessen Bezirk sich 
der wertvollste Teil des Betriebsvermögens 
befindet. 

3. Zum Betriebsvermögen gehören nicht 

a) die Wirtschaftsgüter eines Gewerbebetriebs, 
soweit hierfür in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrags genannten Gebiet eine Be-
triebsstätte unterhalten wird oder ein ständi-
ger Vertreter bestellt ist. Erstreckt sich die 
wirtschaftliche Einheit eines Gewerbebe-
triebs auf das in Artikel 3 des Einigungsver-
trags genannte Gebiet und das übrige Bun-
desgebiet, ist das inländische Betriebsvermö-
gen für Feststellungszeitpunkte 1. Januar 
1992 bis 1. Januar 1995 nach Maßgabe des 
§ 29 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 des Gewerbe-
steuergesetzes unter Ansatz der im Kalender-
jahr vor dem Feststellungszeitpunkt gezahl-
ten Arbeitslöhne aufzuteilen; 

b) die Wirtschaftsgüter, die nach Nummer 4 
nicht zum Gesamtvermögen gehören. 

4. Zum Gesamtvermögen gehören nicht 

a) Grundbesitz und Bodenschätze in dem in 
Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten 
Gebiet; 

b) der Überbestand an  umlaufenden Betriebs-
mitteln eines Betriebs der Land- und Forst-
wirtschaft in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrags genannten Gebiet; 

c) Anteile an Kapitalgesellschaften, die nach 
§ 24 c Nr. 1 Buchstabe b des Vermögensteu-
ergesetzes von der Vermögensteuer befreit 
sind; 
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d) Ansprüche im Sinne des Gesetzes zur Rege-
lung offener Vermögensfragen vom 29. Sep-
tember 1990 in der jeweils geltenden Fas-
sung. " 

Artikel 9 

Änderung des Vermögensteuergesetzes 

Das Vermögensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. November 1990 (BGBl. I 
S. 2467), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 9. November 1992 (BGBl. I S. 1853), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 3 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. die Deutsche Bundesbank, die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau, die Deutsche Ausgleichsbank, 
die Landwirtschaftliche Rentenbank, die Baye-
rische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, 
die Hessische Landesentwicklungs- und Treu-
handgesellschaft mit beschränkter Haftung, 
die Niedersächsische Gesellschaft für öffentli-
che Finanzierungen mit beschränkter Haftung, 
die Finanzierungs-Aktiengesellschaft Rhein-
land-Pfalz, die Hanseatische Gesellschaft für 
öffentliche Finanzierungen mit beschränkter 
Haftung Bremen, die Landeskreditbank Ba-
den-Württemberg-Förderungsanstalt, die Baye-
rische Landesbodenkreditanstalt, die Woh

-

nungsbau- Kreditanstalt Berlin, die Hamburgi-
sche Wohnungsbaukreditanstalt, die Nieder-
sächsische Landestreuhandstelle für den Woh-
nungs- und Städtebau, die Wohnungsbauför-
derungsanstalt Nordrhein-Westfalen — An-
stalt der Westdeutschen Landesbank Girozen-
trale —, die Niedersächsische Landestreu

-

handstelle für Wi rtschaftsförderung Norddeut-
sche Landesbank, die Landestreuhandstelle 
für Agrarförderung Norddeutsche Landes-
bank, die Saarländische Investitionskredit-
bank Aktiengesellschaft, die Investitionsbank 
Schleswig-Holstein — Zentralbereich der Lan-
desbank Schleswig-Holstein Girozentrale —, 
die Investitionsbank des L andes Brandenburg, 
die Sächsische Aufbaubank, die Thüringer 
Aufbaubank und die Liquiditäts-Konsortial-
bank Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung; 

2. In § 24 c wird der erste Halbsatz wie folgt gefaßt: 

„Für die Vermögensteuer der Kalenderjahre 1991 
bis 1995 gilt in dem in Artikel 3 des Einigungsver-
trags genannten Gebiet folgendes:" 

3. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) § 3 Abs. 1 Nr. 2 ist für die Investitionsbank 
Schleswig-Holstein — Zentralbereich der L an

-desbank Schleswig-Holstein Girozentrale —, 
die Investitionsbank des Landes Brandenburg, 
die Sächsische Aufbaubank und die Thüringer 
Aufbaubank erstmals auf die Vermögensteuer 
des Kalenderjahrs 1991 anzuwenden. § 3 Abs. 1 

Nr. 8 und 16 sowie § 24 c sind erstmals auf die 
Vermögensteuer des Kalenderjahrs 1991 anzu-
wenden. " 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) § 3 Abs. 1 Nr.2 ist für die Wohnungsbau-
förderungsanstalt Nordrhein-Westfalen — An-
stalt der Westdeutschen Landesbank Girozen-
trale — erstmals auf die Vermögensteuer des 
Kalenderjahrs 1992 anzuwenden. § 3 Abs. 1 
Nr. 2 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. November 1990 (BGBl. I S. 2467) ist für die 
Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes 
Nordrhein-Westfalen letztmals für die Vermö-
gensteuer des Kalenderjahrs 1991 anzuwenden. 
§ 3 Abs. 1 Nr. 11 und 18 ist erstmals auf die 
Vermögensteuer des Kalenderjahrs 1992 anzu-
wenden. " 

Artikel 10 

Änderung des Grundsteuergesetzes 

Das Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 (BGBl. I 
S. 965), zuletzt geändert durch Artikel ... des Geset-
zes vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Nummern 5 und 6 wie folgt 
gefaßt: 

„5. Dienstwohnungen der Geistlichen und Kir-
chendiener der Religionsgesellschaften, die 
Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind, und der jüdischen Kultusgemeinden. 
§ 5 ist insoweit nicht anzuwenden; 

6. Grundbesitz der Religionsgesellschaften, 
die Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind, und der jüdischen Kultusgemeinden, 
der am 1. Januar 1987 und im Veranla-
gungszeitpunkt zu einem nach Kirchen-
recht gesonderten Vermögen, insbesondere 
einem Stellenfonds gehört, dessen Erträge 
ausschließlich für die Besoldung und Ver-
sorgung der Geistlichen und Kirchendiener 
sowie ihrer Hinterbliebenen bestimmt sind. 
Ist in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags 
genannten Gebiet die Zugehörigkeit des 
Grundbesitzes zu einem gesonderten Ver-
mögen im Sinne des Satzes 1 am 1. Januar 
1987 nicht gegeben, reicht es insoweit aus, 
daß der Grundbesitz zu einem Zeitpunkt vor 
dem 1. Januar 1987 zu einem gesonderten 
Vermögen im Sinne des Satzes 1 gehörte. 
Die  §§ 5 und 6 sind insoweit nicht anzuwen-
den. " 

b) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Der Grundbesitz muß ausschließlich demjeni-
gen, der ihn für die begünstigten Zwecke 
benutzt, oder einem anderen nach den Num-
mern 1 bis 6 begünstigten Rechtsträger zuzu-
rechnen sein." 
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2. § 38 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 38 
Anwendung des Gesetzes 

Diese Fassung des Gesetzes gilt erstmals für die 
Grundsteuer des Kalenderjahrs 1991. § 3 Abs. 1 
Nr. 5 und 6 in der Fassung des Artikels 10 Nr. 1 des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) gilt erstmals für die 
Grundsteuer des Kalenderjahrs 1993." 

Artikel 11 

Änderung des Erbschaftsteuer- 
und Schenkungsteuergesetzes 

Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 
1991 (BGBl. I S. 468), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 9. November 1992 (BGBl. I S. 1853), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. die vom Erblasser herrührenden Schulden, 
soweit sie nicht mit einem zum Erwerb 
gehörenden Gewerbebetrieb oder Anteil an 
einem Gewerbebetrieb in wi rtschaftlichem 
Zusammenhang stehen und bereits nach 
§ 12 Abs. 5 und 6 berücksichtigt worden 
sind;" 

b) Absatz 6 wird wie folgt gefaßt: 

„(6) Nicht abzugsfähig sind Schulden und 
Lasten, soweit sie in wirtschaft lichem Zusam-
menhang mit Vermögensgegenständen stehen, 
die nicht der Besteuerung nach diesem Gesetz 
unterliegen. Beschränkt sich die Besteuerung 
auf einzelne Vermögensgegenstände (§ 2 Abs. 1 
Nr. 3, § 19 Abs. 2), so sind nur die damit in 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden 
Schulden und Lasten abzugsfähig. Schulden 
und Lasten, die mit teilweise befreiten Vermö-
gensgegenständen in wirtschaftlichem Zusam-
menhang stehen, sind nur mit dem Be trag 
abzugsfähig, der dem steuerpflichtigen Teil ent-
spricht. Schulden und Lasten, die mit dem nach 
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 a befreiten Betriebsvermögen in 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, sind 
in vollem Umfang abzugsfähig." 

2. In § 13 Abs. 1 wird nach Nummer 1 folgende neue 
Nummer 1 a eingefügt: 

„1 a. Betriebsvermögen (§ 12 Abs. 5) beim Erwerb 
durch einen Erben, soweit der Wert insge-
samt 500 000 Deutsche Mark nicht übersteigt; 
beim Erwerb durch mehrere Erben ist für 
jeden Erwerber ein seinem Erbteil entspre-
chender Teilbetrag von 500 000 Deut-
sche Mark maßgebend. Der übersteigende 
Teil ist mit 75 vom Hundert anzusetzen; " 

3. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 9 wird wie folgt gefaßt: 

„ (9) § 10 Abs. 5 Nr. 1 in der Fassung des 
Artikels 11 Nr. 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I 
S....), § 12 Abs. 1,1 a und 5 Satz 3 in der Fassung 
des Artikels 16 Nr. 3 des Gesetzes vom 25. Fe-
bruar 1992 (BGBl. I S. 297) und § 12 Abs. 2, 4 a 
und 5 Sätze 1 und 2 in der Fassung des Artikels 6 
Nr. 1 des Gesetzes vom 9. November 1992 
(BGBl. I S. 1853) finden erstmals auf Erwerbe 
Anwendung, für die die Steuer nach dem 31. De-
zember 1992 entstanden ist oder entsteht." 

b) Nach Absatz 9 wird folgender neuer Absatz 10 
eingefügt: 

„(10) § 10 Abs. 6 Satz 4 und § 13 Abs. 1 Nr. 1 a 
finden erstmals auf Erwerbe Anwendung, für 
die die Steuer nach dem 31. Dezember 1993 
entstanden ist oder entsteht." 

Artikel 12 

Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 

Artikel 97 a § 1 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341, 1977 I S. 667), zuletzt geändert durch Arti-
kel 38 des Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBl. I 
S. 297), wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Würde durch einen Wechsel der örtlichen 
Zuständigkeit eine Finanzbehörde in dem in Artikel 3 
des Einigungsvertrags genannten Gebiet für die 
gesonderte Feststellung nach § 180 Abs. 1 Nr. 1 der 
Abgabenordnung, für die gesonderte Feststellung 
nach der Anteilsbewertungsverordnung vom 19. Ja-
nuar 1977 (BGBl. I S. 171) oder für die Besteuerung 
nach dem Vermögen zuständig, bleibt abweichend 
von § 26 Satz 1 der Abgabenordnung letztmals für 
Feststellungen zum 1. Januar 1995 oder für die Ver-
mögensteuer des Kalenderjahrs 1995 die nach den 
bisherigen Verhältnissen zuständige Finanzbehörde 
insoweit zuständig. Dies gilt auch für das Rechtsbe-
helfsverfahren. " 

Artikel 13 

Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes 

§ 6 Abs. 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
1985 (BGBl. I S. 201), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 9. November 1992 (BGBl. I S. 1853) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Die Umlage wird in der Weise ermittelt, daß das 
Istaufkommen der Gewerbesteuer nach dem Gewer-
beertrag und nach dem Gewerbekapital im Erhe-
bungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses 
Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit 
46 vom Hundert vervielfältigt wird."  
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Artikel 14 

Änderung des Gesetzes 
über Kapitalanlagegesellschaften 

Das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 1970 
(BGBl. I S. 127), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 9. November 1992 (BGBl. I S. 1853) wird 
wie folgt geändert: 

1. § 40 Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Sind in den Ausschüttungen auf Anteils-
scheine an  einem Wertpapier-Sondervermögen 
aus einem ausländischen Staat stammende Ein-
künfte enthalten, die in diesem Staat zu einer nach 
§ 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder 
§ 26 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes oder 
nach einem Abkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung auf die Einkommensteuer oder 
Körperschaftsteuer anrechenbaren Steuer heran-
gezogen werden, so ist bei unbeschränkt steuer-
pflichtigen Anteilscheininhabern die festgesetzte 
und gezahlte und keinem Ermäßigungsanspruch 
unterliegende ausländische Steuer auf den Teil der 
Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer anzu-
rechnen, der auf diese ausländischen, um die 
anteilige ausländische Steuer erhöhten Einkünfte 
entfällt. Dieser Teil ist in der Weise zu ermitteln, 
daß die sich bei der Veranlagung des zu versteu-
ernden Einkommens — einschließlich der auslän-
dischen Einkünfte — nach den §§ 32 a,  32b, 32c, 34 
und 34 b des Einkommensteuergesetzes erge-
bende Einkommensteuer oder nach § 23 des Kör-
perschaftsteuergesetzes ergebende Körperschaft-
steuer im Verhältnis dieser ausländischen Ein-
künfte zur Summe der Einkünfte aufgeteilt wird. 
Der Höchstbetrag der anrechenbaren ausländi-
schen Steuern ist für die Ausschüttungen aus jedem 
einzelnen Wertpapier-Sondervermögen zusam-
mengefaßt zu berechnen. Bei der Anwendung der 
Sätze 1 und 2 ist der Berechnung der auf die 
ausländischen Einkünfte entfallenden inländi-
schen Körperschaftsteuer die Körperschaftsteuer 
zugrunde zu legen, die sich vor Anwendung der 
Vorschriften des Vierten Teils des Körperschaft-
steuergesetzes für das zu versteuernde Einkom-
men ergibt. § 34 c Abs. 2 und 3 des Einkommen-
steuergesetzes ist sinngemäß anzuwenden." 

2. Dem § 43 wird folgender neuer Absatz 9 ange-
fügt: 

„(9) § 40 Abs. 4 in der Fassung des Artikels 14 des 
Gesetzes vom .... (BGBl. I  S. . . .) ist erstmals auf 
Ausschüttungen auf Anteilsscheine an  einem 
Wertpapier-Sondervermögen anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 1993 zufließen." 

3. § 43b Nr. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. für die Anwendung der §§ 38 bis 42 gilt § 43 
Abs. 6 bis 9 sinngemäß." 

4. § 50 Abs. 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Für die Anwendung der §§ 44, 47 Abs. 1 und 
§ 48 gilt § 43 Abs. 8 und 9 sinngemäß." 

Artikel 15 

Änderung des Auslandinvestment-Gesetzes 

Das Auslandinvestment-Gesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Juli 1969 (BGBl. I S. 986), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 19 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Wird auf Ausschüttungen auf ausländische 
Investmentanteile im Sinne der §§ 17 und 18 in dem 
Staat, in dem das ausschüttende ausländische 
Investmentvermögen ansässig ist, eine Abzug-
steuer erhoben, die nach § 34 c Abs. 1 des Einkom-
mensteuergesetzes oder § 26 Abs. 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes oder nach einem Abkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf die 
Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer anre-
chenbar ist, so ist bei unbeschränkt steuerpflichti-
gen Inhabern der ausländischen Investmentanteile 
die einbehaltene und keinem Ermäßigungsan-
spruch unterliegende ausländische Steuer auf den 
Teil der Einkommensteuer oder Körperschaft-
steuer anzurechnen, der auf die Einkünfte aus 
diesen ausländischen Investmentanteilen ein-
schließlich der Abzugsteuer entfällt. Dieser Teil ist 
in der Weise zu ermitteln, daß die sich bei der 
Veranlagung des zu versteuernden Einkommens 
— einschließlich der ausländischen Einkünfte — 
nach den  §§ 32a, 32b, 32 c, 34 und 34b des 
Einkommensteuergesetzes ergebende Einkom-
mensteuer oder nach § 23 des Körperschaftsteuer-
gesetzes ergebende Körperschaftsteuer im Ver-
hältnis dieser ausländischen Einkünfte zur Summe 
der Einkünfte aufgeteilt wird. Bei der Anwendung 
der Sätze 1 und 2 ist der Berechnung der auf die 
ausländischen Einkünfte entfallenden inländi-
schen Körperschaftsteuer die Körperschaftsteuer 
zugrunde zu legen, die sich vor Anwendung der 
Vorschriften des Vierten Teils des Körperschaft-
steuergesetzes für das zu versteuernde Einkom-
men ergibt. Auf Abzugsteuern im Sinne des Sat-
zes 1 ist § 34 c Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 
sinngemäß anzuwenden." 

2. Folgender neuer § 20a wird eingefügt: 

„§ 20a 

§ 19 Abs. 1 in der Fassung des Artikels 15 des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) ist erstmals auf 
Ausschüttungen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 1993 zufließen." 

3. Der bisherige § 20a wird neuer § 20b. 

Artikel 16 

Neufassung der betroffenen Gesetze 
und der Rechtsverordnung, Rückkehr zum 

einheitlichen Verordnungsrang 

(1) Der Bundesminister der Finanzen kann den 
Wortlaut der durch die Artikel 4, 5, 6, 10 und 13 dieses 
Gesetzes geänderten Gesetze in der ab 1. Januar 1994 
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geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntma-
chen. 

(2) Die auf Artikel 7 beruhenden Teile der Einkom-
mensteuer-Durchführungsverordnung 1990 können 
aufgrund der einschlägigen Ermächtigungsgrundla-
gen durch Rechtsverordnung geändert werden. 

Artikel 17 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 
am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Artikel 13 tritt am 1. Januar 1994 in Kraft. 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/4487 

Begründung 

I Allgemeiner Teil 

Mit dem Entwurf des Standortsicherungsgesetzes 
setzt die Bundesregierung ihre bisherige erfolgreiche, 
wachstumsorientierte und sozial ausgewogene 
Steuerpolitik fort. Angesichts des zunehmenden inter-
nationalen Wettbewerbs der Volkswirtschaften, vor 
allem auch im Hinblick auf die Verwirklichung des 
Europäischen Binnenmarktes, gilt es, die steuerlichen 
Rahmenbedingungen für Investitionen und Arbeits-
plätze weiter zu verbessern. Damit wird der mit dem 
Steueränderungsgesetz 1992 eingeschlagene Weg 
der Unternehmensteuerreform fortgeführt. Ziel ist 
es, 

— das gesamtwirtschaftliche Wachstum durch Stär-
kung der Investitionstätigkeit zu fördern, 

— die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft durch Anregung der Innova tions

-

kraft und der unternehmerischen Risikobereit-
schaft zu erhalten und 

— die Attraktivität Deutschlands als Wirtschafts-
standort für ausländische Unternehmen zu si-
chern. 

Hierdurch werden die Voraussetzungen erreicht für 

— die Schaffung und den Erhalt produktiver Arbeits-
plätze, 

— die Sicherung eines hohen Einkommensniveaus 
auch der Arbeitnehmer und 

— zügige Fortschritte beim weiteren Aufbau der 
Wirtschaft im Beitrittsgebiet. 

Das Steueränderungsgesetz 1992 verwirklicht zum 
1. Januar 1993 bereits wich tige Schritte zur Verbesse-
rung der steuerlichen Rahmenbedingungen für Inve-
stitionen und Arbeitsplätze. Folgende Maßnahmen 
entlasten die Betriebe von Gewerbesteuer und 
betrieblicher Vermögensteuer: Erhöhung des Freibe-
trags sowie Senkung und Staffelung der Meßzahlen 
bei der Gewerbeertragsteuer für Einzelunternehmen 
und Personengesellschaften; Übernahme der Steuer-
bilanzwerte in die Vermögensaufstellung für das 
Betriebsvermögen; Vervierfachung des Freibetrags 
für inländisches Betriebsvermögen bei der Vermö-
gensteuer; Verlängerung der Aussetzung der Gewer-
bekapitalsteuer und der Vermögensteuer im Beitritts-
gebiet bis einschließlich 1994. Diese Maßnahmen sind 
zugleich ein wesentlicher Beitrag zur Steuervereinfa-
chung. 

Insbesondere mit Blick auf das internationale Umfeld 
ist eine weitere Verbesserung der Unternehmensbe-
steuerung erforderlich. Deutschl and ist ein attraktiver 
Wirtschaftsstandort mit insgesamt guten Investitions-
bedingungen. Doch haben die meisten wich tigen 
Industriestaaten in den letzten Jahren die steuerlichen 

Rahmenbedingungen für Unternehmen spürbar ver-
bessert. Von daher hat sich die relative Wettbewerbs-
position Deutschlands verschlechtert. Hinzu kommt, 
daß der Wettbewerb um grenzüberschreitende Inve-
stitionen durch den einheitlichen Europäischen Bin-
nenmarkt zum 1. Januar 1993 zunehmen wird. Bei 
Standortentscheidungen für Investitionen in der EG 
werden künftig die Staatsgrenzen weiter an Bedeu-
tung verlieren. 

Die deutsche Steuerpolitik kann dies nicht tatenlos 
hinnehmen; sie muß vielmehr im Hinblick auf die 
internationale Entwicklung die gesamte steuerliche 
Grenzbelastung der Gewinne inländischer Unterneh-
men deutlich senken. Auf diese Weise kann ein 
international wettbewerbsfähiges Steuersatzniveau 
erreicht und Standortverschlechterungen entgegen-
gewirkt werden. 

Eine zu hohe Grenzsteuerbelastung der Einkommen, 
insbesondere der Gewinne, lähmt die Leistungsbe-
reitschaft und hemmt die unternehmerische Ini tiative. 
Sie schwächt das unternehmerische Engagement, 
Innovationen durchzusetzen, zu investieren und 
dadurch neue Arbeitsplätze zu schaffen, und verrin-
gert die Bereitschaft zur Übernahme unternehmeri-
scher Risiken. Der Gesetzentwurf zielt daher insbe-
sondere auf die Stärkung der inländischen Wachs-
tumskräfte durch Senkung der Steuersätze bei den 
Steuern vom Einkommen. 

Darüber hinaus beeinflussen ungünstige steuerliche 
Rahmenbedingungen aber auch die Entscheidungen 
über grenzüberschreitende Investitionen. Die hohe 
Steuerbelastung der gewerblichen Unternehmen hat 
neben anderen Faktoren dazu geführt, daß die Direkt-
investitionen deutscher Unternehmen im Ausland 
stärker angestiegen sind als die Direktinvestitionen 
ausländischer Unternehmen im Inland. Der Gesetz-
entwurf soll daher auch eine Stärkung der Wachs-
tumsimpulse aus dem Ausland bewirken. 

Am offenkundigsten wird der Handlungsbedarf bei 
einem Blick auf die Entwicklung der Körperschaft-
steuersätze für einbehaltene Gewinne. Seit 1980 wur-
den sie in allen wich tigen Wettbewerbsländern deut-
lich gesenkt. Zur Zeit gilt in Deutschl and mit 50 vom 
Hundert der international höchste Satz. Die Ver-
gleichsziffern für einige Länder sind: USA 34 vom 
Hundert; Japan  37,5 vom Hundert; Großbritannien 
33 vom Hundert; Frankreich 34 vom Hundert; Öster-
reich 30 vom Hundert; Niederlande 35 vom Hun-
dert. 

Auch beim Höchstsatz der Einkommensteuer schnei-
det die Bundesrepublik Deutschland im internationa-
len Vergleich ungünstig ab. Schon deshalb besteht 
Veranlassung, die ertragsteuerliche Grenzbelastung 
bei solchen Betrieben zu senken, die im Bereich der 
Höchstsätze belastet sind. Besonders drückend und 
damit investitionshemmend ist die ertragsteuerliche 
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Grenzbelastung der Betriebe in den Fällen, in denen 
der Einkommensteuerhöchstsatz von z. Z. 53 vom 
Hundert mit der Gewerbeertragsteuer zusammen-
trifft. Hinzu kommt, daß die Gewerbesteuer im inter-
nationalen Vergleich eine Sonderbesteuerung deut-
scher Betriebe darstellt: In anderen Industriestaaten 
sind mit der Gewerbeertragsteuer vergleichbare Bela-
stungen kaum anzutreffen. 

Kurzfristig ist eine grundlegende Reform der Gewer-
besteuer nicht durchführbar. Der Gesetzentwurf sieht 
deshalb vor, den Körperschaftsteuersatz für einbehal-
tene Gewinne von 50 vom Hundert auf 44 vom 
Hundert zu senken und außerdem für eine Über-
gangszeit bei gewerblichen Einkünften den Höchst-
steuersatz im Einkommensteuertarif auf 44 vom Hun-
dert zu begrenzen. Damit sollen zugleich steuerlich 
bedingte Wettbewerbsverzerrungen zwischen Kör-
perschaften und Personenunternehmen möglichst 
vermieden und die Einflüsse des Steuerrechts auf die 
Gewinnverwendung zurückgedrängt werden. 

Eine deutliche Senkung der Ertragsteuersätze hatte 
auch die vom Bundesfinanzminister eingesetzte Sach-
verständigen-Kommission zur Verbesserung der steu-
erlichen Bedingungen für Investitionen und Arbeits-
plätze in ihrem 1991 erstatteten Gutachten vorge-
schlagen. 

Für Steuerzahler mit anderen als gewerblichen Ein-
künften ist die Tarifbegrenzung und der zeitweilige 
Verzicht auf eine Rückgabe von sog. heimlichen 
Steuererhöhungen ein indirekter Solidarbeitrag zur 
Finanzierung des Aufbaus in den jungen Ländern. 

Wettbewerbsfähigkeit und Leistungskraft der Volks-
wirtschaft setzen nicht zuletzt einen gesunden und 
aktiven Mittelstand voraus. Der Gesetzentwurf ent-
hält daher zusätzlich zu den verbesserten steuerlichen 
Rahmenbedingungen für alle Unternehmen auch 
gezielte mittelstandspolitische Akzente. 

In den jungen Ländern geht es zunächst darum, eine 
wettbewerbsfähige Wirtschaft aufzubauen. Der Ent-
wurf enthält daher auch die Verlängerung von steu-
erlichen Maßnahmen zur Investitionsförderung im 
Beitrittsgebiet. 

Vor allem die außerordentlichen Anforderungen an 
 die öffentlichen Haushalte zugunsten der jungen 

Länder zwingen dazu, auch die zweite Stufe zur 
Reform der Unternehmensbesteuerung — wie schon 
die erste Stufe zum 1. Januar 1993 — aufkommens-
neutral zu gestalten. 

Die Gegenfinanzierung erfolgt — entsprechend Vor-
schlägen der Kommission zur Verbesserung der steu-
erlichen Bedingungen für Investitionen und Arbeits-
plätze — im wesentlichen durch Steuermehreinnah-
men aus einer begrenzten Rückführung der degressi-
ven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter 
und für Wirtschaftsgebäude. Dies entspricht der von 
der Bundesregierung bei der Steuerreform 1986/ 
88/90 verfolgten Linie eines Abbaus von steuerlichen 
Sonderregelungen zugunsten niedrigerer Steuer-
sätze. Auch im Ausland war die wachstumsstärkende 
Senkung der Steuersätze oft mit einer Verbreiterung 
der Bemessungsgrundlage verbunden. 

Zu den wichtigsten Maßnahmen: 

1. Körperschaftsteuerentlastung 

Neben der Senkung des Körperschaftsteuersatzes auf 
einbehaltene Gewinne von 50 vom Hundert auf künf-
tig 44 vom Hundert sieht der Gesetzentwurf eine 
Senkung der Ausschüttungsbelastung von 36 vom 
Hundert auf 30 vom Hundert vor. Dies soll die Attrak-
tivität des Standorts Deutschland im Europäischen 
Binnenmarkt auch für Kapitalanleger verbessern, 
denen die Herabsetzung des Körperschaftsteuersat-
zes für einbehaltene Gewinne keine oder nur geringe 
Vorteile bietet. In Be tracht kommen insbesondere 
ausländische Muttergesellschaften, die zur Finanzie-
rung ihrer inländischen Tochtergesellschaften weit-
gehend das sog. Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren 
anwenden, sowie inländische Anteilseigner, die nicht 
zur Anrechnung von Körperschaftsteuer berechtigt 
sind, wie z. B. gemeinnützige Stiftungen; in diesem 
Zusammenhang soll auch die steuerliche Anerken-
nung der Fremdfinanzierung von Kapitalgesellschaf-
ten durch nicht zur Anrechnung von Körperschaft-
steuer berechtigte Gesellschafter begrenzt werden. 
Das geltende Recht sieht einen ermäßigten Steuersatz 
für Körperschaften vor, die nicht die Möglichkeit 
haben, ihre Steuerbelastung durch Gewinnausschüt-
tungen auf einen niedrigeren Ausschüttungssatz zu 
begrenzen (z. B. Sparkassen, öffentlich-rechtliche 
Versicherungsunternehmen, inländische Betriebstät-
ten ausländischer Kapitalgesellschaften). Der ermä-
ßigte Satz be trägt zur Zeit 46 vom Hunde rt. Als Folge 
der Senkung des Steuersatzes für einbehaltene 
Gewinne auf 44 vom Hundert und des Ausschüttung-
steuersatzes auf 30 vom Hundert soll auch dieser 
Satz gesenkt werden, und zwar auf künftig 41 vom 
Hundert. Dies ist auch zur Annäherung der Steuerbe-
lastung inländischer Betriebsstätten und inländischer 
Tochtergesellschaften ausländischer Muttergesell-
schaften geboten. 

Um die ,, Europatauglichkeit" des deutschen Körper-
schaftsteuersystems zu verbessern, sieht der Gesetz-
entwurf vor, Finanzierungsnachteile inländischer 
Kapitalgesellschaften zu beseitigen, indem bei Aus-
schüttung steuerfreier Auslandserträge an  eine 
andere Körperschaft auf die Herstellung der Aus-
schüttungsbelastung verzichtet wird. Durch die Steu-
erbefreiung von Auslandserträgen nachgeordneter 
Kapitalgesellschaften wird zugleich ein steuerliches 
Hemmnis für inländische Holdinggesellschaften be-
seitigt; die Gewinne ausländischer Tochtergesell-
schaften sollen auch dann urbesteuert bleiben, wenn 
sie nicht in Form laufender Ausschüttungen, sondern 
durch „Einmalausschüttungen" in Gestalt von Ver-
äußerungsgewinnen realisiert werden. 

Die Förderung gemeinnütziger Körperschaften, ins-
besondere der Stiftungen, ist ein nachhaltiges Anlie-
gen der Bundesregierung. Das private Engagement 
von Bürgern zugunsten von Kunst und Kultur, Wissen-
schaft und Wohlfahrt bedarf staatlicher Ermutigung. 
In Fortführung des Kultur- und Stiftungsförderungs-
gesetzes werden deshalb die steuerlichen Rahmenbe-
dingungen für die gemeinnützigen Körperschaften 
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weiter verbessert. Dies geschieht zum einen durch die 
Senkung des Körperschaftsteuer-Ausschüttungssat-
zes auf 30 vom Hundert und zum anderen durch die 
Ausdehnung des sog. Buchwertprivilegs. 

2. Begrenzung des Einkommensteuertarifs für 
gewerbliche Einkünfte 

In der gegenwärtigen finanzpolitischen Lage ist eine 
einheitliche Herabsetzung des Einkommensteuer

-

Höchstsatzes für alle Einkünfte nicht möglich. Des-
halb ist für eine Übergangszeit eine Tarifbegrenzung 
für gewerbliche Einkünfte auf 44 vom Hundert vorge-
sehen. Ziel der Bundesregierung bleibt es, zusammen 
mit einer grundlegenden Änderung der Gewerbe-
steuer den Höchstsatz im Einkommensteuertarif für 
alle Einkunftsarten gleichmäßig herabzusetzen. Im 
Rahmen der Neuregelung des Gemeindefinanzsy-
stems bleibt die Reform der Gewerbesteuer daher 
weiter auf der Tagesordnung. 

Diese Begrenzung trägt der Tatsache Rechnung, daß 
Gewerbebetriebe mit ihren Gewinnen neben der 
Einkommensteuer einer Sonderbelastung durch die 
Gewerbeertragsteuer unterliegen. Besonders drük-
kend und damit investitionshemmend ist die ertrag

-

steuerliche Grenzbelastung in den Fällen, in denen 
ein hoher Einkommensteuersatz mit der Gewerbe-
steuerbelastung zusammentrifft. Nur in diesen — ge-
werbesteuerpflichtigen — Fällen ist deshalb eine 
befristete Teilentlastung der gewerblichen Einkünfte 
vorgesehen. Durch die Tarifbegrenzung auf 44 vom 
Hundert wird zugleich der Höchstsatz der Einkom-
mensteuer bei gewerblichen Personenunternehmen 
an  den Körperschaftsteuersatz für einbehaltene 
Gewinne von Kapitalgesellschaften angeglichen. 

Neben Kapitalgesellschaften unterliegen auch Perso-
nenunternehmen der internationalen Standortkon-
kurrenz. Dies gilt insbesondere für den gewerblichen 
und industriellen Mittelstand. Rund 70 vom Hundert 
aller privaten Arbeitsplätze befinden sich in gewerb-
lichen Unternehmen. Arbeitsplatzschaffende Investi-
tionen von Gewerbebetrieben nehmen deshalb eine 
Schlüsselstellung für die Beschäftigungsentwicklung 
in Deutschland ein, so daß auch insoweit eine befri-
stete Teilentlastung gewerblicher Einkünfte von der 
kumulativen Belastung der Erträge durch Einkom-
mensteuer und Gewerbeertragsteuer gerechtfertigt 
ist. 

Bezieher nicht gewerblicher Einkünfte, wie z. B. Frei-
berufler oder Landwirte, tragen keine Sonderbela-
stung durch Gewerbesteuer. Sie unterliegen in der 
Regel auch keiner internationalen Standortkonkur-
renz. Vor allem vor dem Hintergrund der außerordent-
lichen finanziellen Belastungen durch den notwendi-
gen Aufbau in den jungen Ländern ist es deshalb 
vertretbar, solche Einkünfte von der bef risteten 
Begrenzung des Einkommensteuer-Höchstsatzes auf 
44 vom Hundert auszunehmen. 

3. Zusätzliche Entlastung des Mittelstands 

Mit der Einführung einer Ansparabschreibung für 
bilanzierende kleine und mittlere Betriebe wird eine 

Steuerstundung erreicht, die es Unternehmen erlaubt, 
Investitionen mit verringertem Kreditbedarf vorzu-
nehmen. Gerade mittelständischen Betrieben mit 
meist unregelmäßigem Investitionsrhythmus wird 
hierdurch eine gleichmäßigere Investitionsfinanzie-
rung ermöglicht. Damit berücksichtigt der Gesetzge-
ber auch die positiven Erfahrungen, die mit ähnlichen 
Regelungen im Fördergebietsgesetz und in der frühe-
ren Grenzlandförderung gemacht wurden. 

Bei der Erbschaftsteuer sieht der Gesetzentwurf für 
das inländische Betriebsvermögen, das von Todes 
wegen übergeht, die Einführung eines Freibetrags 
von 500 000 DM und eines Abschlags von 25 vom 
Hundert auf das diesen Freibetrag übersteigende 
Betriebsvermögen vor. Insbesondere die Erben klei-
ner und mittlerer Bet riebe (Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften) sollen von der Erbschaft-
steuer entlastet werden, um die Fortführung beste-
hender Betriebe durch die Erben zu erleichtern. Auf 
diese Weise werden auch Wettbewerbsverzerrungen 
zugunsten von Publikumsgesellschaften im Streube-
sitz verringert, die sich im Verhältnis zu Unternehmen 
mit einem oder mehreren Inhabern ergeben. Im übri-
gen sind steuerliche Vergünstigungen für das 
Betriebsvermögen auch wegen seiner verhältismäßig 
geringen Fungibilität, der erhöhten Sozialverpflich-
tung (Erhaltung von Arbeitsplätzen) und des höheren 
Risikos notwendig und gerechtfertigt. 

4. Befristete Verlängerung von 
Steuervergünstigungen in den jungen Ländern 

In den jungen Ländern ist eine weitere Belebung der 
Investitionstätigkeit unerläßlich, um rasch eine 
moderne und wettbewerbsfähige Wirtschaft aufzu-
bauen. Um den Aufholprozeß zu beschleunigen, muß 
das befristete Fördergefälle vorläufig aufrechterhal-
ten bleiben. In Ergänzung zu der im Entwurf des 
Verbrauchsteuer-Binnenmarkt-Gesetzes enthaltenen 
Verlängerung der Investitionszulage bis Ende 1996 
sieht der Gesetzentwurf deshalb insbesondere auch 
die Verlängerung der betrieblichen Sonderabschrei-
bung nach dem Fördergebietsgesetz um zwei Jahre 
bis Ende 1996 vor. 

Darüber hinaus soll die im geltenden Recht geregelte 
Aussetzung der Gewerbekapitalsteuer und der Ver-
mögensteuer in den jungen Ländern um ein Jahr bis 
Ende 1995 verlängert werden. Dies ist insbesondere 
deshalb notwendig, weil die organisatorischen und 
verwaltungstechnischen Voraussetzungen für ihre 
Erhebung noch nicht erfüllt sind. 

5. Gegenfinanzierung der 
Unternehmensentlastungen 

Die Senkung des Körperschaftsteuersatzes auf einbe-
haltene Gewinne und die Begrenzung des Einkom-
mensteuertarifs für gewerbliche Einkünfte auf ein-
heitlich 44 vom Hundert macht unternehmerisches 
Handeln lohnender und regt damit die Investitionstä-
tigkeit an. Dieser Weg der mittelbaren Investitionsför-
derung ist dem der unmittelbaren Investitionsförde- 
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rung grundsätzlich vorzuziehen. Es ist deshalb auch 
ökonomisch sinnvoll, die Senkung der Gewinnsteuer

-

sätze mit einer begrenzten Rückführung von Ab-
schreibungsmöglichkeiten zu verbinden. Hierfür sind 
folgende Maßnahmen vorgesehen: 

— Die degressive Abschreibung für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, die nach dem 
31. Dezember 1993 angeschafft oder hergestellt 
werden, wird von 30 vom Hundert auf 25 vom 
Hundert zurückgeführt. Damit liegt die degressive 
Abschreibung künftig immer noch über dem von 
1960 bis 1977 geltenden Niveau von 20 vom 
Hundert. 

— Die degressive Abschreibung für Betriebsge-
bäude, für die der Bauantrag nach dem 31. Dezem-
ber 1993 gestellt wird oder für die der Kaufvertrag 
nach diesem Zeitpunkt abgeschlossen wird, wird 
von 10 vom Hundert auf 7 vom Hundert gesenkt. 
Die Absenkung des Abschreibungssatzes betrifft 
die Anfangsjahre des Abschreibungszeitraums. 
Der Abschreibungszeitraum von 25 Jahren wird 
beibehalten. Die künftige degressive Abschrei-
bung ist damit im internationalen Vergleich immer 
noch sehr günstig. Sie ist auch immer noch günsti-
ger als vor der Verbesserung im Jahre 1985 (da-
mals 5 vom Hundert und 50 Jahre). 

— Die steuerliche Abschreibungsdauer für betrieb-
lich genutzte Pkw und Kombifahrzeuge wird im 
Hinblick auf eine Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs von vier Jahren auf fünf Jahre verlängert; dies 
soll durch eine Änderung der amtlichen AfA-
Tabellen im Verwaltungswege geschehen. 

Ein weiteres Gegenfinanzierungselement ist die vor-
gesehene Begrenzung der steuerlichen Anerkennung 
der sog. Gesellschafter-Fremdfinanzierung (siehe 
oben 1.). 

Die Gegenfinanzierung soll zwischen den Gebietskör-
perschaften (Bund/Länder im Verhältnis zu den Kom-
munen) so ausgeglichen werden, daß diese an  den 
Entlastungen und Gegenfinanzierungsmaßnahmen 
entsprechend ihren Steueranteilen beteiligt sind. 

6. Weitere Maßnahmen 

Die bisherigen Regelungen zum Verlustabzug kom

-

plizieren das körperschaftsteuerliche Anrechnungs

-

verfahren in einem nicht vertretbaren Maß; teilweise 

führen sie auch zu nicht gewollten materiellen Aus-
wirkungen. Um dies zu vermeiden, sieht der Gesetz-
entwurf die Möglichkeit vor, zugunsten des Verlust-
vortrags ganz oder teilweise auf den Verlustrücktrag 
zu verzichten. Zur Gleichbehandlung soll dies für 
natürliche Personen und Körperschaften gelten. 

Die Bundesregierung beabsichtigt, die steuerlichen 
Hemmnisse bei der Umwandlung von Kapitalgesell-
schaften in Personengesellschaften oder Einzelunter-
nehmen sowie bei der Spaltung von Körperschaften 
abzubauen. Diese Änderungen sollen vor allem der 
Verbesserung der Unternehmenstruktur mittelständi-
scher Betriebe dienen und möglichst zeitgleich mit 
dem Standortsicherungsgesetz in Kraft treten. Das 
Vorhaben soll im Zusammenhang mit der noch für 
diese Legislaturperiode in Aussicht genommenen 
Bereinigung handelsrechtlicher Umwandlungsvor-
schriften, für welche das Bundesministerium der 
Justiz am 15. April 1992 den „Referentenentwurf 
eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungs-
rechts" (veröffentlicht als Beilage Nr. 112 a zum Bun-
desanzeiger vom 20. Juni 1992) vorgelegt hat, auf den 
Weg gebracht werden. 

Ziel der Bundesregierung ist schließlich eine Verein-
fachung des Körperschaftsteuer-Anrechnungsverfah-
rens, um damit zugleich eine Annäherung der Körper-
schaftsteuersysteme in Europa zu erleichtern. Die 
Bundesregierung wird hierzu nach weiteren Gesprä-
chen mit den Ländern entsprechende Vorschläge 
unterbreiten, die ggf. den Wegfall der Eigenkapital-
gliederung beinhalten. 

7. Preisauswirkungen 

Da die zweite Stufe der Unternehmensteuerreform 
aufkommensneutral gestalt wird, verändert sie kurz- 
bis mittelfristig weder das durchschnittliche Gewinni-
veau der Unternehmen noch die Einnahmen der 
Privaten und des Staates. Auswirkungen auf Einzel-
preise oder Preisniveau sind daher nicht zu erwar-
ten. 

Längerfristig wird die Unternehmensteuerreform die 
Investitionstätigkeit und das reale Wachstum stärken; 
dies könnte tendenziell preissenkende Effekte her-
vorrufen. 
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Finanzielle Auswirkungen des Standortsicherungsgesetzes 

(Steuermehr-/Steuermindereinnahmen (-) in Mio. DM) 

Lfd. 
Nr.  Maßnahme 

St.-art/ 
Geb.- 

körperschaft 

Ent

-

stehungs

-j

ahr 1) 

Rechnungsjahr 2) 

1993 1994 1995 1996 

Unternehmensbesteuerung 

I. Körperschaftsteuerentlastung 

§ 23 Abs. 1 und 2 KStG Insgesamt -3 500 — -3 180 -3 275 -3 745 

Senkung des normalen Körper- ESt - 65 — — - 55 - 60 

schaftsteuersatzes für einbehaltene KSt -3 575 — -3 180 -3 345 -3 830 

Gewinne von bisher 50 v. H. auf KapSt 140 — — 125 145 

44 v. H. und Senkung des ermäßig- Bund -1 746 — -1 590 -1 633 -1 868 
ten Körperschaftsteuersatzes bei ESt - 28 — — - 23 - 26 
Körperschaften, die nicht dem An- KSt -1 788 — -1 590 -1 673 -1 915 
rechnungsverfahren unterworfen KapSt 70 — — 63 73 
sind, von bisher 46 v. H. auf 
41 v. H. ab Veranlagungszeitraum Länder -1 745 — -1 590 -1 633 -1 869 

1994 ESt - 28 — — - 23 - 26 
KSt -1787 — -1 590 -1672 -1915 
KapSt 70 — — 62 72 

Gemeinden 
ESt - 	9 — — - 	9 - 	8 

2 § 27 Abs. 1 KStG Insgesamt -1 810 — -3 780 -1 845 -2 180 

Senkung des Körperschaftsteuer- ESt 1 015 — — 810 945 

sattes für ausgeschüttete Gewinne KSt -3 495 — -3 780 -3 260 -3 810 

von bisher 36 v. H. auf 30 v. H. ab KapSt 670 — — 605 685 

Veranlagungszeitraum 1994 Bund - 982 — -1 890 - 983 -1 160 
ESt 431 — — 344 402 
KSt -1748 — -1890 -1630 -1905 
KapSt 335 — — 303 343 

Länder - 981 — -1890 - 984 -1161 
ESt 431 — — 344 402 
KSt -1747 — -1890 -1630 -1905 
KapSt 335 — — 302 342 

Gemeinden 
ESt 153 — — 122 141 

3 § 8a KStG Insgesamt 700 — 680 695 690 

Begrenzung der steuerlichen KSt 720 
 — 

700 
 

720 
 

720 
 Anerkennung der Eigenkapital KapSt - 20 - 20 - 25 - 30 

ersetzenden Fremdfinanzierung Bund 350 — 340 347 345 
ab Veranlagungszeitraum 1994 KSt 360 — 350 360 360 

KapSt - 10 — - 10 - 13 - 15 

Länder 350 — 340 348 345 
KSt 360 — 350 360 360 
KapSt - 10 — - 10 - 12 - 15 

4 § 8 Abs. 1 Nr. 7 AStG GewSt/KSt . — . . . 

Aufhebung der Finanzierungs- 
einschränkung für inländische 
Kapitalgesellschaften 

5 Saldo durch Senkung der Insgesamt -1 110 — -3 100 -1 150 -1 490 
Ausschüttungsbelastung Bund - 632 — -1550 - 636 - 815 
(2. bis 4.) Länder - 631 — -1 550 - 636 - 816 

Verbesserung der Europatauglich- Gemeinden 153 — — 122 141 

keit des Körperschaftsteuervoll- 
anrechnungssystems in den 
beiden folgenden Punkten 
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no ch Finanzielle Auswirkungen des Standortsicherungsgesetzes 

Lfd. 
Nr. Maßnahme 

St.-art/ 
Geb.- 

körperschaft 

Ent

-

stehungs

-

jahr 1 ) 

Rechnungsjahr 2) 

1993 1994 1995 1996 

6 — § 8b Abs. 1 KStG Insgesamt - 180 — - 144 - 181 - 198 
Beseitigung von Finanzierungs- ESt 305 — 61 308 322 
nachteilen inländischer Kapital- KSt - 325 — - 65 - 329 - 350 
gesellschaften bei Ausschüttung KapSt - 160 — - 140 - 160 - 170 
steuerfreier Auslandserträge Bund - 113 — - 77 - 114 - 123 
(durch Verzicht auf Ausschüt- ESt 130 — 26 131 137 
tungsbelastung) KSt - 163 — - 33 - 165 - 175 

KapSt - 80 — - 70 - 80 - 85 

Länder - 112 — - 76 - 113 - 123 
ESt 130 — 26 131 137 
KSt - 162 — - 32 - 164 - 175 
KapSt - 80 — - 70 - 80 - 85 

Gemeinden 
ESt 45 — 9 46 48 

7 — § 8b Abs. 2 bis 4 KStG GewSt/KSt . — . . . 
Beseitigung der Nachteile 
inländischer Holding- 
gesellschaften 

8 Summe der Entlastungen bei der Insgesamt -4 790 — -6 424 -4 606 -5 433 
Körperschaftsteuer insgesamt Bund -2 491 — -3 217 -2 383 -2 806 
(Pos. 1., 5. und 6.) Länder -2 488 — -3 216 -2 382 -2 808 

Gemeinden 189 — 9 159 181 

II. Einkommensteuersenkung 

9 § 32c EStG ESt 
Begrenzung der Grenzsteuerbela- Insgesamt -3 000 — -2 400 -2 640 -3 480 
stung für gewerbliche Einkünfte Bund -1 275 — -1 020 -1 122 -1 479 
auf 44 v. H. ab Veranlagungszeit- Länder -1 275 — -1 020 -1 122 -1 479 
rauen 1994 Gemeinden - 450 — - 360 - 396 - 522 

10 Zwischensumme Insgesamt -7 790 — -8 824 -7 246 -8 913 
(8.+9.) Bund -3 766 — -4 237 -3 505 -4 285 

Länder -3 763 — -4 236 -3 504 -4 287 
Gemeinden - 261 — - 351 - 237 - 341 

III. Zusätzliche Entlastung 
des Mittelstandes 

11 § 7 g Abs. 3 bis 5 EStG Insgesamt - 750 — - 600 - 675 - 150 
Einführung einer Ansparabschrei- GewSt - 170 — - 135 - 155 - 35 
bung für kleine und mittlere ESt - 580 — - 465 - 520 - 115 
Betriebe für neue Ausrüstungs- Bund - 253 — - 203 - 227 - 50 
Investitionen ab Veranlagungs- GewSt - 6 — - 5 - 6 - 1 
zeitraum  1994 3)4)  ESt - 247 — - 198 - 221 - 49 

Länder - 257 — - 206 - 230 - 51 
GewSt - 10 — - 8 - 9 - 2 
ESt - 247 — - 198 - 221 - 49 

Gemeinden - 240 — - 191 - 218 - 49 
GewSt - 145 - - 122 - 140 - 32 
ESt - 86 — - 69 - 78 - 17 
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noch Finanzielle Auswirkungen des Standortsicherungsgesetzes 

Lfd. 
Nr. Maßnahme 

St.-art/ 
Geb.- 

körperschaft 

Ent

-

stehungs

-

jahr 1) 

Rechnungsjahr 2) 

1993 1994 1995 1996 

12 § 10d EStG ESt/KSt . — . . . 

Einführung eines Wahlrechts 
zwischen Verlustrück- und Verlust- 
vortrag ab Veranlagungszeitraum 
1944 

13 § 13 Abs. I Nr. 1 a  Satz 1 ErbStG Länder 

Einführung eines Freibetrages für ErbSt - 250 — - 50 - 100 - 150 

Betriebsvermögen von 500 000 DM 
pro Betrieb bei der Erbschaftsteuer 
für Erwerbe nach dem 31. Dezem- 
ber 1993 

14 § 13 Abs. I Nr. I a Satz 2 ErbStG Lander 

Einführung eines Bewertungs- ErbSt - 150 — - 30 - 60 - 90 
abschlages für den Freibetrag 
übersteigendes Betriebsvermögen 
in Höhe von 25 v. H. bei der 
Erbschaftsteuer für Erwerbe nach 
dem 31. Dezember 1993 

15 Summe der zusätzlichen Entlastun- Insgesamt -1 150 — - 680 - 835 - 390 
gen des Mittelstands insgesamt Bund - 253 — - 203 - 227 - 50 
(11. bis 14.) Lander - 657 — - 286 - 390 - 291 

Gemeinden - 240 — - 191 - 218 - 49 

16 Dauerhafte Unternehmens- Insgesamt -8 940 — -9 504 -8 081 -9 303 
entlastungen Bund -4 019 — -4 440 -3 732 -4 335 
(10.+15.) Lander -4 420 — -4 522 -3 894 -4 578 

Gemeinden - 501 — - 542 - 455 - 390 

IV. Befristete Verlängerung 
von Steuervergünstigungen 
in den jungen Bundesländern 

17 § 37 Satz 1 GewStG und § 24c GewSt/ESt/ 
VStG KSt/VSt — — — 

Verlängerung der im geltenden 
Recht geregelten Aussetzung der 
Gewerbekapitalsteuer und der 
Vermögensteuer in den jungen 
Bundesländern um ein Jahr bis 

1 
zum 31. Dezember  19955)6)  

18 §§ 2 und 3 FördG Insgesamt . — — -3 200 -4 400 

Verlängerung der im geltenden GewSt . — — - 800 -1 100 
Recht geregelten Sonderabschrei- ESt — — -1 200 -1 650 

bungen für Wirtschaftsgüter des KSt — — -1 200 -1 650 

Betriebsvermögens in den jungen Bund . — — -1 142 -1 570 
Bundesländern bis zum Ende des GewSt . — — - 32 - 44 
Veranlagungszeitraumes 19966) ESt . — — - 510 - 701 

KSt . — — - 600 - 825 

Länder . — — -1142 -1570 
GewSt . — — - 32 - 44 
ESt . — — - 510 - 701 
KSt . — — - 600 - 825 

Gemeinden . — — - 916 -1 260 
GewSt . — — - 736 -1 012 
ESt . — — - 180 - 248 
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noch Finanzielle Auswirkungen des Standortsicherungsgesetzes 

Lfd. 
Nr. Maßnahme 

St.-art/ 
Geb.- 

körperschaf t 

Ent

-

stehungs

-

jahr 1 ) 

Rechnungsjahr 2) 

1993 1994 1995 1996 

21 § 7 Abs. 5 EStG Insgesamt 1 800 — — 640 2 240 
Rückführung der degressiven GewSt 500 — — 195 680 
Abschreibung für Betriebsgebäude ESt 650 — — 225 780 
mit Bauantrag nach dem KSt 650 — — 220 780 
31. Dezember 1993 von 10 v. H. Bund 620 — — 213 748 
auf 7 v. H. GewSt 19 — — 7 26 

ESt 276 — — 96 332 
KSt 325 — — 110 390 

Länder 631 — — 218 762 
GewSt 30 — — 12 40 
ESt 276 — — 96 332 
KSt 325 — — 110 390 

Gemeinden 549 — — 209 730 
GewSt 	' 451 — — 176 614 
ESt 98 — — 33 116 

22 AfA-Tabellen Insgesamt 1 000 800 1 700 2 700 3 700 
Verlängerung der betriebs- GewSt 250 200 425 675 925 
gewöhnlichen Nutzungsdauer ESt 500 400 850 1 350 1 850 
für betrieblich genutzte Pkw KSt 250 200 425 675 925 
von vier Jahren auf fünf Jahre 4) Bund 348 278 590 938 1 284 

GewSt 10 8 16 26 35 
ESt 213 170 361 574 786 
KSt 125 100 213 338 463 

Länder 352 281 598 951 1 303 
GewSt 14 11 25 40 55 
ESt 213 170 361 574 786 
KSt 125 100 212 337 462 

Gemeinden 300 241 512 811 1 113 
GewSt 226 181 384 609 835 
ESt 74 60 128 202 278 

23 Gegenfinanzierung der Unter- Insgesamt 8 875 800 6 567 11 046 16 125 
nehmensentlastungen insgesamt Bund 3 012 278 2 224 3 740 5 449 
(20. 22.) Länder 3 099 281 2 298 3 860 5 610 

Gemeinden 2 764 241 2 045 3 446 5 066 

24 Saldo der Unternehmens- Insgesamt -65 800 -2 937 - 235 2 422 
entlastungen Bund -1 007 278 -2 216 -1 134 - 456 
(19.+23.) Länder -1 321 281 -2 224 -1 176 - 538 

Gemeinden 2 263 241 1 503 2 075 3 416 

25 § 6 GFRG GewSt- 
Gleichmäßige Verteilung der Umlage 
finanziellen Auswirkungen auf Insgesamt 0 — 0 0 0 
die Gebietskörperschaften durch Bund 1 082 — 1 082 1 085 1 302 
Anpassung der Gewerbesteuer- Lander 1 083 — 1 083 1 085 1 303 
Umlage von 28 v. H.-Punkten Gemeinden -2 165 — -2 165 -2 370 -2 605 
um 18 v.H.-Punkte auf 46 v.H.- 
Punkte 8) 
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no ch Finanzielle Auswirkungen des Standortsicherungsgesetzes 

Lfd. 
Nr. Maßnahme 

St.-art/ 
Geb.- 

körperschaft 

Ent

-

stehungs

-

jahr 1) 

Rechnungsjahr 2) 

1993 1994 1995 1996 

26 Finanzielle Auswirkungen Ingesamt - 	65 800 -2 937 - 235 2 422 
der Unternehmensbesteuerung Bund 75 278 -1 134 51 846 
insgesamt Länder - 238 281 -1141 9 765 
(24. + 25.) Gemeinden 98 241 - 662 - 295 811 

Anmerkungen: 
1) Auswirkungen im ersten Veranlagungszeitraum. 
2) Kassenmäßige Auswirkung der Rechtsänderung. 
3) Einmalige Mindereinnahmen von insgesamt 1 500 Mio. DM auf 2 Jahre verteilt. 
4) Ohne Berücksichtigung geringfügiger Auswirkungen der Steuerbilanzwerte auf ertragsunabhängige Steuern. 
5) Keine echten Steuermindereinnahmen, sondern befristeter Verzicht auf rechnerische Steuermehreinnahmen, die wegen der erst 

im Aufbau befindlichen Finanzverwaltung schwer zu erzielen wären. 
6) Fortführung einer bereits bestehenden Maßnahme. 
7) Bei den finanziellen Auswirkungen im Entstehungsjahr wurde berücksichtigt, daß die Sonderabschreibung in den jungen 

Bundesländern um zwei Jahre verlängert wird. 
8) In 1994 erfolgt die Erhöhung der Gewerbesteuer-Umlage nur in den alten Bundesländern. 
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II. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Einkommensteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 2 Abs. 6 EStG) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zum neuein-
geführten § 32 c EStG. 

Zu Nummer 2 (§ 4 a Abs. 1 EStG) 

Bei Land- und Forstwirten umfaßt das Wirtschaftsjahr 
grundsätzlich den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. Juni. 
Davon läßt § 8 c EStDV bei bestimmten Betriebsarten 
Ausnahmen zu, u. a. das mit dem Kalenderjahr über-
einstimmende Wirtschaftsjahr. Diese Regelung hat 
sich als zu eng erwiesen, weil wegen der wirtschaftli-
chen Betätigung und der Organisation eines Betriebs 
der Land- und Forstwirtschaft die Wahl des Kalender-
jahrs als Wirtschaftsjahr auch bei anderen l and- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben zweckmäßig sein 
kann. Es kommt hinzu, daß ein mit dem Kalenderjahr 
übereinstimmendes Wirtschaftsjahr einen geringeren 
Verwaltungsaufwand verursacht. Deshalb soll dem 
Land- und Forstwirt nunmehr allgemein die Möglich-
keit eröffnet werden, als Wirtschaftsjahr das Kalen-
derjahr zu wählen. 

Zu Nummer 3 (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG) 

Nach geltendem Recht darf eine Entnahme statt mit 
dem Teilwert mit dem Buchwert angesetzt werden, 
wenn das entnommene Wirtschaftsgut für mildtätige, 
wissenschaftliche oder als besonders förderungswür-
dig anerkannte kulturelle Zwecke oder zur Förderung 
der Erziehung, Volks- und Berufsbildung gespendet 
wird. Dieses sog. Buchwertprivileg wird nunmehr auf 
Sachspenden für alle nach § 10b Abs. 1 Satz 1 EStG 
steuerbegünstigten Zwecke ausgedehnt. Gleichzeitig 
wird die Vorschrift redaktionell neu gefaßt, um den 
Zusammenhang mit § 10b EStG deutlich zu 
machen. 

Zu Nummer 4 (§ 7 EStG) 

Zu Buchstabe a (Absatz 2) 

Durch die geänderte Fassung des § 7 Abs. 2 EStG 
werden die Abschreibungssätze der degressiven 
Absetzung für Abnutzung für nach dem 31. Dezember 
1993 angeschaffte oder hergestellte bewegliche Wirt-
schaftsgüter auf das Zweieinhalbfache der bei der 
linearen Absetzung für Abnutzung zulässigen Ab-
schreibungssätze, höchstens auf 25 vom Hundert 
beschränkt. 

Zu Buchstabe b (Absatz 5) 

Aufgrund der geänderten Fassung des § 7 Abs. 5 EStG 
wird für sog. Wirtschaftsgebäude, für die der Bauan-
trag nach dem 31. Dezember 1993 gestellt wird oder 
für die der Kaufvertrag nach diesem Zeitpunkt abge-
schlossen wird, eine weitere Staffel für die Absetzung 

für Abnutzung eingeführt. Unter Beibehaltung eines 
Abschreibungszeitraums von 25 Jahren werden die 
Abschreibungssätze der degressiven Absetzung für 
Abnutzung in den Anfangsjahren von 10 vom Hundert 
auf 7 vom Hundert gesenkt (vgl. Nummer 2 der 
Vorschrift). § 7 Abs. 5 EStG wird zugleich übersichtli-
cher gegliedert und neu gefaßt. Die Nummern 1, 3 und 
4 der Vorschrift entsprechen inhaltlich der bisherigen 
Fassung des § 7 Abs. 5 EStG. 

Zu Nummer 5 (§ 7 g EStG) 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Änderung wegen Einführung einer 
Ansparabschreibung. 

Zu Buchstabe b (Absätze 3 bis 5) 

Kleine und mittlere Unternehmen haben nach § 7 g 
EStG die Möglichkeit, für neue bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens im Jahr der 
Anschaffung oder Herstellung Abschreibungen nach 
§ 7 Abs. 2 und § 7 g EStG in Höhe von bis zu 45 vom 
Hundert der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
vorzunehmen. Diese Abschreibungen dienen der 
steuerlichen Entlastung der Unternehmen in der Zeit 
nach Beendigung der Investition. Es hat sich aber 
gezeigt, daß bei kleinen und mittleren Unternehmen 
bereits in der Zeit vor Beendigung der Investition ein 
Bedürfnis für eine Steuerstundung besteht. Mit Hilfe 
einer solchen Steuerstundung können eigene Mittel 
angespart werden, um dem Unternehmen die Finan-
zierung der Investition zu erleichtern. 

Aus diesem Grund wird durch eine Ergänzung des 
§ 7 g EStG die Möglichkeit geschaffen, im Vorgriff auf 
spätere Abschreibungsmöglichkeiten zur Finanzie-
rung künftiger Investitionen eine Rücklage zu bilden. 
Die Rücklage ist nicht personen-, sondern betriebs-  
und investitionsbezogen ausgestaltet. Die jewei lige 
Rücklage darf bis zu einem Betrag in Höhe von 45 vom 
Hundert der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
des begünstigten Wirtschaftsguts gebildet werden, 
die bei der Investition wahrscheinlich anfallen wer-
den. Die Rücklage kann ohne Vorlage von Investi-
tionsplänen gebildet werden. 

Der Steuerpflichtige darf von dem Wahlrecht der 
Rücklagenbildung nur Gebrauch machen, wenn er für 
seinen Betrieb bilanziert. Dies bedeutet, daß bei 
Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn nach § 5 EStG 
ermitteln, der Ansatz der Rücklage in der Steuerbilanz 
einen entsprechenden Ausweis in der H andelsbilanz 
(§ 273 des Handelsgesetzbuches) voraussetzt (§ 5 
Abs. 1 Satz 2 EStG). Daneben wird gefordert, daß die 
Bildung und Auflösung der Rücklage buchmäßig 
nachvollzogen werden kann. Zur Vermeidung einer 
Doppelförderung darf die Rücklage nicht gebildet 
werden, wenn der Steuerpflichtige Rücklagen nach 
dem Zonenrandförderungsgesetz oder dem Förderge-
bietsgesetz ausweist. 

Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung können von 
den begünstigten Wirtschaftsgütern Abschreibungen 
vorgenommen werden. Werden die Wirtschaftsgüter 
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nach § 7 Abs. 2 und § 7 g EStG abgeschrieben, so 
können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
Abschreibungen in Höhe von bis zu 45 vom Hundert 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Höchst-
betrag) in Anspruch genommen werden. Gebildete 
Rücklagen sind daher in Höhe dieses Höchstbetrags 
zwingend aufzulösen, wenn die begünstigten Wirt

-schaftsgüter bis zum Ende des zweiten auf die Bildung 
der Rücklage folgenden Wirtschaftsjahrs angeschafft 
oder hergestellt werden. Dem Ertrag, der sich durch 
die gewinnerhöhende Auflösung ergibt, stehen 
gewinnmindernde Abschreibungsbeträge gegen-
über. Schreibt der Steuerpflichtige die begünstigten 
Wirtschaftsgüter nach § 7 Abs. 2 und § 7 g EStG ab, 
gleichen sich die anfallenden Abschreibungsbeträge 
und die Erträge aus den gewinnerhöhenden Rückla-
genauflösungen grundsätzlich aus. Ist die Rücklage 
bis zum Ende des zweiten auf ihre Bildung folgenden 
Wirtschaftsjahrs mangels ausreichender oder fehlen-
der Investition noch vorhanden, so ist die Rücklage 
spätestens zu diesem Zeitpunkt in vollem Umfang 
gewinnerhöhend aufzulösen. 

Zur Vermeidung von Mitnahmeeffekten ist ein 
Gewinnzuschlag in Höhe von 6 vom Hundert des 
aufgelösten Rücklagenbetrags in allen Fä llen vorzu-
nehmen, in denen eine überhöhte Rücklage gebildet 
worden ist. Mit dem Gewinnzuschlag soll der Steuer-
stundungseffekt ausgeglichen werden, der dadurch 
entsteht, daß zwar einerseits die Rücklage gewinn-
mindernd gebildet wurde, andererseits aber eine 
Investition, zu deren Finanzierung die Rücklage die-
nen sollte, nicht oder nicht in ausreichendem Umfang 
vorgenommen wurde. 

Zu Nummer 6 (§ 10d EStG) 

Die Änderung in Absatz 1 eröffnet dem Steuerpflich-
tigen die Möglichkeit, zugunsten des Verlustvortrags 
ganz oder teilweise auf den Verlustrücktrag zu ver-
zichten. Dies führt zu einer weitgehenden Verwal-
tungsvereinfachung. Wegen der Auswirkungen die-
ser Änderung bei Körperschaften vgl. die Begründung 
zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe a. 

Die Änderung in Absatz 2 stellt klar, daß durch den 
ganzen oder teilweisen Verzicht auf den Verlustrück-
trag der verbleibende Verlustabzug nicht gemindert 
wird. 

Die Änderung in Absatz 3 ist redaktioneller Art. 

Zu Nummer 7 (§ 32c EStG) 

Im neuen § 32 c EStG wird die Methode zur Berech-
nung des Entlastungsbetrags bei gewerblichen Ein-
künften geregelt. 

Zu Absatz 1 

Nach dem geltenden Einkommensteuertarif über

-

steigt ab einem zu versteuernden Einkommen von 
90 396/180 792 DM (Grund-/Splittingtabelle) die 

Grenzsteuerbelastung den Satz von 44 vom Hunde rt . 
Die Tarifbegrenzung wirkt sich daher nur für solche 
Steuerpflichtige aus, bei denen der gewerbliche 
Anteil am zu versteuernden Einkommen diese Höhe 
erreicht. 

Die Tarifbegrenzung erfolgt technisch durch den 
Abzug eines Entlastungsbetrags für gewerbliche Ein-
künfte von der nach dem unveränderten Einkommen-
steuertarif (§ 32a EStG) ermittelten Einkommen-
steuer. 

Zu Absatz 2 

Die Tarifbegrenzung soll grundsätzlich nur für Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb gelten, die auch der 
Gewerbesteuer unterliegen. Deshalb werden Ein-
künfte, die zwar aus einem Gewerbebetrieb im Sinne 
des § 15 EStG stammen, aber nicht mit Gewerbesteuer 
belastet sind, von der Tarifbegrenzung ausdrücklich 
ausgenommen. Dabei werden aus Gründen einer 
einfachen steuerlichen Handhabung allerdings nur 
die wichtigsten Bereiche ausgespart, nämlich die 
Gewinne aus ausländischen Bet riebsstätten, aus einer 
Betriebsverpachtung, die keine Betriebsaufspaltung 
ist, und aus Schachtelbeteiligungen (vgl. § 9 Nr. 2a 
und 7 GewStG) sowie die Gewinne, die einer ermä-
ßigten Besteuerung nach § 34 EStG unterliegen. 

Zu Absatz 3 

Die Ermittlung des Entlastungsbetrags erfordert die 
Festlegung eines gewerblichen Anteils am zu versteu-
ernden Einkommen. Dieser Anteil läßt sich einfach 
nach Maßgabe des Verhältnisses der gewerblichen 
Einkünfte zur Summe der Einkünfte aus allen Ein-
kunftsarten ermitteln. Bei zusammen veranlagten 
Ehegatten ist dabei von der Summe der gewerblichen 
Einkünfte beider Ehegatten im Verhältnis zur 
Gesamtsumme der Einkünfte aus allen Einkunftsarten 
beider Ehegatten auszugehen. 

Falls die gewerblichen Einkünfte nach Absatz 2 die 
Summe der Einkünfte aus den Einkunftsarten über-
steigen, wird zur Vermeidung komplizierter Auftei-
lungsregelungen das zu versteuernde Einkommen 
ausschließlich den begünstigten gewerblichen Ein-
künften zugerechnet. 

Zu Absatz 4 

Dieser Absatz bestimmt, wie der Entlastungsbetrag 
für den gewerblichen Anteil am zu versteuernden 
Einkommen zu ermitteln ist: 

a) Zunächst wird für den gewerblichen Anteil am zu 
versteuernden Einkommen die tarifliche Einkom-
mensteuer nach der unverände rten Formel des 
§ 32a EStG errechnet. 

b) Dann wird für den gewerblichen Anteil die tarifli-
che Einkommensteuer bei Beschränkung der 
Grenzsteuerbelastung auf 44 vom Hundert rechne-
risch in zwei Schritten ermittelt. Bis 90 342/ 
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180 684 DM (Grenzsteuerbelastung nicht höher als 
44 vom Hundert) gilt die Steuerbelastung nach 
dem unveränderten Einkommensteuertarif (§ 32a 
EStG). Die darüber hinausgehenden gewerblichen 
Einkünfte sind mit einem nicht weiter steigenden 
Satz von 44 vom Hundert belastet. 

c) Der Entlastungsbetrag ist der Unterschied der zu a) 
und b) errechneten Steuerbeträge. 

Beispiel: 
DM 

Lediger, abgerundetes zu versteuerndes 
Einkommen 	 200 016 

Gewerblicher Anteil am zu versteuernden 
Einkommen 	 139 968 

Ermittlung der festzusetzenden Einkommensteuer 

1. Einkommensteuer nach dem geltenden 
Einkommensteuertarif 

1.1 für 200 016 DM 	 83 166 

1.2 für 139 968 DM 	 51 341 

2. Einkommensteuer nach 
der Tarifbegrenzung für 139 968 DM 

2.1 Einkommensteuer nach dem 
geltenden Einkommensteuertarif 
für 90 342 DM 	 26 374 

2.2 zzgl. 44 v. H. von 
(139 968 DM - 90 342 DM) = 
44 v. H. von 49 626 	 21 835  

2.3 Einkommensteuer nach 
der Tarifbegrenzung (2.1 + 2.2) 	48 209 

3. Entlastungsbetrag (1.2 — 2.3) 	 3 132 

4. Festzusetzende Einkommensteuer 
nach Abzug des Entlastungsbetrags 
(1.1 —3.) = 	 80 034 

Zu Absatz 5 

Im Fall  der Zusammenveranlagung von Ehegatten 
wird festgelegt, daß die maßgebenden Deutsche-
Mark-Beträge zu verdoppeln sind. 

Zu Nummer 8 (§ 34c Abs. 1 EStG) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, welche durch 
die Einfügung des § 32 c EStG erforderlich wurde. 

Zu Nummer 9 (§ 36 Abs. 2 EStG) 

Die Ergänzung der Nummer 2 des § 36 Abs. 2 EStG 
stellt sicher, daß bei der Weiterausschüttung der in 
dem Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG 
ausgewiesenen Be träge die einbehaltene Kapitaler-
tragsteuer nicht definitiv wird. 

Die Absenkung der anrechenbaren Körperschaft

-

steuer in § 36 Abs. 2 Nr. 3 EStG von 9/16 auf 3/7 der 

Dividendenerträge beruht auf der Absenkung 
der Körperschaftsteuer-Ausschüttungsbelastung von 
36 vom Hundert auf 30 vom Hundert (vgl. die Begrün-
dung zu Artikel 2 Nummer 7). 

Der neue Buchstabe a des § 36 Abs. 2 Nr. 3 EStG stellt 
sicher, daß für den Teil der Ausschüttungen, für den 
bei der ausschüttenden Kapitalgesellschaft der Teil-
betrag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG als ver-
wendet gilt und für den die Kapitalgesellschaft die 
Körperschaftsteuer-Ausschüttungsbelastung nicht 
herzustellen braucht, beim Anteilseigner auch die 
Anrechnung von Körperschaftsteuer nicht möglich 
ist. 

 

Zu Nummer 10 (§ 36b EStG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
wegen der Änderung des § 36 Abs. 2 Nr. 3 EStG (vgl. 
Nummer 9). 

Zu Nummer 11 (§ 43 EStG) 

Die Ergänzung des § 43 Abs. 1 Nr. 1 EStG stellt sicher, 
daß für die Weiterausschüttung aus dem Teilbetrag im 
Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG Kapitalertragsteuer 
einzubehalten ist. 

Eine Regelung, wonach Kapitalertragsteuer insoweit 
nicht zu erheben ist, als die Ausschüttungen bei dem 
Empfänger nach § 8 Abs. 5 KStG bei der Ermittlung 
des Einkommens außer Ansatz bleiben, wäre nicht zu 
praktizieren, da insbesondere den Publikumsgesell-
schaften die Zusammensetzung ihrer Anteilseigner 
nicht bekannt ist. 

Zu Nummer 12 (§ 52 EStG) 

Die Vorschriften enthalten die erforderlichen Anwen-
dungsbestimmungen sowie redaktionelle Folgeände-
rungen. 

Zu Artikel 2 (Körperschaftsteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 5 KStG) 

Der Kreis der nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 KStG von der 
Körperschaftsteuer befreiten öffentlich-rechtlichen 
Kreditanstalten des Bundes mit Sonderaufgaben und 
der zentralen Kreditinstitute der Länder wird aktuali-
siert und gleichzeitig erweitert. 

Die Wohnungsbauförderungsanstalt Nordrhein-
Westfalen — Anstalt der Landesbank Girozentrale — 
ist eine organisatorisch und wi rtschaftlich selbstän-
dige, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Westdeutschen Landesbank Girozentrale. 
Sie hat am 1. Januar 1992 die öffentlichen Förderauf-
gaben der Wohnungsbauförderungsanstalt des L an

-des Nordrhein-Westfalen übernommen. Die Thürin-
ger Aufbaubank hat die Abwicklung der öffentlichen 
Förderprogramme des Landes Thüringen, die Sächsi- 
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sche Aufbaubank die Abwicklung der Förderpro-
gramme für den Freistaat Sachsen übernommen. Der 
Name der Landesinvestitionsbank Brandenburg ist 
geändert worden. 

Zu Nummer 2 (§ 8 KStG) 

Zu Buchstabe a (Absatz 5 — alt) 

Über § 8 Abs. 1 KStG gilt das in § 10d EStG (vgl. 
Artikel 1 Nummer 6) neu geregelte Wahlrecht zwi-
schen dem Verlustrücktrag und dem Verlustvortrag 
auch für Körperschaften. 

Diese Regelung macht die bisherigen Bestimmungen 
in § 8 Abs. 5 und in § 33 Abs. 3 KStG entbehrlich, die 
verhindern sollten, daß bei den zur Eigenkapitalglie-
derung verpflichteten Körperschaften ein Verlust-
rücktrag beim Zusammentreffen mit einer Gewinn-
ausschüttung für das Abzugsjahr ohne steuerliche 
Entlastung verbraucht wird. Die bisherigen Regelun-
gen komplizierten das körperschaftsteuerliche An-
rechnungsverfahren in einem nicht vertretbaren Maß. 
Außerdem führte der bisherige Gesetzeswortlaut in 
einer Reihe von Fallgestaltungen zu nicht mit dem 
Sinn der Regelung zu vereinbarenden Auswirkun-
gen. 

Die Streichung des bisherigen § 8 Abs. 5 und des § 33 
Abs. 3 KStG bedeutet allerdings nicht, daß der Anlaß 
für die bisherigen Regelungen weggefallen ist. Viel-
mehr ist es für die Unternehmen nach wie vor sinnvoll, 
bei der Ausübung ihres Wahlrechts zu prüfen, ob ein 
Verlustrücktrag wegen des Zusammentreffens mit 
einer Gewinnausschüttung ganz oder teilweise ohne 
steuerliche Entlastung bleiben würde und ob sie 
deshalb für den gesamten Verlust oder für einen Teil 
davon den Verlustvortrag beantragen. 

Zu Buchstabe b (Absätze 5 bis 7) 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 3 (§§ 8a und 8 b KStG) 

Zu § 8a KStG 

Allgemeines 

Seit der Einführung des Anrechnungsverfahrens in 
das deutsche Steuerrecht werden Kapitalgesellschaf-
ten von bestimmten Gesellschaftergruppen in beson-
ders hohem Maße über Darlehen finanziert, um auf 
diese Weise der Dividendenbesteuerung auszuwei-
chen. Bei einer Finanzierung über Einlagen sind die 
hierauf geleisteten Ausschüttungen mit 36 vom Hun-
dert (künftig vorgesehen 30 vom Hunde rt) Körper-
schaftsteuer belastet. Für Anteilseigner, die nicht zur 
Anrechnung von Körperschaftsteuer berechtigt sind, 
wie z. B. Ausländer, bleibt es bei dieser Belastung. Sie 
tritt beim ausländischen Anteilseigner neben die 
ausländische Besteuerung auf die erhaltene Divi-
dende. Bei der Hingabe von Fremdmitteln verlassen 
die dafür in Form von Zinsen gezahlten Vergütungen 

die Gesellschaft ohne Steuerbelastung, weil sie den 
Gewinn der Gesellschaft mindern. Die Finanzverwal-
tung hat bereits bisher in krassen Fällen der Gesell-
schafter-Fremdfinanzierung den Zinsen für ein 
Gesellschafter-Darlehen den Abzug als Betriebsaus-
gabe versagt (vgl. BMF-Schreiben vom 16. März 1987, 
BStBl. I 1987 S. 373, und entsprechende Erlasse der 
obersten Finanzbehörden der Länder). 

Daneben sind dem Gesetzgeber bereits mehrfach 
Gesetzesänderungen vorgeschlagen worden, die dem 
Problem der Gesellschafter-Fremdfinanzierung ab-
helfen sollten. Zuletzt legte der Bundesminister der 
Finanzen im Dezember 1988 dem Finanzausschuß des 
Deutschen Bundestages eine Formulierungshilfe vor, 
die eine Regelung der Gesellschafter-Fremdfinanzie-
rung sowohl gegen gewinn- und umsatzabhängige als 
auch gegen gewinn- und umsatzunabhängige Vergü-
tungen zum Gegenstand hatte. Der Finanzausschuß 
des Deutschen Bundestages stellte jedoch eine 
gesetzliche Regelung noch einmal zurück. Entspre-
chend dem Votum der Sachverständigen in der Anhö-
rung sollten zunächst die Erfahrungen mit der o. g. 
Verwaltungsanweisung abgewartet werden. 

Mit Urteil vom 5. Februar 1992 — I R 127/90 
(BStBl 1992 II S. 532) — hat der Bundesfinanzhof 
entschieden, daß die o. g. Verwaltungsanweisungen 
keine Rechtsgrundlage hätten. Nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs gibt es keine Bestimmung, wonach 
eine Kapitalgesellschaft über das gezeichnete Kapital 
hinaus mit einer bestimmten Eigenkapitalquote aus-
gestattet sein müsse. Die Feststellung eines „Gestal-
tungsmißbrauchs" könne allein aufgrund eines unge-
wöhnlich hohen Fremdfinanzierungsanteils nicht 
getroffen werden. Nach Auffassung des Bundesfi-
nanzhofs ist es zwar unbefriedigend, daß Gesellschaf-
ter, die Eigenkapital zuführen, steuerlich schlechter 
behandelt würden als diejenigen, die nur Fremdkapi-
tal zuführen. Eine Gleichbehandlung könne jedoch 
nur über eine ausdrückliche gesetzliche Regelung 
erreicht werden. 

§ 8a KStG stellt es dem Gesellschafter einer Kapital-
gesellschaft auch weiterhin grundsätzlich frei, seine 
Gesellschaft entweder mit Eigen- oder mit Fremdka-
pital zu finanzieren. In Fällen überzogener Fremdfi-
nanzierung wird jedoch die steuerliche Anerkennung 
versagt, um eine Gleichbehandlung unter den Gesell-
schaftern von Kapitalgesellschaften sowie die Einmal-
besteuerung der Gewinne inländischer Kapitalgesell-
schaften sicherzustellen. Danach sind Vergütungen 
einer Kapitalgesellschaft an ihren wesentlich beteilig-
ten Anteilseigner oder an  eine ihm nahestehende 
Person für die Überlassung von Fremdkapital als 
verdeckte Gewinnausschüttung zu behandeln, wenn 
der Empfänger der Vergütungen nicht zur deutschen 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer heranzuziehen 
oder die Steuer durch den Steuerabzug abgegolten ist. 
Durch die Behandlung der Vergütungen an  den 
Gesellschafter als verdeckte Gewinnausschüttung 
treten die gleichen steuerlichen Belastungswirkun-
gen ein, wie wenn an  den Gesellschafter Gewinn 
ausgeschüttet worden wäre. 

Die gesetzliche Regelung des § 8a KStG wird auf die 
Vergütungsseite beschränkt, d. h. die Vergütungen 
auf das Gesellschafter-Fremdkapital gelten als ver- 
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deckte Gewinnausschüttungen. Das zur Verfügung 
gestellte Kapital bleibt dagegen Verbindlichkeit, und 
zwar auch mit Wirkung für die Gliederung des für 
Ausschüttungen verwendbaren Eigenkapitals. Auf 
eine einheitliche Behandlung von Kapital und Vergü-
tung für das Kapital ist verzichtet worden, weil es bei 
der gesetzlichen Regelung in erster Linie um die 
Aufrechterhaltung der Einmalbelastung mit deut-
scher Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer 
geht. Eine Umqualifizierung von Fremdkapital in 
Eigenkapital hätte darüber hinaus erhebliche Verwal-
tungserschwernisse zur Folge. Auswirkungen auf die 
Vermögensteuer und die Gewerbekapitalsteuer erge-
ben sich durch § 8a KStG nicht. 

Zu Absatz 1 

Die Regelung des § 8a KStG gilt nur für Kapitalgesell-
schaften. Eine Einbeziehung anderer Körperschaften 
— dazu gehören vor allem Genossenschaften — ist 
weder aus systematischen noch aus praktischen Grün-
den geboten, da die Gesellschafter-Fremdfinanzie-
rung in diesen Fällen keine vergleichbare Bedeutung 
hat. 

§ 8a KStG erfaßt nur die Fremdfinanzierung durch 
nichtanrechnungsberechtigte Anteilseigner. Die Ein-
beziehung anrechnungsberechtigter Anteilseigner ist 
entbehrlich, weil die Besteuerung der Vergütungen 
für die Überlassung von Fremdkapital bei dieser 
Gesellschaftergruppe zu demselben wirtschaftlichen 
Ergebnis führt, das aufgrund des Anrechnungsverfah-
rens bei einer Besteuerung auch dieser Vergütungen 
als verdeckte Gewinnausschüttung erreicht würde. 
Die durch die Anwendung des § 8a KStG auf Gesell-
schaften mit nichtanrechnungsberechtigten Anteils-
eignern möglicherweise eintretenden Liquiditäts-
nachteile gegenüber Gesellschaften mit anrech-
nungsberechtigten Anteilseignern müssen im Inter-
esse einer einfachen und praktikablen Regelung hin-
genommen werden. 

Die Vergütungen für Gesellschafter-Fremdkapital 
sind immer dann als verdeckte Gewinnausschüttung 
zu behandeln, wenn eine nicht in einem Bruchteil des 
Kapitals bemessene Vergütung (insbesondere ge-
winn-/umsatzabhängige Vergütung) vereinbart ist. 
Zusätzliche Voraussetzungen bestehen nicht. Es 
kommt auch weder darauf an, ob die Vergütung 
neben den gewinn-/umsatzabhängigen auch gewinn-/ 
umsatzunabhängige Bestandteile enthält, noch dar-
auf, inwieweit eine gewinn-/umsatzabhängige Ver-
gütung tatsächlich gezahlt wird (z. B. in Verlustjah-
ren). Das entsprechende Fremdkapital ist von den 
Ertragschancen und -risiken und von der Belastung 
der Gesellschaft her dem Grund- oder Stammkapital 
vergleichbar. 

In die Regelung des § 8 a KStG ist — entsprechend der 
Forderung des Deutschen Bundestages (vgl. BT-
Drucksache 11/2529, S. 10) — auch die Fremdfinan-
zierung gegen gewinn-/umsatzunabhängige Vergü-
tung, also insbesondere gegen normale Darlehenszin-
sen, einbezogen worden. Diese Form der Fremdfinan-
zierung kann jedoch, auch wenn sie von einem zu 
mehr als 25 vom Hundert beteiligten Anteilseigner 

vorgenommen wird, nicht in jedem Fall als Ersatz für 
die Zuführung von Eigenmitteln angesehen werden, 
weil insbesondere das Darlehen gegen gewinn-/ 
umsatzunabhängige Zinsen das übliche Fremdfinan-
zierungsmittel darstellt. Nach Absatz 1 Nummer 2 
werden daher gewinn-/umsatzunabhängige Vergü-
tungen für Gesellschafter-Fremdkapital als verdeckte 
Gewinnausschüttung nur angesehen, soweit das von 
einem Anteilseigner gewährte Fremdkapital den sei-
ner Beteiligung entsprechenden Teil des Eigenkapi-
tals der Gesellschaft übersteigt. Dabei ist einerseits 
das Eigenkapital der Gesellschaft zum Schluß des 
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs, andererseits der 
Anteil des Anteilseigners am Grund- oder Stammka-
pital im Zeitpunkt der Darlehensgewährung maßge-
bend. Die Rechtsfolge nach Absatz 1 Nummer 2 tritt 
jedoch dann nicht ein, wenn ein fremder Dritter dieses 
Darlehen zu gleichen Bedingungen auch gegeben 
hätte. 

Die Umqualifizierung nach § 8a KStG steht im Ein-
klang mit Doppelbesteuerungsabkommen entspre-
chend dem OECD-Muster. Nach Verlautbarungen 
der OECD liegt ein Darlehensverhältnis nicht vor, 
wenn die Gewinnbeteiligung auf einer Mittelzufüh-
rung beruht, die am Geschäftsrisiko des Unterneh-
mens teilnimmt. Gewinn-/umsatzabhängige Vergü-
tungen können daher aufgrund nationaler Vorschrif-
ten als verdeckte Gewinnausschüttungen erfaßt wer-
den. Die Umqualifizierung gewinn-/umsatzunabhän-
giger Vergütungen in Gewinnausschüttungen bei 
Überschreiten eines festgesetzten Verhältnisses der 
Schulden zum Eigenkapital ist ebenfalls abkommens-
konform, wenn der Nachweis zugelassen wird, daß 
das tatsächliche Schulden-Eigenkapital-Verhältnis 
einem Fremdvergleich entspricht. 

Das Diskriminierungsverbot steht der Regelung des 
§ 8a KStG ebenfalls nicht entgegen. Soweit es um die 
Erfassung gewinn-/umsatzunabhängiger Vergütun-
gen geht, werden diese in Übereinstimmung mit dem 
Grundsatz des Fremdverhaltens in verdeckte Ge-
winnausschüttungen umqualifiziert. Die gewinn-/ 
umsatzabhängigen Vergütungen werden zwar ohne 
weitere Voraussetzung, also auch ohne Fremdver-
gleich, umqualifiziert. Eine Diskriminierung ist aber 
in diesen Fällen schon deshalb ausgeschlossen, weil 
die Regelung nicht an die Ansässigkeit des Anteils-
eigners, sondern an dessen Anrechnungsberechti-
gung anknüpft. Nicht anrechnungsberechtigt sind 
auch bedeutende Gruppen von Anteilseignern im 
Inland (öffentliche Hand, steuerbefreite Körperschaf-
ten). 

Zu Absatz 2 

In Absatz 2 ist geregelt, was unter Eigenkapital im 
Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 zu verstehen ist. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 definiert den Beg riff der wesentlichen Betei-
ligung im Sinne der Vorschrift. 
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Zu § 8b KStG 

Allgemeines 

Nach der Vorschrift wird einer unbeschränkt steuer-
pflichtigen Kapitalgesellschaft für Gewinnausschüt-
tungen, die sie über eine inländische Tochtergesell-
schaft bezieht, eine Steuerbefreiung gewährt. Zudem 
werden Gewinne einer unbeschränkt steuerpflichti-
gen Kapitalgesellschaft aus der Veräußerung einer 
Beteiligung an einer ausländischen Gesellschaft von 
der Körperschaftsteuer befreit. Diese Gesetzesände-
rungen sollen unter anderem steuerliche Hemmnisse 
beseitigen, die bisher der Gründung sogenannter 
„joint ventures" in der Form inländischer Holding-
gesellschaften entgegenstanden. Dadurch werden 
Nachteile des Standorts Deutschland im Vergleich 
insbesondere zu wichtigen europäischen Partnerstaa-
ten abgebaut, die sich aus der zunehmenden Interna-
tionalisierung der Wirtschaft ergeben haben, und die 
Absatzchancen deutscher Unternehmen mit entspre-
chenden positiven Wirkungen auf die Arbeitsplätze 
verbessert. Die Steuerbefreiung für die Veräuße-
rungsgewinne erfordert aber Regelungen, die mögli-
che Mißbräuche verhindern. Daher werden insbeson-
dere sogenannte passive Einkünfte von der Vergün-
stigung ausgeschlossen. Ferner wird die Befreiung 
von der Einhaltung einer Mindestbehaltefrist abhän-
gig gemacht, wenn inländisches Betriebsvermögen 
oder Anteile an einer Kapitalgesellschaft nach den 
Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes steuer-
begünstigt in eine Beteiligung an  einer ausländischen 
Gesellschaft „umgewandelt" worden sind. 

Soweit Dividenden aus einer wesentlichen Beteili-
gung an  einer ausländischen Gesellschaft nach den 
Doppelbesteuerungsabkommen von der Körper-
schaftsteuer befreit sind, soll dies künftig auch gelten, 
wenn die Beteiligung zum Betriebsvermögen der 
inländischen Betriebsstätte einer beschränkt steuer-
pflichtigen Körperschaft gehört. Kann die beschränkt 
steuerpflichtige Körperschaft für ihre inländische 
Betriebsstätte die Befreiung nicht in Anspruch neh-
men, soll die ausländische Körperschaftsteuer ange-
rechnet werden. Diese Anrechnung ist im neuen 
Absatz 7 des § 26 KStG (vgl. Nummer 6 Buchstabe a) 
geregelt. Die inländische gewerbliche Betriebsstätte 
einer beschränkt steuerpflichtigen Körperschaft wird 
damit einer inländischen Körperschaft gleichgestellt. 
Die Gleichbehandlung der Betriebsstätten ausländi-
scher Körperschaften mit unbeschränkt steuerpflichti-
gen Körperschaften trägt auch der Niederlassungs-
freiheit nach Artikel 52 des EWG-Vertrags Rechnung 
und schließt eine nach dieser Bestimmung untersagte 
Diskriminierung aus. Schachteldividenden aus dem 
Ausland, die an  eine inländische Kapitalgesellschaft 
ausgeschüttet werden, werden aufgrund der Abkom-
men nicht besteuert. Schüttet die inländische Kapital-
gesellschaft diese Dividenden an  ihre ausländische 
Muttergesellschaft aus, so braucht sie nach dem 
neuen § 40 Nr. 1 KStG (vgl. Nummer 14) die Ausschüt-
tungsbelastung nicht herzustellen. Die Dividenden 
können daher ohne Belastung mit deutscher Steuer an 
die Muttergesellschaft durchgeleitet werden. Werden 
die Dividenden dagegen von der inländischen Be-
triebsstätte einer beschränkt steuerpflichtigen Kör-
perschaft bezogen und an  das ausländische Stamm

-

haus ausgekehrt, so unterliegen sie nach geltendem 
Recht der deutschen Körperschaftsteuer nach dem für 
Betriebsstätten geltenden Steuersatz. Die Belastung 
mit deutscher Steuer ist endgültig und tritt neben die 
ausländische Körperschaftsteuer der ausschüttenden 
Gesellschaft. Die dadurch entstehende Doppelbela-
stung wird durch die Neuregelung vermieden. Die 
Gleichstellung der inländischen gewerblichen Be-
triebsstätte einer ausländischen Körperschaft mit 
einer inländischen Körperschaft wird auch hinsicht-
lich der Gewinne und Verluste aus der Veräußerung 
eines Anteils an einer ausländischen Gesellschaft 
oder bei deren Auflösung oder der Herabsetzung von 
deren Nennkapital vorgenommen, wenn die übrigen 
Voraussetzungen der Befreiung vorliegen. 

Aus systema tischen Gründen werden die bisher in 
§ 26 Abs. 7 und 8 KStG enthaltenen Regelungen in 
den neuen § 8 b KStG übernommen. 

Zu Absatz 1 

Diese Vorschrift verhindert zusammen mit der Strei-
chung der bisherigen Körperschaftsteuer-Erhöhung 
in § 27 KStG, daß steuerfreie Vermögensmehrungen 
im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG, das sind 
steuerbefreite ausländische Einkünfte, bei ihrer Wei-
terausschüttung an  eine andere zur Eigenkapitalglie-
derung verpflichtete Körperschaft „nachbesteuert" 
werden. 

Der Satz 4 sieht eine Ausnahme von der Steuerbefrei-
ung für den Fa ll  vor, daß eine nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 
KStG steuerbefreite Körperschaft, z. B. eine gemein-
nützige GmbH, in ihrem wirtschaft lichen Geschäfts-
betrieb Bezüge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 
EStG vereinnahmt, für die bei der ausschüttenden 
Körperschaft der nichtbelastete Teilbetrag im Sinne 
des § 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG als verwendet gilt. Die 
Vorschrift soll verhindern, daß die ebenfalls zur 
Eigenkapitalgliederung verpflichtete Empfängerin 
eine steuerfrei vereinnahmte Dividende wiederum in 
den nichtbelasteten Teilbetrag einstellen würde, in 
dem sie wegen des für die Empfängerin geltenden 
Verbots, Ausschüttungen zu leisten, auf Dauer ver-
bleiben würde. 

Zu Absatz 2 

Während Absatz 1 die „Nachbesteuerung" von wei-
terausgeschütteten steuerfreien Vermögensmehrun-
gen verhindert, stellt Absatz 2 sicher, daß die Rückla-
gen der ausländischen Gesellschaft auch dann urbe-
steuert bleiben, wenn sie durch „Einmalausschüttun-
gen" in Gestalt von Veräußerungsgewinnen realisiert 
werden. Zur Nachholung der Besteuerung kommt es 
bei der Weiterausschüttung an  einen Anteilseigner, 
der nicht selbst eine unbeschränkt steuerpflichtige 
Kapitalgesellschaft oder sonstige Körperschaft im 
Sinne des § 43 KStG ist. 

Satz 1 knüpft an  die Schachtelvergünstigungen nach 
den Doppelbesteuerungsabkommen und dem Kör-
perschaftsteuergesetz an. Das gilt namentlich für die 
Beteiligungshöhe (10 vom Hundert) und die Beteili- 
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gungsdauer. Eine Ausnahme von der Steuerbefreiung 
ist insoweit vorgesehen, als von dem Gewinn aus der 
Veräußerung der Anteile an der ausländischen Ge-
sellschaft ein Betrag zu versteuern ist, der der in 
früheren Jahren steuerlich anerkannten Gewinnmin-
derung aus einer Teilwertabschreibung auf diese 
Anteile abzüglich einer im Zeitpunkt der Veräuße-
rung bereits wieder vorgenommenen Erhöhung des 
Buchwerts entspricht. 

Nach Satz 2 bleibt jedoch ein Veräußerungsverlust in 
dem Umfang, den das geltende Recht zuläßt, abzieh-
bar. Dies ist sachlich gerechtfertigt, da es anderenfalls 
dazu kommen könnte, daß realisierte Veräußerungs-
verluste endgültig unberücksichtigt bleiben. 

Hängen die Schachtelvergünstigungen von einer 
aktiven Tätigkeit der ausländischen Gesellschaft ab, 
soll dies nach Satz 3 auch für die Befreiung der 
Veräußerungsgewinne von der Körperschaftsteuer 
gelten. Die unbeschränkt steuerpflichtige Körper-
schaft muß dann nachweisen, daß die ausländische 
Gesellschaft während eines Zeitraums von fünf Jah-
ren eine aktive Tätigkeit ausgeübt hat. 

Zu Absatz. 3 

Die Regelungen schließen die Steuerbefreiung aus, 
wenn die Anteile an  der ausländischen Gesellschaft 
durch eine Sacheinlage oder einen Anteilstausch zu 
einem unter dem Teilwert liegenden Wert erworben 
wurden und innerhalb von sieben Jahren nach diesem 
Erwerb veräußert werden. Sie lehnen sich an  § 25 
Abs. 4 UmwStG an  und sollen eine Umgehung der 
Besteuerung von Gewinnen aus der Veräußerung von 
inländischem Betriebsvermögen oder Anteilen an 

 einer Kapitalgesellschaft verhindern. Wenn beispiels-
weise eine inländische Kapitalgesellschaft ihre Betei-
ligung an  einer anderen inländischen Kapitalgesell-
schaft steuerneutral nach § 20 UmwStG in eine in 
einem anderen EG-Mitgliedsstaat ansässige Kapital-
gesellschaft einbringt, dann könnte sie ohne Absatz 3 
die Anteile an  der ausländischen Gesellschaft steuer-
frei veräußern. Wie in den Fä llen des § 25 Abs. 4 Satz 1 
und 2 UmwStG ist eine Steuerersparnis als hauptsäch-
licher Beweggrund für die Gestaltung anzunehmen, 
wenn die erworbenen Anteile innerhalb von sieben 
Jahren nach der Einbringung veräußert werden. 

Zu Absatz 4 

Satz 1 regelt die Steuerbefreiung von Dividenden aus 
wesentlichen Beteiligungen an  einer ausländischen 
Gesellschaft, die einer inländischen gewerblichen 
Betriebsstätte einer beschränkt steuerpflichtigen Kör-
perschaft zuzurechnen sind. Die Befreiung wird in 
dem Umfang gewährt, als dies nach den Doppelbe-
steuerungsabkommen in Verbindung mit Absatz 5 der 
Fall  wäre, wenn die Dividenden an eine unbeschränkt 
steuerpflichtige Körperschaft ausgeschüttet worden 
wären. Um andererseits die inländische gewerbliche 
Betriebsstätte einer ausländischen Körperschaft nicht 
besser zu stellen als eine inländische Körperschaft, 
knüpft die Regelung an  die Voraussetzungen der 

Schachtelvergünstigungen nach den Doppelbesteue-
rungsabkommen und dem Körperschaftsteuergesetz 
an. 

Satz 2 enthält die Gleichstellung der inländischen 
gewerblichen Betriebsstätte einer ausländischen Kör-
perschaft mit einer inländischen Körperschaft auch 
hinsichtlich der Gewinne und Verluste aus der Ver-
äußerung eines Anteils an  einer ausländischen 
Gesellschaft oder bei deren Auflösung oder der Her-
absetzung von deren Nennkapital. Voraussetzung 
dieser Befreiung ist, daß die übrigen Voraussetzungen 
der Befreiung nach Satz 1 vorliegen. 

Nach Satz 3 muß die Beteiligung der beschränkt 
steuerpflichtigen Körperschaft an  der ausländischen 
Gesellschaft während des in Absatz 2 oder Satz 1 
vorgesehenen Zeitraums zum Vermögen der inländi-
schen Betriebsstätte gehört haben. 

Zu Absätze 5 und 6 

Die Regelungen übernehmen unverändert die Vor-
schriften des bisherigen § 26 Abs. 7 und 8 KStG. 

Zu Nummer 4 (§ 13 Abs. 4 KStG) 

Nach geltendem Recht sind bei Beginn der Steuerbe-
freiung aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG Wirt

-schaftsgüter in der Schlußbilanz nur mit dem Buch-
wert anzusetzen, wenn die Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse ausschließlich 
und unmittelbar der Förderung mildtätiger, wissen-
schaftlicher oder als besonders förderungswürdig 
anerkannter kultureller Zwecke oder der Förderung 
der Erziehung, Volks- und Berufsausbildung dient. 
Die Regelung wird nunmehr auf alle Körperschaften 
ausgedehnt, die ausschließlich und unmittelbar steu-
erbegünstigten Zwecken nach § 9 Nr. 3 Buchstabe a 
KStG dienen. 

Zu Nummer 5 (§ 23 KStG) 

Der allgemeine Körperschaftsteuersatz für einbehal-
tene Gewinne wird von 50 vom Hundert auf 44 vom 
Hundert und der ermäßigte Satz von 46 vom Hundert 
auf 41 vom Hundert gesenkt. Auf die Begründung, 
Allgemeiner Teil, wird hingewiesen. 

Der Körperschaftsteuersatz für das ZDF wird entspre-
chend von 7,4 vom Hundert auf 6,6 vom Hundert der 
Entgelte aus Werbesendungen gesenkt. 

Zu Nummer 6 (§ 26 KStG) 

Zu Buchstabe a 

Zu Absatz 6 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 5 
(Änderung des § 23 KStG). 
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Zu Absatz 7 

Die Vorschrift sieht eine Gewährung der Anrechnung 
ausländischer Körperschaftsteuern entsprechend Ab-
sätze 2 oder 3 für den Fall  vor, daß die inländische 
gewerbliche Betriebsstätte einer beschränkt steuer-
pflichtigen Körperschaft für an sie ausgeschüttete 
Gewinnanteile einer ausländischen Tochtergesell-
schaft keine Steuerfreistellung nach § 8 b Abs. 4 Satz 1 
KStG (vgl. Nummer 3) in Anspruch nehmen kann. 

Zu Buchstabe b (Absatz 8) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 8 b Abs. 6 
KStG (vgl. Nummer 3). 

Zu Nummer 7 (§ 27 KStG) 

Die Körperschaftsteuerbelastung für ausgeschüttete 
Gewinne wird von 36 vom Hundert auf 30 vom 
Hundert herabgesetzt. 

Zu Nummer 8 (§ 28 KStG) 

Zu Buchstabe a (Absatz 3) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zur Einfügung des Absatzes 4 (vgl. Buchstabe b). 

Zu Buchstabe b (Absätze 4 und 5) 

Zu Absatz 4 

Der neue Absatz 4 regelt einen Sonderfall, in dem eine 
Gewinnausschüttung zur Erhöhung der Körperschaft-
steuer führt. 

Die Ausnahmeregelung des § 28 Abs. 4 KStG ist für 
die Fallgestaltungen erforderlich, in denen für eine 
Gewinnausschüttung zunächst der ungemildert mit 
Körperschaftsteuer belastete Teilbetrag oder der mit 
36 vom Hundert Körperschaftsteuer belastete Teilbe-
trag als verwendet gilt, später jedoch, z. B. wegen der 
Verringerung des zu versteuernden Einkommens auf-
grund eines Verlustrücktrags, der ursprünglich ver-
wendete Teilbetrag einen zur Finanzierung der 
Gewinnausschüttung ausreichenden Bestand nicht 
mehr ausweist. 

Ohne diese Sonderregelung bliebe die Gewinnaus-
schüttung, wenn sie wegen der Verringerung der mit 
Körperschaftsteuer belasteten Teilbeträge mit dem 
Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG zu 
verrechnen wäre, im Inl and weitgehend urbesteuert. 
Die von der ausschüttenden Gesellschaft ursprünglich 
gezahlte Körperschaftsteuer wäre nämlich wegen der 
Verringerung des Einkommens ganz oder teilweise an 
die Gesellschaft zu erstatten, obwohl die Steuer in 
Höhe der Ausschüttungsbelastung bei den Anteilseig-
nern in der Regel angerechnet worden ist. Würde für 
die Ausschüttung nachträglich der Teilbetrag im 
Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG als verwendet gelten, 
wäre die Ausschüttungsbelastung bei der Körper

-

schaft künftig nicht mehr herzustellen (vgl. zu § 40 
KStG, Nummer 14). Insbesondere bei Publikumsge-
sellschaften ist es technisch nicht möglich, die Anrech-
nung von Körperschaftsteuer auf der Ebene der 
Anteilseigner nachträglich rückgängig zu machen. 
Deshalb soll durch § 28 Abs. 4 KStG in Verbindung mit 
§ 40 KStG sichergestellt werden, daß in den oben 
genannten Ausnahmefällen die Ausschüttungsbela-
stung bei der Kapitalgesellschaft erhalten bleibt. Zu 
diesem Zweck schreibt § 28 Abs. 4 KStG vor, daß die 
Gewinnausschüttung mit dem Teilbetrag im Sinne des 
§ 30 Abs. 2 Nr. 2 KStG zu verrechnen ist, auch wenn 
dieser dadurch negativ wird. 

Eine Festschreibung der ursprünglichen Verwendung 
des ungemildert belasteten Teilbetrags hätte nicht zu 
der erforderlichen Sicherstellung der Besteuerung 
geführt. 

Zu Absatz 5 

Der neue Absatz 5 schreibt für den Fall der Verrech-
nung einer Gewinnausschüttung mit dem Teilbetrag 
im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG die bisherige 
Verwendung fest. Wenn sich im nachhinein, z. B. bei 
einer steuerlichen Außenprüfung, herausstellt, daß 
der Bestand dieses Teilbetrags nicht ausreicht, die 
zunächst mit ihm verrechnete Gewinnausschüttung 
zu finanzieren, müßte die Ausschüttung, gäbe es 
keine Sonderregelung, mit den Teilbeträgen im Sinne 
des § 30 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 KStG verrechnet werden. 
Dies müßte aber, da Ausschüttungen aus diesen 
Teilbeträgen beim Anteilseigner steuerlich anders 
behandelt werden als Ausschüttungen aus dem Teil-
betrag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG, mit einer 
Berichtigung der ausgestellten Steuerbescheinigun-
gen einhergehen. Da insbesondere bei Publikumsge-
sellschaften die Berichtigung der ausgestellten 
Steuerbescheinigung mangels Kenntnis der Anteils-
eigner nicht möglich ist, schreibt § 28 Abs. 5 KStG die 
bisherige Verwendung des Teilbetrags im Sinne des 
§ 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG fest. 

Zu Buchstabe d (Absatz 7) 

Wegen der Streichung der Körperschaftsteuer-Erhö-
hung für Ausschüttungen aus dem Teilbetrag im 
Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG braucht dieser 
Teilbetrag in § 28 Abs. 7 KStG nicht mehr genannt zu 
werden. 

Zu Nummer 9 (§ 30 KStG) 

Die Änderung in Absatz 1 ist eine redaktionelle 
Folgeänderung zu Nummer 5 (§ 23 Abs. 1 KStG) und 
zu Nummer 7 (§ 27 Abs. 1 KStG). 

Die Änderung in Absatz 2 Nr. 1 stellt sicher, daß 
weiterausgeschüttete steuerfreie ausländische Ein-
künfte sowie steuerfreie Veräußerungsgewinne bei 
Auslandsbeteiligungen, die nach § 8 b Abs. 1 und 2 
KStG von der Körperschaftsteuer freigestellt sind, bei 
der Dividendenempfängerin in den Teilbetrag im 
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Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG eingestellt werden. 
Dadurch wird erreicht, daß diese zunächst steuerfrei 
gestellten Einkommensteile, wenn sie später an einen 
nicht zur Eigenkapitalgliederung verpflichteten Emp-
fänger weiterausgeschüttet werden, bei diesem der 
Besteuerung ohne Anrechnung von Körperschaft-
steuer unterliegen. 

Zu Nummer 10 (§ 31 KStG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zu Nummer 5 (§ 23 Abs. 1 KStG). 

Zu Nummer 11 (§ 32 KStG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zu Nummer 5 (§ 23 Abs. 1 KStG). 

Zu Nummer 12 (§ 33 KStG) 

Die Aufhebung des Satzes 2 in Absatz 2 dient wegen 
des Zeitablaufs der Rechtsbereinigung. 

Wegen der Streichung des Absatzes 3 vgl, die Begrün-
dung zu Nummer 2 Buchstabe a (bisheriger § 8 Abs. 5 
KStG). 

Zu Nummer 13 (§ 35 Abs. 1 KStG) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der 
Änderung des § 27 Abs. 1 KStG (vgl. Nummer 7). 

Zu Nummer 14 (§ 40 KStG) 

Die neue Nummer 1 in § 40 Satz 1 KStG soll in 
Verbindung mit den Bestimmungen in § 8 b Abs. 1 und 
2 (vgl. Nummer 3 — § 8 b KStG) steuerliche Hemm-
nisse beseitigen, die nach geltendem Recht der Grün-
dung inländischer Holdinggesellschaften mit Aus-
landsbeteiligungen entgegenstehen. 

Gilt bei der ausschüttenden Körperschaft für eine 
Gewinnausschüttung der Teilbetrag im Sinne des § 30 
Abs. 2 Nr. 1 KStG (steuerfreie ausländische Vermö-
gensmehrungen) als verwendet, ergibt sich bei der 
Körperschaft und ihren Anteilseignern folgende 
steuerliche Behandlung: 

a) Bei der ausschüttenden Körperschaft: 

Keine Erhöhung der Körperschaftsteuer 
(§ 40 Satz 1 Nr. 1 KStG). 

b) bei dem Anteilseigner: 

— wenn dieser selbst eine zur Eigenkapitalgliede-
rung verpflichtete Körperschaft ist: 

Die vereinnahmte Ausschüttung aus dem Teil-
betrag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG 
bleibt bei der Ermittlung des Einkommens 
außer Ansatz (§ 8b Abs. 1 KStG). Keine Köper

-

schaftsteuer-Anrechnung (§ 36 Abs. 2 Nr. 3 
Buchstabe a EStG); 

— wenn dieser eine natürliche Person oder eine 
nicht zur Eigenkapitalgliederung verpflichtete 
Körperschaft ist: 

Besteuerung der Ausschüttung (aber ohne 
Erhöhung um 3/7 nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG) 
als Kapitalertrag. Keine Körperschaftsteuer

-

Anrechnung (§ 36 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a 
EStG). 

Der Wegfall der Körperschaftsteuer-Erhöhung bei 
Ausschüttungen aus dem Teilbetrag im Sinne des § 30 
Abs. 2 Nr. 1 KStG begünstigt aber auch außerhalb des 
Holdingbereichs die deutschen Unternehmen mit 
steuerfreien ausländischen Einkünften. Diese können 
aus dem nichtbelasteten Eigenkapital im Sinne des 
§ 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG im Vergleich zum geltenden 
Recht eine um die ersparte Körperschaftsteuer höhere 
Dividende finanzieren. 

Der für den Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 
KStG vorgesehene Verzicht auf die Körperschaft-
steuer-Erhöhung, verbunden mit der unterschiedli-
chen steuerlichen Behandlung der aus den Teilbeträ-
gen im Sinne des § 30 Abs. 2 Nummern 1, 2, 3 und 4 
KStG finanzierten Ausschüttungen, führt allerdings 
künftig in der Steuerbescheinigung und in der steuer-
lichen Behandlung beim Anteilseigner zu einer noch 
stärkeren Aufspaltung der Dividenden als im gelten-
den Recht. Anders als im geltenden Recht berechtigen 
nur noch die Ausschüttungen aus den mit Körper-
schaftsteuer belasteten Teilbeträgen und aus den 
Teilbeträgen im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 2 und 3 
KStG den Anteilseigner zur Anrechnung der Körper-
schaftsteuer. Zur Vergütung des Körperschaftsteuer

-

Erhöhungsbetrags berechtigen nur noch Ausschüt-
tungen aus dem Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 2 
Nr. 3 KStG. 

Zu Nummer 15 (§ 42 KStG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zur Änderung des § 40 KStG (vgl. Nummer 14). 

Zu Nummer 16 (§ 44 KStG) 

Zu Buchstaben a bis c und e 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen 
zur Änderung des § 40 KStG (vgl. Nummer 14). 

Zu Buchstabe d 

Die Herausnahme des Teilbetrags im Sinne des § 30 
Abs. 2 Nr. 4 KStG aus dem Satz 4 in Absatz 4 (bisher 
Absatz 5) trägt der Tatsache Rechnung, daß § 28 
Abs. 7 KStG für diesen Teilbetrag die bisherige Ver-
wendung nicht festschreibt. 
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Zu Nummer 17 (§ 45 KStG) 

Die Streichung des Satzes 2 in Absatz 1 bedeutet, daß 
auch Kreditinstitute, die Dividenden für Rechnung der 
ausschüttenden Körperschaft zu erteilen haben, in der 
Steuerbescheinigung die Verwendung der nicht mit 
Körperschaftsteuer belasteten Teilbeträge für die 
Gewinnausschüttung gesondert auszuweisen haben. 
Bisher sah § 45 Abs. 1 Satz 2 KStG für die Verwendung 
des Teilbetrags im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 4 KStG 
eine Sonderregelung vor, von der jedoch im Verwal-
tungswege wiederum Ausnahmen zugelassen wur-
den. Danach konnte auf den Sonderausweis des 
Teilbetrags im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 4 KStG 
verzichtet und statt dessen ein steuerpflichtiger Kapi-
talertrag ausgewiesen werden. 

Im übrigen handelt es sich um redaktionelle Folge-
änderungen zu Nummer 16 (§ 44 KStG). 

Zu Nummer 18 (§ 46 KStG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zu Nummer 16 (§ 44 KStG). 

Zu Nummer 19 (§ 52 KStG) 

Wegen des neuen § 40 Satz 1 Nr. 1 KStG (vgl. 
Nummer 14) kommt die Vergütung des Körperschaft-
steuer-Erhöhungsbetrags nur noch bei der Verwen-
dung des Teilbetrags im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 3 
KStG in Betracht. 

Zu Nummer 20 (§ 54 KStG) 

Zu Buchstabe a bis c 

Die Vorschriften enthalten die erforderlichen Über-
gangs- und Schlußvorschriften. 

Zu Buchstabe d (Absatz 10a) 

Der neue Absatz 10a regelt die erstmalige Anwen-
dung für die von 36 vom Hundert auf 30 vom Hundert 
herabgesetzte Körperschaftsteuer-Ausschüttungsbe-
lastung. Die Vorschrift korrespondiert mit der Rege-
lung des § 52 Abs. 25a EStG, die die Seite des 
Anteilseigners betrifft. 

Zu Buchstabe e (Absatz 11) 

Der neugefaßte Absatz 11 regelt die Umgliederung 
des Teilbetrags EK 56, der bis zum Schluß des in 1994 
endenden Wirtschaftsjahrs noch weiterzuführen ist. 
Die Neuregelung, die die bereits bisher in § 54 Abs. 11 
KStG enthaltene Umgliederungsvorschrift ersetzt, 
wurde wegen der Absenkung des Körperschaftsteuer-
satzes auf 44 vom Hundert (vgl. Nummer 5 — § 23 
Abs. 1 KStG) erforderlich. 

Zu Buchstabe f (Absätze 11 a und 11 b) 

Der neue Absatz 11 a enthält eine Umgliederungs-
regelung, die der in Absatz 11 entspricht. Durch die 
Senkung des Körperschaftsteuersatzes für einbehal-
tene Gewinne von 50 vom Hundert auf 44 vom 
Hundert (vgl. Nummer 5 — § 23 Abs. 1) entsteht bei 
diesen Körperschaften ab 1994 ein ungemildert mit 
Körperschaftsteuer belasteter Teilbetrag (EK 44), des-
sen Tarifbelastung niedriger als vor der Senkung des 
Steuersatzes (50 vom Hundert) ist. Für eine Über-
gangszeit von fünf Jahren soll der bisherige Teilbetrag 
EK 50 neben dem neu entstehenden Teilbetrag EK 44 
in der Gliederungsrechnung beibehalten werden. 
Dies führt zu einer stärkeren Minderung der Körper-
schaftsteuer bei Gewinnausschüttungen. Nach § 28 
KStG gilt der am höchsten mit Körperschaftsteuer 
belastete Teilbetrag als zuerst für Gewinnausschüt-
tungen verwendet. Nach Ablauf der Übergangszeit ist 
ein noch vorhandener Teilbetrag EK 50 dem neu 
entstandenen Teilbetrag EK 44 in der Höhe hinzuzu-
rechnen, die seiner bisherigen Tarifbelastung ent-
spricht. Der Tarifbelastung entspricht eine Hinzurech-
nung in Höhe von 14/11 des noch vorhandenen Teilbe-
trags EK 50. Zur Anpassung des verwendbaren Eigen-
kapitals an  das in der Steuerbilanz auszuweisende 
Betriebsvermögen muß der nicht belastete Teilbetrag 
EK 02 entsprechend verringert werden. Er ist deshalb 
um 3/i1 des vorhandenen Teilbetrags EK 50 zu kürzen. 
Ein negativer Teilbetrag EK 50 ist zum Schluß des 
jeweiligen Wirtschaftsjahrs, das nach dem 31. Dezem-
ber 1993 endet, von dem neu entstehenden Teilbetrag 
EK 44 abzuziehen. 

Der neue Absatz 11 b bereinigt die Gliederungsrech-
nung urn den bisherigen Teilbetrag EK 36. Dieser 
entfällt künftig wegen der Absenkung der Ausschüt-
tungsbelastung auf 30 vom Hundert. 

Zu Artikel 3 (Gewerbesteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 3 Nr. 2 GewStG) 

Zur Begründung der Änderungen bei den steuerbe-
freiten Kreditinstituten vgl. die Begründung zu Arti-
kel 2 (KStG) Nummer 1. 

Zu Nummer 2 (§ 9 Nr. 10 GewStG) 

Die Vorschrift des § 8a KStG ist eine Einkunftsermitt-
lungsvorschrift. Sie wirkt sich daher über § 7 GewStG 
auch auf die Höhe des Gewerbeertrags aus. Die neu 
eingefügte Nummer 10 des § 9 GewStG sieht vor, daß 
die nach § 8a KStG in die Einkunftsermittlung einbe-
zogenen Beträge gekürzt werden. Die Hinzurechnun-
gen nach § 8 Nr. 1 und 3 GewStG sollen unberührt 

 bleiben, damit die Vergütungen für Gesellschafter

-

Fremdkapital bei der Ermittlung des Gewerbeertrags 
wieder hinzugerechnet werden, soweit es sich um 
Dauerschuldzinsen oder um Gewinnanteile des sti llen 
Gesellschafters handelt. Das wird in der Regel der Fall 
sein. Durch die Vorschrift des § 9 Nr. 10 GewStG wird 
erreicht, daß die Besteuerung von Vergütungen auf 
Fremdkapital ausschließlich nach den Grundsätzen 
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des Gewerbesteuerrechts vorgenommen wird. Da-
durch wird insbesondere eine Gleichbehandlung von 
Kapitalgesellschaften mit an rechnungsberechtigten 
und solchen mit nichtanrechnungsberechtigten Ge-
sellschaftern, die ihren Gesellschaften Fremdkapital 
zur Verfügung stellen, gewährleistet. 

Zu Nummer 3 (§ 36 GewStG) 

§ 36 GewStG regelt die Anwendung der geänderten 
Vorschriften. 

Zu Nummer 4 (§ 37 GewStG) 

Durch § 37 GewStG wird für die Erhebungszeiträume 
1991 bis 1994 die Erhebung der Gewerbekapital-
steuer in den jungen Ländern ausgesetzt. Die Ausset-
zung wird um ein Jahr verlängert und auf den Erhe-
bungszeitraum 1995 erstreckt. Die Änderung ist im 
Zusammenhang mit der Verlängerung der Nichterhe-
bung der Vermögensteuer in den jungen Ländern bis 
zum 31. Dezember 1995 zu sehen. Sie ist insbesondere 
erforderlich, weil auch für die Erhebung der Gewer-
bekapitalsteuer in den jungen Ländern die organisa-
torischen, verwaltungstechnischen und strukturellen 
Voraussetzungen noch nicht erfüllt sind. Außerdem 
bleibt auf diese Weise der Gestaltungsrahmen für die 
notwendige Gemeindefinanzreform erhalten. 

Zu Artikel 4 (Fördergebietsgesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 4 Fördergebietsgesetz) 

Nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Fördergebietsgestz können die 
Sonderabschreibungen im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung eines Wirtschaftsguts und in den folgen-
den vier Jahren in Anspruch genommen werden 
(Begünstigungszeitraum). Bei Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens ist eine Verteilung der Sonderab-
schreibungen über einen fünfjährigen Begünsti-
gungszeitraum jedoch nicht möglich, weil nach § 4 
Abs. 1 Satz 3 Fördergebietsgesetz die Sonderab-
schreibungen letztmals im Kalenderjahr 1994 bzw. im 
Wirtschaftsjahr 1994/95 in Anspruch genommen wer-
den können. Die Flexibilität der Sonderabschreibun-
gen wird dadurch erheblich eingeschränkt. Davon 
betroffen sind insbesondere Unternehmen, die erst in 
späteren Jahren höhere Gewinne erzielen. Im Zusam-
menhang mit der Verlängerung der Bef ristung in § 8 
Abs. 1 Fördergebietsgesetz (vgl. Nummer 3) soll daher 
die Beschränkung des Begünstigungszeitraums in § 4 
Abs. 1 Satz 3 Fördergebietsgesetz gestrichen werden. 

Zu Nummer 2 (§ 6 Fördergebietsgesetz) 

§ 6 Fördergebietsgesetz ermöglicht zum Ende des 
Kalenderjahrs 1991 bzw. des abweichenden Wi rt

-schaftsjahrs 1991/92 die einmalige Bildung einer 
steuerstundenden Rücklage für Investitionen. Die 
Rücklage ist gewinnerhöhend aufzulösen, sobald und 
soweit Sonderabschreibungen für vor dem 1. Januar 
1993 abgeschlossene Investitionen in Anspruch ge-
nommen werden können, spätestens jedoch zum 

Schluß des Kalenderjahrs 1992 bzw. des Wirtschafts-
jahrs 1992/93. Da sich der Zeitraum zwischen dem 
Zeitpunkt der Rücklagenbildung und der Rücklagen-
auflösung als zu kurz erwiesen hat, werden die für den 
Investitionsabschluß und die Auflösung maßgeben-
den Fristen jeweils um 2 Jahre verlängert. 

Zu Nummer 3 (§ 8 Fördergebietsgesetz) 

Nach geltendem Recht kommen Sonderabschreibun-
gen nur für Investitionen in Be tracht, die vor dem 
1. Januar 1995 abgeschlossen wertionen in Betracht, 
die vor dem 1. Januar 1995 abgeschlossen werden, 
sowie für vor dem 1. Januar 1995 geleistete Anzahlun-
gen auf Anschaffungskosten und entstandene Teil-
herstellungskosten. Bereits jetzt ist absehbar, daß der 
Aufholprozeß der betrieblichen Investitionstätigkeit 
in den jungen Ländern bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
abgeschlossen sein wird. In § 8 Abs. 1 Fördergebiets-
gesetz ist deshalb vorgesehen, daß die Begünstigun-
gen von Investitionen nach den §§ 1 bis 5 Förderge-
bietsgesetz im Beitrittsgebiet um 2 Jahre verlängert 
werden. Bei Investitionen im Privatvermögen soll es 
bei der bisherigen Befristung bleiben. 

Die Absätze 2 und 3 entsprechen der bisherigen 
Fassung des § 8 Abs. 2 und 3 Fördergebietsgesetz. 

Absatz 4 enthält eine Sonderregelung für Berlin 
(West). In diesem Gebiet sind Investitionen — wie 
nach der geltenden Gesetzesfassung — erstmals 
begünstigt, wenn sie nach dem 30. Juni 1991 begon-
nen werden. Im Hinblick auf die Übereinkunft zwi-
schen der Bundesregierung und der EG-Kommission, 
wonach der stufenweise Abbau der Fördermaßnah-
men zugunsten von Berlin (West) bis spätestens Ende 
1994 abgeschlossen sein soll, kann die Verlängerung 
der Begünstigungen nach den §§ 1 bis 5 Förderge-
bietsgesetz in Berlin (West) nicht wirksam werden 
(vgl. auch die Nummern 4 bis 9 der Begründung der 
Entscheidung der EG-Kommission vom 31. Juli 1992 
Nr. SG (92) D/1116-5 zum Investitionszulagengesetz 
1991 und zur Rücklage nach § 6 Fördergebietsge-
setz). 

Durch Absatz 5 wird die Bildung einer Rücklage für 
Investitionen in Berlin (West) ausgeschlossen. Damit 
wird der Entscheidung der EG-Kommission Rechnung 
getragen, nach der die Förderung der Investitionstä-
tigkeit in Berlin (West) auf der Grundlage des § 6 
Fördergebietsgesetz mit dem Gemeinsamen Markt 
nicht vereinbar ist (vgl. Artikel 1 der in der Begrün-
dung zu Absatz 4 genannten Entscheidung vom 
31. Juli 1992). 

Zu Artikel 5 (Umwandlungs-Steuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 20 UmwStG) 

Zu Buchstabe a (Absatz 3) 

Nach § 20 UmwStG besteht das Wahlrecht, die Ein

-

bringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunter- 
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nehmeranteils (Absatz 1) bzw. der Anteile an einer 
Kapitalgesellschaft in eine andere Kapitalgesellschaft 
(Absatz 6) unter den dort  genannten Voraussetzungen 
zum Buchwert, Teilwert oder einem Zwischenwert 
vorzunehmen. Diese Möglichkeit wurde im Rahmen 
des Steueränderungsgesetzes 1992 auf grenzüber-
schreitende Fallgestaltungen innerhalb der EG aus-
gedehnt. 

Den Steuerpflichtigen wird dadurch die Möglichkeit 
eingeräumt, die Besteuerung sti ller Reserven zu ver-
meiden. 

Nach § 20 Abs. 3 UmwStG muß die Einbringung 
zwingend zum Teilwert erfolgen, wenn der Einbrin-
gende beschränkt einkommensteuerpflichtig oder 
beschränkt körperschaftsteuerpflichtig ist oder wenn 
das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutsch-
land hinsichtlich des Gewinns aus einer Veräußerung 
der dem Einbringenden gewährten Gesellschaftsan-
teile im Zeitpunkt der Sacheinlage durch ein Doppel-
besteuerungsabkommen ausgeschlossen ist. Dem 
Sinn und Zweck nach soll also eine sofortige Besteue-
rung immer dann eingreifen, wenn hinsichtlich der 
einbringungsgeborenen Anteile, die der Einbrin-
gende erhält, das Besteuerungsrecht der Bundesrepu-
blik Deutschland nicht sichergestellt ist. Dabei wird 
vorausgesetzt, daß der Bundesrepublik Deutschl and 
hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung der 
eingebrachten Wirtschaftsgüter ein Besteuerungs-
recht zustand. 

In der Praxis hat sich gezeigt, daß der Wortlaut des § 20 
Abs. 3 Satz 1 UmwStG über den Gesetzeszweck 
hinausgeht. Deshalb wurde diese Regelung im BMF

-

Schreiben vom 2. August 1984 (BStBl I S. 461) von der 
Finanzverwaltung bereits einschränkend ausgelegt. 
Danach muß die Einbringung nicht mehr zwingend 
zum Teilwert erfolgen, soweit die einbringungsgebo-
renen Anteile Betriebsvermögen einer Gesellschaft 
sind, bei der der beschränkt einkommen- oder körper

-

schaftsteuerpflichtige Gesellschafter als Unternehmer 
(Mitunternehmer) im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
EStG anzusehen ist, und Gewinne aus der Veräuße-
rung oder Entnahme der einbringungsgeborenen 
Anteile der Besteuerung in der Bundesrepublik 
Deutschland unterliegen. 

Mit der Gesetzesänderung soll erreicht werden, daß 
eine Einbringung nur noch dann zwingend zu Teil-
werten erfolgen muß, wenn das Besteuerungsrecht 
der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des 
Gewinns aus einer Veräußerung der dem Einbringen-
den gewährten Gesellschaftsanteile im Zeitpunkt der 
Sacheinlage ausgeschlossen ist. Es h andelt sich um 
die Fälle, in denen nach einem Doppelbesteuerungs-
abkommen das Besteuerungsrecht aus der Veräuße-
rung der dem Einbringenden gewährten Anteile der 
Bundesrepublik Deutschland nicht zusteht oder in 
denen kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht 
und die dem beschränkt steuerpflichtigen Einbrin-
genden gewährten Anteile nicht zu einem Betriebs-
vermögen gehören und auch keine wesentliche Betei-
ligung im Sinne des § 17 EStG darstellen. Vorausset-
zung ist — wie bisher — daß der Bundesrepublik 
Deutschland ein Besteuerungsrecht hinsichtlich eines 
Gewinns aus der Veräußerung der eingebrachten 
Wirtschaftsgüter zustand. Auf diese Weise wird der 

Wortlaut der Vorschrift mit dem Gesetzeszweck in 
Einklang gebracht. 

Durch die vorgenannten Änderungen wird der bishe-
rige Satz 2 gegenstandslos. 

Zu Buchstabe b (Absatz 6) 

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 3) 

Durch die Erweiterung des bisherigen Absatzes 6 um 
den neuen Satz 3 wird klargestellt, daß die Rechtsfol-
gen des § 20 Abs. 3 UmwStG auch in den Fällen des 
grenzüberschreitenden Anteilstausches eintreten. Ist 
das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutsch-
land hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung 
der dem Einbringenden gewährten Anteile nicht 
sichergestellt, gilt deshalb der Teilwert der einge-
brachten Anteile als Veräußerungspreis des Einbrin-
genden. Dies hat zur Folge, daß bereits im Zeitpunkt 
der Einbringung die in den eingebrachten Anteilen 
enthaltenen s tillen Reserven aufgedeckt und ver-
steuert werden. Dabei wird ebenfalls vorausgesetzt, 
daß der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich 
eines Gewinns aus der Veräußerung der eingebrach-
ten Anteile ein Besteuerungsrecht zustand. 

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 6) 

Um Mißverständnissen vorzubeugen, soll in § 20 
Abs. 6 Satz 6 UmwStG klargestellt werden, daß die 
Freibetragsregelung des § 16 Abs. 4 EStG und die 
Tarifvergünstigung des § 34 EStG nur in solchen 
Einbringungsfällen anzuwenden sind, die unter § 16 
Abs. 1 Nr. 1 EStG fallen. Das sind Fallgestaltungen, in 
denen der Einbringende seine Anteile vor der Ein-
bringung in einem Betriebsvermögen hält und an-
schließend alle Anteile an der Kapitalgesellschaft 
eingebracht werden. Dagegen wird — wie bisher — 
der  im Rahmen einer Einbringung von Anteilen an 
einer Kapitalgesellschaft anfallende Einbringungsge-
winn bei einem Einbringenden, der seine Beteiligung 
im Privatvermögen hält, nach § 17 EStG besteuert. Das 
bedeutet, daß auf einen nach § 17 EStG entstehenden 
Einbringungsgewinn die Freibetragsregelung nach 
§ 17 Abs. 3 EStG und die Tarifbegünstigung nach § 34 
EStG anzuwenden sind, auch wenn in diesen Fällen 
nicht alle Anteile an der Kapitalgesellschaft einge-
bracht werden. 

Zu Nummer 2 (§ 21 UmwStG) 

Zu Buchstabe a (Absatz 1) 

Durch die Neufassung des § 21 Abs. 1 Satz 4 UmwStG 
soll sichergestellt werden, daß bei der Veräußerung 
einbringungsgeborener Anteile die Steuervergünsti-
gungen des § 16 Abs. 4 und § 34 EStG nur dann nicht 
gewährt werden, wenn bei der ursprünglichen Sach-
einlage nach § 20 Abs. 6 UmwStG aus einem Betriebs-
vermögen nicht alle Anteile der Kapitalgesellschaft 
eingebracht wurden. Dadurch wird erreicht, daß der 
Veräußerer der einbringungsgeborenen Anteile we- 
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der besser noch schlechter gestellt wird, als wenn er 
bei der ursprünglichen Einbringung einen Veräuße-
rungsgewinn versteuert hätte. 

Zu Buchstabe b (Absatz 2) 

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der 
Neufassung des § 20 Abs. 3 UmwStG (vgl. die Begrün-
dung zu Nummer 1, Buchstabe a). Die zur Besteue-
rung der stillen Reserven führenden Ersatztatbe-
stände des § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 UmwStG 
sollen in der neuen Nummer 2 der Neufassung des 
§ 20 Abs. 3 UmwStG angepaßt werden. 

Zu Nummer 3 (§ 28 UmwStG) 

Die Vorschrift enthält die erforderlichen Anwen-
dungsbestimmungen. 

Zu Artikel 6 (Außensteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 8 Abs. 1 Nr. 7 AStG) 

Einkünfte einer ausländischen Zwischengesellschaft 
aus der darlehensweise Vergabe von ausländischem 
Kapital unterliegen bisher als passive Einkünfte der 
Hinzurechnungsbesteuerung, wenn das Kapital an 
inländische Betriebe oder Betriebstätten gegeben 
wird. Diese Einschränkung des Katalogs der als aktiv 
anerkannten Einkünfte ist nicht mehr erforderlich, da 
die Verlagerung von Gewinnen durch Zuführung 
eines zu hohen Fremdkapitals (sog. Unterkapitalisie-
rung) künftig durch die neu geschaffene Vorschrift 
des § 8a KStG verhindert wird. Unangemessenen 
Gestaltungen zwischen verbundenen Unternehmen 
durch überhöhte Zinsvereinbarungen kann zudem 
mit Gewinnberichtigungen auf der Grundlage des § 1 
AStG begegnet werden. Mit der vorgesehenen Ände-
rung sollen deshalb Einkünfte aus der Kreditvergabe 
in das Inland von der Hinzurechnungsbesteuerung 
ausgeschlossen werden. Inländischen Gesellschaften 
und Betriebstätten wird damit der wi rtschaftspolitisch 
erwünschte Zugang zu ausländischen Kapitalmärkten 
erleichtert. 

Die steuerliche Behandlung von Einkünften einer 
ausländischen Zwischengesellschaft aus der Vergabe 
von ausländischem Kapital soll ferner nicht mehr von 
der wirtschaftlich begründeten Dauer des Kapitalbe-
darfs bei dem kreditnehmenden Unternehmen ab-
hängen. Dementsprechend werden diese Einkünfte 
künftig auch dann als aktiv anerkannt, wenn die 
Vergabe des ausländischen Kapitals nur vorüberge-
hend erfolgt. 

Zu Nummer 2 (§ 10 Abs. 3 AStG) 

Bisher können nach § 10 Abs. 1 AStG abziehbare 
Steuern bei der Berechnung des Hinzurechnungsbe-
trags in der Höhe nicht abgesetzt werden, in der ihnen 
im Jahr der Zahlung keine positiven passiven Ein

-

künfte gegenüberstehen. Die Auswirkung ausländi-
scher Steuern bei der Hinzurechnungsbesteuerung 
hängt also vom oft zufälligen Zahlungszeitpunkt ab. 
Diese unerwünschte Folge der bisherigen Regelung 
soll beseitigt werden. Mit der Änderung werden in 
Anlehnung an die entsprechende Regelung des § 34 c 
Abs. 2 und 3 EStG in der Fassung des Steuerände-
rungsgesetzes 1992 die nicht durch posi tive passive 
Einkünfte aufgezehrten Steuerbeträge in den Verlust-
abzug einbezogen. Dadurch wirken sich diese Steuer-
beträge mindernd auf die dem Hinzurechnungsbetrag 
zugrundeliegenden positiven passiven Einkünfte in 
den Jahren aus, für die in entsprechender Anwendung 
des § 10 d EStG ein Verlustvor- oder -rücktrag zulässig 
ist. 

Zu Nummer 3 (§ 21 Abs. 1, 4, 7 und 9 AStG) 

Absatz 1 stellt klar, daß die Ausnahmen von der 
erstmaligen Anwendung des Gesetzes sich nicht auf 
Absatz 4 beschränken. 

Absatz 4 Satz 2 regelt die erstmalige Anwendung der 
§§ 1 Abs. 4, 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b und Satz 2, 
die in § 21 Abs. 7 in der Fassung des Gesetzes vom 
25. Februar 1992 (BGBl I S. 297) nicht geregelt ist. 

Absatz 7 stellt die erstmalige Anwendung der §§ 7 
Abs. 6, 14 Abs. 4 Satz 1 letzter Halbsatz und Satz 5 
klar, die in § 21 Abs. 7 in der Fassung des Gesetzes 
vom 25. Februar 1992 (BStBl I S. 297) nicht ausdrück-
lich geregelt ist. 

Absatz 9 regelt die erstmalige Anwendung des § 8 
Abs. 1 Nr. 7 in der durch dieses Gesetz geänderten 
Fassung und des § 10 Abs. 3 Satz 6. 

Zu Artikel 7 (Einkommensteuer- 
Durchführungsverordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 8c EStDV) 

Zu Buchstabe a (Absätze 1 und 2) 

Artikel 1 Abs. 6 der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 
des Rates vom 16. März 1987 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Wein (Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften Nr. L 84/1) bestimmt als 
(Wein-)Wirtschaftsjahr den Zeitraum vom 1. Septem-
ber eines jeden Jahres bis zum 31. August des darauf-
folgenden Jahres. Nach Artikel 3 dieser Verordnung 
in Verbindung mit der Verordnung (EWG) Nr. 3929/ 
87 der Kommission vom 17. Dezember 1987 über die 
Ernte-, Erzeugungs- und Bestandsmeldungen für 
Erzeugnisse des Weinsektors (Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften Nr. L 369/59) haben die Wein-
baubetriebe zum 31. August eines jeden Jahres zahl-
reiche betriebliche Daten an die zuständige Behörde 
(Weinbauamt) zu melden. Es ist für Weinbaubetriebe 
einfacher, diese Daten gleichzeitig mit dem steuerli-
chen Jahresabschluß zu ermitteln. Deshalb ermöglicht 
die Änderung des § 8 c EStDV den Weinbaubetrieben, 
das steuerliche Wirtschaftsjahr auf das (Wein-)Wirt-
schaftsjahr nach der EWG-Verordnung umzustellen. 
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Da bei Land- und Forstwirten der Gewinn des Wi rt
-schaftsjahrs auf das Kalenderjahr, in dem das Wirt

-schaftsjahr beginnt, und auf das Kalenderjahr, in dem 
das Wirtschaftsjahr endet, gemäß § 4 a Abs. 2 Nr. 1 
EStG entsprechend dem zeitlichen Anteil aufzuteilen 
ist, kann bei der Umstellung auf das mit dem Kalen-
derjahr übereinstimmende Wirtschaftsjahr oder auf 
das Wirtschaftsjahr im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 
(Weinwirtschaftsjahr) auf die Bildung eines Rumpf-
wirtschaftsjahrs verzichtet werden. Damit wird die 
Umstellungsbelastung für die Betriebe gering gehal-
ten. 

Zu Nummer 2 (§ 84 Abs. 2 EStDV) 

Die Vorschrift enthält die erforderlichen Anwen-
dungsbestimmungen. 

Zu Artikel 8 (Bewertungsgesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 95 Abs. 1 BewG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. § 100 
BewG wurde durch das Zinsabschlaggesetz mit Wir-
kung vom 1. Januar 1993 aufgehoben. 

Zu Nummer 2 (§ 121b BewG) 

Durch Artikel 3 Nr. 17 des Zinsabschlaggesetzes vom 
9. November 1992 (BGBl. I S. 1853) wurde § 100 BewG 
mit Wirkung vom 1. Januar 1993 aufgehoben. Der 
Wegfall dieser Rechtsnorm berührt jedoch nicht 
bereits erlassene Einheitswertbescheide. Die auf die 
Feststellungszeitpunkte 1. Januar 1989 bis 1. Januar 
1992 erteilten Einheitswertbescheide für Mineralge-
winnungsrechte bleiben deshalb bis zum Ende des 
sechsjährigen Hauptfeststellungszeitraums wirksam. 
Die Änderung stellt sicher, daß diese Einheitswerte ab 
dem 1. Januar 1993 nicht mehr der Besteuerung zu-
grunde gelegt werden. 

Zu Nummer 3 (§ 125 Abs. 2 BewG) 

Grundbesitz von Religionsgesellschaften, der nach § 3 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und Satz 2 GrStG von der Grund-
steuer befreit ist, soll bei der Bildung des Ersatzwirt-
schaftswerts für Betriebe der L and- und Forstwirt-
schaft in den jungen Ländern nicht berücksichtigt 
werden. Dadurch werden die Kirchen in den jungen 
Ländern den Kirchen in den alten Bundesländern 
gleichgestellt (im übrigen vgl. Begründung zu Arti-
kel 10 Nummer 1). 

Die Neuregelung ist erstmals zum 1. Januar 1993 
anzuwenden (§ 124 Abs. 1 BewG). Eine frühere 
Anwendung (ab 1. Januar 1991) ist nicht möglich, weil 
die der Grundsteuer des Pächters zugrunde zu legen-
den Ersatzwirtschaftswerte mangels Rechtsgrundlage 
bisher ohne Berücksichtigung von Grundsteuerbe-
freiungen zugunsten der Kirchen ermittelt werden 
mußten und die Grundsteuer für die Kalenderjahre 

1991 und 1992 inzwischen auf dieser Grundlage 
erhoben wurde. Die Freistellung kirchlicher Dienst-
grundstücke auch beim Pächter kann daher erstmals 
durch Neuveranlagung zum 1. Januar 1993 berück-
sichtigt werden (§ 126 Abs. 1 BewG). 

Zu Nummer 4 (§ 136 BewG) 

Die Aussetzung der Vermögensteuer und Gewerbe-
kapitalsteuer in den neuen Bundesländern wird um 
ein Jahr bis Ende 1995 verlängert (vgl. Artikel 9 
Nummer 2 und Artikel 3 Nummer 4). Die damit in 
unmittelbarem Zusammenhang stehenden Regelun-
gen in § 136 BewG sollen deshalb auch für den 
Feststellungszeitpunkt 1. Januar 1995 weitergelten. 
Dies dient außerdem der Vereinheitlichung des 
Hauptfeststellungszeitpunkts für die Bewertung des 
Betriebsvermögens in den alten und neuen Bundes-
ländern auf den 1. Januar 1996. 

In Nummern 2 und 3 erfolgt eine redaktionelle An-
passung an  den einheitlichen Sprachgebrauch des 
Bewertungsgesetzes. 

Bei der Änderung in Nummer 4 handelt es sich um 
eine redaktionelle Folgeänderung aus der Aufhebung 
des § 100 BewG durch das Zinsabschlaggesetz. 

Zu Artikel 9 (Vermögensteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 3 Abs. 1 VStG) 

Die Änderungen entsprechen den Regelungen bei der 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer (vgl. hierzu 
Artikel 2 Nummer 1 und Artikel 3 Nummer 1). 

Zu Nummer 2 (§ 24c VStG) 

Die Aussetzung der Vermögensteuer in den jungen 
Ländern wird um ein Jahr bis Ende 1995 verlängert. 
Dies ist notwendig, weil die organisatorischen und 
verwaltungstechnischen Voraussetzungen für die 
Steuererhebung nicht erfüllt sind. Die Verlängerung 
dient außerdem der Vereinheitlichung des Hauptver-
anlagungszeitpunkts für die Vermögensteuer in den 
alten und neuen Bundesländern auf den 1. Januar 
1996. 

Zu Nummer 3 (§ 25 Abs. 4 und 5 VStG) 

Die Vorschrift enthält die erforderlichen Anwen-
dungsbestimmungen. 

Zu Artikel 10 (Grundsteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 3 Abs. 1 GrStG) 

Die Änderung des GrStG dient einer Beseitigung der 
Rechtsunsicherheit, die hinsichtlich des Fortbestands 
der Grundsteuerfreiheit für bestimmte kirchliche 
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Grundstücke durch ein Urteil des Bundesfinanzhofs 
entstanden ist. 

Dieser hat durch Urteil vom 13. Mai 1987 (BStBl II 
S. 722) entschieden, ein von der Grundsteuer befreites 
Dienstgrundstück eines Geistlichen oder Kirchendie-
ners sei nur anzunehmen, wenn der betreffende 
Grundbesitz unmittelbar zum Unterhalt des Stellen-
inhabers bestimmt sei und der Stelleninhaber über 
Nutzungsart und Erträgnisse befinden könne. Ein 
solches Dienstgrundstück sei nicht mehr gegeben, 
wenn der Stelleninhaber Anspruch auf eine seinen 
Lebensunterhalt sichernde Besoldung habe und ver-
pflichtet sei, die Reineinnahmen aus dem Grundstück 
zur Erstattung der Gehaltszahlungen zu verwenden. 

Damit wäre der derzeitige Befreiungstatbestand des 
§ 3 Abs. 1 Nr. 5 GrStG hinsichtlich der Dienstgrund-
stücke ins Leere gegangen, weil die heutigen Besol-
dungsregelungen und der für die zeitgemäße Bewirt-
schaftung von Grundbesitz erforderliche Verwal-
tungsablauf keinen Raum mehr für den tatsächlichen 
Fortbestand der Eigenschaft „Dienstgrundstück" las-
sen. Davon unberührt geblieben wäre jedoch vor 
allem die Grundsteuerbefreiung für die sog. fiktiven 
Dienstgrundstücke bei der evangelischen Kirche. 
Insoweit wirkte eine Vorschrift des preußischen 
Gesetzes vom 2. Juli 1898 als Ausfüllung der Verfas-
sungsgarantie für negative Staatsleistungen an die 
Kirchen weiter, nach der das Grundsteuerprivileg 
zugunsten des Stellenfonds trotz Wegfalls des Nieß-
brauchs des Stelleninhabers aufrechterhalten blieb. 
Schon aus Gründen der Gleichbehandlung der Kir-
chen soll deshalb unter Aufrechterhaltung des histo-
rischen Bezugs die Grundsteuerbefreiung für die 
kirchlichen Dienstgrundstücke weiter bestehen blei-
ben. Die vorgeschlagene gesetzliche Regelung, die 
sich auf eine Besitzstandswahrung zugunsten der 
Kirchen beschränkt, verlangt für die Grundsteuerfrei-
heit, daß der Grundbesitz bereits am 1. Januar 1987 zu 
einem Stellenfonds im Sinne der vorgesehenen ge-
setzlichen Umschreibung gehörte. Diese Vorausset-
zung muß auch noch im aktuellen Veranlagungszeit-
punkt erfüllt sein. Die Zweckbindung des Stellenver-
mögens für Besoldungs- und Versorgungszwecke 
reicht aus; es kommt nicht mehr darauf an, wie die 
Zweckbindung im Rahmen einer modernen kirchli-
chen Verwaltungs- und Haushaltsführung verwirk-
licht wird. 

Im Beitrittsgebiet, in dem der kirchliche Grundbesitz 
von staatlichen Eingriffen be troffen war, kann der 
1. Januar 1987 nicht alleiniger Anknüpfungspunkt 
der Besitzstandswahrung sein. Neben der Zugehörig-
keit zum Stellenfonds im aktuellen Feststellungs- und 
Veranlagungszeitpunkt soll es daher für Grundbesitz 
in diesem Gebiet genügen, daß er bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt vor dem 1. Januar 1987 zum 
Stellenvermögen gehörte. 

Zu Nummer 2 (§ 38 GrStG) 

Die Vorschrift bestimmt den Anwendungszeitpunkt. 
Für die Zeit vor dem 1. Januar 1993 wurde das 
BFH-Urteil vom 13. Mai 1987 (a. a. O.) auf der Grund-
lage einer länderweise nicht ganz einheitlichen 

Gesetzesauslegung vorerst nicht angewendet. Bei 
dieser Behandlung soll es aus Gründen der Rechts-
sicherheit für die Vergangenheit bleiben. 

Zu Artikel 11 (Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 10 ErbStG) 

Zu Buchstabe a (Absatz 5) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Im 
Interesse der Vereinheitlichung wird der Sprachge-
brauch des Bewertungsgesetzes übernommen. 

Zu Buchstabe b (Absatz 6) 

Schulden und Lasten, die mit dem Betriebsvermögen 
im wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und nicht 
bereits nach § 12 Abs. 5 ErbStG bei dessen Ermittlung 
berücksichtigt worden sind, können bei der Ermitt-
lung des steuerpflichtigen Erwerbs uneingeschränkt 
abgezogen werden. Im Ergebnis entspricht diese 
Regelung der vermögensteuerlichen Behandlung. 

Zu Nummer 2 (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 a ErbStG) 

Inländisches Betriebsvermögen im Sinne des § 12 
Abs. 5 ErbStG, insbesondere Einzelunternehmen und 
Anteile an Personengesellschaften, das von Todes 
wegen auf einen oder mehrere Erben übergeht, wird 
bis zu insgesamt 500 000 DM von der Erbschaftsteuer 
befreit. Von dem übersteigenden Wert erfolgt ein 
Abschlag von 25 vom Hundert. 

Maßnahmen zur Schonung des Erwerbs von Betriebs-
vermögen sind wegen der verhältnismäßig geringen 
Fungibilität, der erhöhten Sozialverpflichtung (Erhal-
tung von Arbeitsplätzen) und des höheren Risikos 
gerechtfertigt und notwendig. Der Freibetrag und der 
Bewertungsabschlag führen zu einer deutlichen Ent-
lastung bei der Erbschaftsteuer. Die Erben müssen 
dem Betriebsvermögen nur noch in entsprechend 
gemindertem Umfang liquide Mittel für die Zahlung 
der Erbschaftsteuer entnehmen. Diese stehen statt 
dessen weiter für notwendige Investitionen und zum 
Erhalt von Arbeitsplätzen zur Verfügung. 

Der Freibetrag dient gleichzeitig der Verwaltungsver-
einfachung. Bei kleineren Erbfällen entfällt eine 
Steuerfestsetzung. Außerdem können sich Steuer-
pflichtige und Finanzämter vielfach Ermittlungen zur 
Höhe vererbten Betriebsvermögens ersparen. 
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Zu Nummer 3 (§ 37 Abs. 9 und 10 ErbStG) 

Die Vorschrift enthält die erforderlichen Anwen-
dungsbestimmungen. 

Zu Artikel 12 (Einführungsgesetz zur 
Abgabenordnung) 

Die Aussetzung der Vermögensteuer in den jungen 
Ländern wird um ein Jahr bis Ende 1995 verlängert 
(vgl. Artikel 9 Nummer 2). Die von den allgemei-
nen Vorschriften der Abgabenordnung abweichende 
Zuständigkeitsbestimmung in Artikel 97 a § 1 
Abs. 2 EGAO soll in diesem Zusammenhang ebenfalls 
um ein Jahr verlängert werden. Damit wird erreicht, 
daß sich die Finanzbehörden in den neuen Bundes-
ländern während der allgemeinen Aussetzung der 
Vermögensteuer auch nicht in den Fä llen eines sonst 
eintretenden Zuständigkeitswechsels, z. B. bei Verle-
gung des Wohnsitzes eines Steuerpflichtigen, mit 
Fragen der Vermögensbesteuerung befassen müs-
sen. 

Zu Artikel 13 (Gemeindefinanzreformgesetz) 

Die finanziellen Auswirkungen des Standortsiche-
rungsgeseztes sollen zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden ausgeglichen sein. Da die Gemeinden 
von den Entlastungen bei den Ertragsteuern im Ver-
gleich zu Bund und Ländern kaum betroffen sind, aber 
von der Gegenfinanzierung (Änderung der Abschrei-
bungsbedingungen) insbesondere durch Gewerbe-
steuermehreinnahmen wesentlich stärker als Bund 
und Länder profitieren, soll ein fairer Ausgleich durch 
eine Anhebung der Gewerbesteuerumlage vorge-
nommen werden. 

Für die Gemeinden beträgt der Vervielfältiger nach 
geltendem Recht ab 1. Januar 1993 einheitlich 28 vom 
Hundert (ohne den Zuschlag, den die Gemeinden 
(West) zur Abgeltung der Kosten aus dem Fonds 
„Deutsche Einheit" an die Länder abzuführen haben). 
Durch die vorgesehene Änderung wird er ab 1. Januar 
1994 auf 46 vom Hundert erhöht. 

Im übrigen liegt die Regelung des Gesetzes, für 
Personenunternehmen die Tarifbegrenzung vorzuse-
hen, auch im Interesse der Kommunen und des Erhalts 
ihrer Steuerbasis; der Trend zur Umwandlung in 

die GmbH, um durch die Abzugsfähigkeit von Ge-
schäftsführergehältern und Pensionsrückstellungen 
die steuerliche Belastung zu verringern, wird 
gebremst. 

Zu Artikel 14 (Gesetz über Kapitalanlage

-

gesellschaften) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die durch die 
Einfügung des § 32 c EStG erforderlich wird (vgl. 
Artikel 1 Nummer 7). 

Zu Artikel 15 (Auslandinvestment-Gesetz) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die durch die 
Einfügung des § 32 c EStG erforderlich wurde (vgl. 
Artikel 1 Nummer 7). 

Zu Artikel 16 (Neufassung der betroffenen Gesetze 
und der Rechtsverordnung, Rückkehr 
zum einheitlichen Verordnungsrang) 

Zu Absatz 1 

Wegen der zum Teil umfangreichen Änderungen 
einzelner Gesetze soll — soweit nicht bereits in diesen 
Gesetzen vorgesehen — der Bundesminister der 
Finanzen ermächtigt werden, die auf Grund dieser 
Änderungen sich ergebenden Neufassungen im Bun-
desgesetzblatt bekanntzumachen. 

Zu Absatz 2 

Um zu vermeiden, daß die im Rahmen dieses Gesetzes 
vorgenommenen Änderungen in der Einkommen-
steuer-Durchführungsverordnung künftig nur noch 
durch Gesetz, aber nicht mehr vom Verordnungsge-
ber späteren Erfordernissen angepaßt werden kön-
nen, wird eine besondere Bestimmung vorgesehen, 
die dies gestattet. 

Zu Artikel 17 (Inkrafttreten) 

Der Artikel regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 652. Sitzung am 12. Fe-
bruar 1993 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgeset-
zes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie folgt 
Stellung zu nehmen: 

1. Eine aufkommensneutrale Unternehmensteuer

-

reform für mehr Investitionen und mehr Beschäf-
tigung ist erforderlich. Diese Unternehmensteuer

-

reform muß sowohl den wirtschaft lichen Notwen-
digkeiten als auch den finanzpolitischen Möglich-
keiten in der Bundesrepublik Deutschland ent-
sprechen. 

Vor dem Hintergrund der anstehenden Entschei-
dungen über Konsolidierungsmaßnahmen ist 
auch dem Gebot einer gerechten Lastenvertei-
lung Rechnung zu tragen. 

Hinsichtlich dieser Anforderungen muß der von 
der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf 
überprüft werden. 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im 
weiteren Beratungsgang des Gesetzentwurfs zu 
den Empfehlungen seiner Ausschüsse in BR

-

Drucksache 1/1/93 (vgl. Anlage) Stellung zu neh-
men. 

2. Zu Artikel 4 Nr. 3 

In Artikel 4 Nr. 3 wird in § 8 Abs. 4 der Satz 3 
gestrichen. 

Begründung 

Ziel der vorgesehenen Änderungen der Regelun-
gen in § 8 Fördergebietsgesetz ist es u. a., die Frist 
für Sonderabschreibungen für bet riebliche Inve-
stitionen um zwei Jahre zu verlängern. Berlin 
(West), das nach der geltenden Fassung des 
Gesetzes Bestandteil des Fördergebiets ist, soll 
jedoch von dieser Verlängerung im Hinblick auf 
eine von der Bundesregierung mit der EG-Kom-
mission im Jahre 1991 getroffene Übereinkunft 
über den stufenweisen Abbau der Fördermaßnah-
men in Berlin (West) und wegen der Entscheidung 
der EG-Kommission vom 31. Juli 1992 Nr. SG (92) 
D/1116-5 zum Investitionszulagengesetz 1991 
und zur Rücklage nach § 6 des Fördergebietsge-
setzes ausgenommen werden. 

Der Ausschluß des Gebietes von Berlin (West) von 
der Verlängerung der Sonderabschreibungsrege-
lung ist nicht gerechtfertigt. 

Der drastische, kurzfristige Abbau der in der 
Vergangenheit für Berlin (West) maßgeblichen 
Förderregelungen nach dem Berlinförderungsge-
setz entsprechend der Vereinbarung mit der EG

-

Kommission im Jahre 1991 hat einen massiven 
Verlust von Arbeitsplätzen bewirkt. 

Insbesondere der rasche Abbau der Umsatzsteu-
erpräferenzen (zum 1. Januar 1993 um 75 v. H.) 
sowie der Investitionszulage hat in Berlin (West) 
einen starken Umstrukturierungsprozeß in der 
Wirtschaft ausgelöst, der zu einer Abwanderung 
insbesondere produzierender Betriebe geführt 
und damit zu dem dramatischen Ansteigen der 
Arbeitslosenquote in Berlin (West) auf inzwischen 
12,4 v. H. erheblich beigetragen hat. Die Arbeits-
losenquote in Berlin (West) ist damit höher als in 
einigen Ballungsgebieten in den jungen Bundes-
ländern (z. B. Leipzig 11,0 v. H. und Dresden 
9,2 v. H.). Industrielle Arbeitsplätze werden z. Z. 
in Berlin (West) doppelt so schnell abgebaut wie in 
Westdeutschland. Verschärft wird diese nega tive 
Entwicklung durch weiterbestehende Standort-
nachteile für Berlin (West), wie z. B. hohe Ener-
giepreise, Restriktionen beim Flächenangebot, 
explodierende Bodennutzungskosten. 

Die Überlegungen der EG-Kommission, Unter-
nehmen in Berlin (West) müsse lediglich unter 
dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes eine 
nur kurze, aus heutiger Sicht zu kurze Übergangs-
phase bis zur völligen Abschaffung der Präferen-
zen zugestanden werden, weil sich für Berlin 
(West) infolge der Hauptstadtentscheidung und 
der sich öffnenden Märkte in Mittel- und Ost-
europa wirtschaftlich posi tive Impulse ergeben 
würden, haben sich nicht in dem Maße bestätigt, 
daß die eingetretene Negativentwicklung in der 
Berliner Wirtschaft damit jetzt und in absehbarer 
Zeit aufgefangen werden könnte. Die Annahmen 
der EG-Kommission haben sich angesichts der 
gänzlich anders als prognostiziert  verlaufenen 
wirtschaftlichen Entwicklung in Berlin (West) als 
nicht haltbar erwiesen. Die von der Bundesregie-
rung zur Begründung der Ablehnung der Verlän-
gerung der Sonderabschreibungsvergünstigun-
gen für Berlin (West) herangezogene Überein-
kunft mit der EG-Kommission wird deshalb den 
wirtschaftlichen Realitäten nicht mehr gerecht. 

Verschärft wurde und wird der negative Trend in 
der Investitionstätigkeit in Berlin (West) durch die 
von der Bundesregierung zitierte Entscheidung 
der EG-Kommission im Hauptprüfverfahren nach 
Artikel 93 Abs. 2 des EWG-Vertrages vom 31. Juli 
1992 Nr. SG (92) D/1116-5 zum Investitionszula-
gengesetz 1991 und zur Rücklage nach § 6 des 
Fördergebietsgesetzes. Diese Entscheidung hat 
durch die Änderung des Investitionszulagenge-
setzes 1991 im Rahmen des Verbrauchsteuer-
Binnenmarktgesetzes bereits zu einer rückwir-
kenden Verschlechterung der Investitionsbedin-
gungen der Unternehmen in Berlin (West) 
geführt. 
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Ober die negativen Auswirkungen dieses Aus-
schlusses bei den Investitionszulagen für gewerb-
liche Investitionen in Berlin (West) würde mit der 
Nichtverlängerung der Sonderabschreibungs-
möglichkeiten nach dem Fördergebietsgesetz ein 
weiterer Einschnitt in die Rahmenbedingungen 
für industrielle Investitionen in Berlin (West) voll-
zogen werden, der das ohnehin schon bestehende 
Negativimage des Investitionsstandorts Berlin 
(West) verstärken würde. Dies, obwohl es gerade 
erforderlich ist, das Klima für Investitionen in 
Berlin (West) in neue und langfristig sichere 
Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe zu 
verbessern. 

Die Entscheidung der EG-Kommission vom 
31. Juli 1992 steht im übrigen — entgegen den 
Darlegungen der Bundesregierung — der Verlän-
gerung der Sonderabschreibungsvergünstigun-
gen für Berlin (West) nicht entgegen; Sonderab-
schreibungen nach § 4 des Fördergebietsgesetzes 
sind nicht Gegenstand der Entscheidung. Die 
Bundesregierung steht wegen der nega tiven wirt-
schaftlichen Entwicklung in Berlin (West) viel-
mehr in der Pflicht, die Einbeziehung von Berlin 
(West) in die vorgesehene Verlängerung des 
Vergünstigungszeitraums für Sonderabschrei-
bungen gegenüber der EG-Kommission durchzu-
setzen. 
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Bundesrat 

Anlage zu 
Drucksache 1/93 (Beschluß) 

Drucksache 1 /1 /93 
02.02.93 

Fz - In - Wi 

Empfehlungen  

der Ausschüsse 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der steuerlichen Bedingungen zur 
Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland im Europäischen Binnenmarkt 
(Standortsicherungsgesetz — StandOG) 

Punkt 24 der 652. Sitzung des Bundesrates am 12. Fe-
bruar 1993 

Der federführende Finanzausschuß (Fz), 
der Ausschuß für Innere Angelegenheiten (In) und 
der Wirtschaftsausschuß (Wi) 

empfehlen dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf 
gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt 
Stellung zu nehmen: 

1. Zu Artikel 1 Nr. 1, 7 und 8 
Artikel 2 Nr. 5, 6 und 20 
Artikel 14 
Artikel 15 

a) In Artikel 1 werden die Nummern 1, 7 und 8 
gestrichen. 

b) Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 5 werden 

— in Buchstabe a in § 23 Abs. 1 die Zahl 
„44" durch die Zahl „46" und in § 23 
Abs. 2 die Zahl „41" durch die Zahl 
„43" 

sowie 

— in Buchstabe b in § 23 Abs. 6 die Zahl 
,,6,6" durch die Zahl ,,6,9" 

ersetzt. 

bb) In Nummer 6 Buchstabe a wird in § 26 
Abs. 6 Satz 4 die Zahl „22" durch die Zahl 
„23" ersetzt. 

cc) In Nummer 20 werden 

— in Buchstabe e in § 54 Abs. 11 die 
Bruchzahl „ 196/121" durch die Bruchzahl 
„ 378/253 "  und die Bruchzahl ,,75/121" 
durch die Bruchzahl „ 125/253" 

sowie 

— in Buchstabe f in § 54 Abs. 11a die 
Bruchzahl „ 14/11" durch die Bruchzahl 
„ 27/23" und die Bruchzahl „3/11" durch 
die Bruchzahl „ 4/23" 

ersetzt. 

c) Artikel 14 wird gestrichen. 

d) Artikel 15 wird gestrichen. 

Begründung 

Durch diesen Vorschlag werden die tariflichen 
Neuregelungen, die der Gesetzentwurf vorsieht, 
durch grundlegend andere Regelungen ersetzt. 

Bei der Einkommensteuer wird auf eine Ände

-

rung verzichtet. 

Der Körperschaftsteuersatz für einbehaltene Ge-
winne, der derzeit 50 v. H. be trägt, wird nicht auf 
44 v. H., sondern nur auf 46 v. H. abgesenkt. 
Dementsprechend wird der Steuersatz für Körper-
schaften, die nicht am Anrechnungsverfahren 
teilhaben, von 46 v. H. nicht auf 41 v. H., sondern 
auf 43 v. H. gesenkt. Der Körperschaftsteuersatz 
für das Zweite Deutsche Fernsehen von derzeit 
7,4 v. H. wird nicht auf 6,6 v. H., sondem nur auf 
6,9 v. H. herabgesetzt. 

Diese Gesamtregelung hat gegenüber den Tarif-
vorschriften im Gesetzentwurf den entscheiden-
den Vorteil, daß eine einkommensteuerliche 
Steuersatzsenkung, die sich auf die gewerblichen 
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Einkünfte beschränkt, d. h. ein gespaltener Spit-
zensteuersatz vermieden wird. 

Ein solcher gespaltener Satz sollte unter keinen 
Umständen hingenommen werden, und zwar aus 
folgenden Granden:  

Eine einseitige Tarifsenkung bei gewerblichen 
Einkünften würde zu starken Unterschieden in 
der Steuerbelastung innerhalb der Einkunftsarten 
führen. Hierin wäre ein Verstoß gegen das Ver-
fassungsgebot der steuerlichen Gleichbehand-
lung zu sehen. Das wird darin besonders deutlich, 
daß sich die Steuersenkung im Standortsiche-
rungsgesetz auch auf diejenigen gewerblichen 
Gewinnanteile erstreckt, die nicht für Investitio-
nen, sondern für den privaten Verbrauch ver-
wandt werden. Die Gewinnanteile wären um 
9 Prozentpunkte bessergestellt als andere Ein-
künfte, die ebenfalls dem Konsum zugeführt wer-
den. 

Im übrigen steht dem gespaltenen Spitzensteuer-
satz eine grundlegende steuersystematische 
Überlegung entgegen: 

Die Einkommensteuer bemißt sich allein an der 
finanziellen Belastbarkeit des Bürgers. Das folgt 
aus der spezifischen Beschaffenheit des Einkom-
mensteuertarifs. Dieser ist progressiv ausgestal-
tet, damit die Bezieher niedriger Einkommen 
geschont werden und andererseits die Zahllast 
— absolut und prozentual — mit steigender Lei-
stungsfähigkeit ansteigt. Ein solcher Tarif läßt sich 
nur rechtfertigen, wenn die Größe, auf der er 
anzuwenden ist, nämlich das zu versteuernde 
Einkommen, nach der Leistungsfähigkeit (Belast-
barkeit) und nicht nach anderen Wertungen 
bemessen wird. Daher müssen alle Formen der 
Einkunftserzielung das gleiche Gewicht haben. 
Es darf keine „guten" oder „schlechten" Ein-
künfte geben. 

Sondertarife für einzelne Einkunftsarten wären 
mit dem System der Einkommensteuer nicht ver-
einbar. Solche Sondertarife würden den syntheti-
schen Einkommensbegriff, der die Einkommen-
steuer auszeichnet, zugunsten einer Schedulen-
besteuerung nach früherem Muster aufheben, die 
durch die Einführung einer modernen Einkom-
mensteuer als endgültig überwunden angesehen 
wurde. 

Das Problem der Spreizung der Steuersätze bei 
der Körperschaftsteuer und der Einkommen-
steuer fällt demgegenüber nicht ins Gewicht, weil 
beide Steuerarten vom systema tischen Ansatz her 
verschieden sind. Bei der Körperschaft gibt es 
anders als bei der Einkommensteuer keinen pro-
gressiven Tarif; hier wird vielmehr schon die erste 
verdiente Mark mit dem vollen jeweils gültigen 
Steuersatz besteuert. Außerdem bezieht sich der 
hier in Frage stehende Körperschaftsteuersatz nur 
auf die einbehaltenen Gewinne. Die ausgeschüt-
teten Gewinne unterliegen demgegenüber aus-
schließlich dem jeweiligen individuellen Einkom-
mensteuersatz. 

Bei den Änderungen von § 54 Abs. 11 und 11 a 
(Artikel 2 Nr. 20 handelt es sich um Folgeände-
rungen. Durch die Senkung des Körperschaft-
steuersatzes für einbehaltene Gewinne von 
50 v. H. auf 46 v. H. (vgl. Artikel 2 Nr. 5 — § 23 
Abs. 1) entsteht bei diesen Körperschaften ab 1994 
ein ungemildert mit Körperschaftsteuer belasteter 
Teilbetrag (EK 46). Dieser Teilbetrag tritt an die 
Stelle des von der Bundesregierung vorgesehe-
nen Teilbetrages EK 44. Dadurch ändern sich die 
Umrechnungsfaktoren. 

Finanzielle Auswirkungen 
(Steuermehr-/Steuermindereinnahmen 

(-) in Mio. DM) 

Maßnahme 

 

Steuer

-a

rt Ent

-

stehungs

-jahr 

 

gegenüber 

Bundes

-

regierung 

§ 23 Abs. 1 und 2 ESt -43 22 
KStG KSt -2 383 1 192 
Senkung des nor- 
malen Körper- KapSt 93 -47 

schaftsteuersatzes Insg. -2 333 1 167 
für einbehaltene 
Gewinne von bis- 
her 50 v. H. auf 
46 v. H. 

2. Zu Artikel 1 Nr. 1 a — neu —, 12 Buchstabe a 1 
— neu — 

a) In Artikel 1 wird nach Nummer 1 folgende 
Nummer 1 a eingefügt: 

,1 a. § 4 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 

a) Nach Nummer 6 wird folgende Num-
mer 6a eingefügt: 

„6 a. Aufwendungen aus Absetzun-
gen für Abnutzung oder Sub-
stanzverringerung und Sonder-
abschreibungen von Personen-
kraftwagen, soweit sie auf eine 
80 000 DM übersteigende Be-
messungsgrundlage entfallen. 
Entsprechendes gilt für Mietauf-
wendungen, soweit sie anteilig 
auf einen 80 000 DM überstei-
genden Preis des Personenkraft-
wagens entfallen." 

b) In Nummer 7 werden die Angabe 
„Nummern 1 bis 6" durch die Angabe 
„Nummern 1 bis 6a" ersetzt.' 

b) In Artikel 1 wird nach Nummer 12 Buchstabe a 
folgender neuer Buchstabe a 1 eingefügt: 

,a 1) Dem Absatz 5 wird folgender Satz ange-
fügt: 

„ § 4 Abs. 5 Nr. 6 a und 7 ist erstmals auf 
Personenkraftwagen anzuwenden, die 
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nach dem 31. Dezember 1993 angeschafft 
oder gemietet worden sind." ' 

Begründung 

Bei Personenkraftwagen mit Wert über 
80 000 DM ist auch bei betrieblicher Nutzung des 
Fahrzeugs davon auszugehen, daß die Entschei-
dung für die Anschaffung eines derar tigen Fahr-
zeugs auf privater Motivation beruht und zumin-
dest nicht nur auf betrieblichen Erfordernissen. 

Durch die neue Nummer 6a in § 4 Abs. 5 wird die 
Höhe des Betriebsausgabenabzugs für Abschrei-
bungen/Mietaufwendungen auf/für „Luxus

-

PKW" auf eine (angemessene) Bemessungs-
grundlage von 80 000 DM begrenzt. Die Praxis hat 
gezeigt, daß mit der derzeitigen Rechtslage (§ 4 
Abs. 5 Nr. 7) dieses Ergebnis nicht zu erzielen 
ist. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 2 

In Artikel 1 Nr. 2 wird § 4 a Abs. 1 wie folgt 
geändert: 

 
a) In Nummer 2 werden die Wörter „ . Die Umstel-

lung ... vorgenommen wird" gestrichen. 

b) Am Ende wird folgender Satz angefügt: 

„Die Umstellung des Wirtschaftsjahres auf 
einen vom Kalenderjahr abweichenden Zeit-
raum ist steuerlich nur wirksam, wenn sie im 
Einvernehmen mit dem Finanzamt vorgenom-
men wird. " 

Begründung 

Durch die Änderung des § 4 a Abs. 1 EStG wird 
Land- und Forstwirten ein Wahlrecht zwischen 
mehreren Wirtschaftsjahren eingeräumt. Der 
Wechsel des Wirtschaftsjahres führt zwar nicht zu 
einer „Steuerpause" wie bei Gewerbebetrieben, 
hat aber Auswirkungen auf die Abgabefrist für die 
Steuererklärungen. Um einen ständigen Wechsel 
der Gewinnermittlungszeiträume zu vermeiden, 
die verwaltungsmäßige Abwicklung des Veranla-
gungsverfahrens nicht zu erschweren und um 
Rechtsstreitigkeiten über die Wirksamkeit eines 
Wirtschaftsjahres zu vermeiden, sollte die Umstel-
lung des Wirtschaftsjahres bei Land- und Forst-
wirten unter den gleichen Voraussetzungen wie 
bei Gewerbebetrieben vom Einvernehmen des 
Finanzamts abhängig gemacht werden. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 4 

Der Bundesrat begrüßt das Bemühen der Bundes-
regierung, die Reform der Unternehmensbesteue-
rung vor dem Hintergrund der Situa tion der 
öffentlichen Haushalte aufkommensneutral zu 
gestalten. 

5. Der Bundesrat bittet allerdings die Bundesregie-
rung, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu 

prüfen, ob angesichts der konjunkturellen Ent-
wicklung die Senkung der degressiven Absetzun-
gen für bewegliche Anlagegüter durch andere 
Gegenfinanzierungsmaßnahmen ersetzt werden 
kann. 

6. Im besonderen sollte geprüft werden, ob 

— der Rechnungszinsfuß bei Pensionsrückstel-
lungen periodisch z. B. auf einen halben bis 
einen Prozentpunkt unterhalb der Umlaufren-
dite festverzinslicher Wertpapiere angepaßt, 

— Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen 
von Nichtbanken die steuerliche Anerken-
nung entzogen, 

— der steuerlich anrechenbare Anteil von Rück-
stellungen (ohne Pensionsrückstellungen) an 

 der Bilanzsumme auf z. B. 12 bis 15 v. H. be-
grenzt, 

— die steuerliche Anerkennung bestimmter 
Rückstellungsarten überdacht und 

— die Umrechnung von Währungen in den 
Steuerbilanzen mit einem verbindlich vom Bun-
desministerium der Finanzen vorgegebenen 
hinreichend oft angepaßten Kurs standardi-
siert 

werden könnte. 

7. Hierzu könnte der Rechnungszinsfuß bei Pen-
sionsrückstellungen auf 7 v. H. erhöht und der 
Höchstsatz der Pauschalwertberichtigung für 
betriebliche Forderungen auf 2 v. H. gesenkt 
werden. 

8. Der Bundesrat bittet außerdem zu prüfen, ob mit 
dem Ziel einer Steuervereinfachung anstelle 
einer weiteren degressiven Absetzungsmöglich-
keit für Wirtschaftsgebäude beginnend mit einem 
Absetzungssatz von 7 v. H. die bisherigen Gebäu-
deabsetzungen auf der Basis einer einheitlichen 
Absetzungsdauer von 40 Jahren vereinfacht wer

-

den könnten. Hierzu könnte die lineare Abset-
zung nach § 7 Abs. 4 EStG einheitlich mit 2,5 v. H. 
und die degressive Absetzung nach § 7 Abs. 5 
EStG auf Wirtschaftsgebäude und Mietwohnneu-
bauten beschränkt und einheitlich — entspre-
chend der bisherigen Regelung für Mietwohn-
neubauten — geregelt werden. 

Begründung (zu Nummern 4 bis 8) 

Von einer Senkung der Abschreibungssätze wer-
den nachteilige Auswirkungen auf die Konjunk-
tur und die Investitionsbereitschaft und Innova-
tionskraft der Unternehmen befürchtet. Deshalb 
darf die Prüfung von gleichwertigen Gegenfinan-
zierungsalternativen nicht unterbleiben. Nachtei-
lige Auswirkungen auf Konjunktur und Investi-
tionsbereitschaft der Unternehmen sind bei einer 
Rückführung der Pensionsrückstellungen und 
einer Beschränkung der Pauschalwertberichti- 
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gong nicht zu befürchten. Gleichzeitig gehen 
diese Gegenfinanzierungsmaßnahmen verstärkt 
zu Lasten derjenigen Unternehmen, die gleichzei-
tig von der Senkung der Steuersätze profitieren. 

Die Verwirklichung der beabsichtigten Änderun-
gen bei der degressiven Gebäudeabsetzung nach 

§ 7 Abs. 5 EStG führt zu einer weiteren Verkom-
plizierung des Einkommensteuerrechts, indem 
eine zusätzliche degressive Gebäudeabsetzung 
geschaffen wird. Durch eine Vereinheitlichung 
der Absetzungsdauer für Gebäude auf 40 Jahre 
könnte eine erhebliche Steuervereinfachung 
durch Vereinheitlichung der Gebäudeabsetzung 
erreicht werden. Es wären nur noch zwei Formen 
der Gebäudeabsetzung erforderlich, nämlich die 
lineare Absetzung mit einheitlich 2,5 v. H. und 
— für Wirtschaftsgebäude wie bereits bisher für 
Mietwohnneubauten — eine einheitliche degres-
sive Gebäudeabsetzung, die mit einem Abset-
zungssatz von 7 v. H. beginnt. Gleichzeitig würde 
durch Wegfall der bisherigen, mit einem Abset-
zungssatz von 5 v. H. beginnenden degressiven 
Gebäudeabsetzung die Bildung von Risikokapital 
gefördert, da diese Absetzung nur noch Bedeu-
tung in den Fällen hatte, in denen Gebäude im 
Privatvermögen errichtet und für betriebliche 
Zwecke vermietet werden. 

9. Zu Artikel 1 Nr. 5 Buchstabe b 

In Artikel 1 Nr. 5 Buchstabe b ist in § 7 g Abs. 3 der 
Satz 2 wie folgt zu fassen: 

„Die Rücklage setzt voraus, daß die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten des begünstigten 
Wirtschaftsgutes 1 000 000 Deutsche Mark nicht 
überschreiten, das der Steuerpflichtige voraus-
sichtlich bis zum Ende des vie rten auf die Bildung 
der Rücklage folgenden Wi rtschaftsjahres an

-schaffen oder herstellen wird." 

Begründung 

Die Ansparabschreibung (steuerfreie Investi-
tionsrücklage) ist seit langem Gegenstand steuer-
politischer Diskussion. Sie ist insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen interessant. 
Diese sind von der steuerbedingten Schmälerung 
des für Investitionen vorgesehenen Eigenkapitals 
stärker be troffen als Großunternehmen, weil sie 
weniger Möglichkeiten besitzen, sich auf dem 
Kapitalmarkt Finanzmittel zu verschaffen und 
durch eine Kreditaufnahme stärker belastet wer-
den. Die Ansparabschreibung ist also mit beson-
derer Sicht auf diese Zielgruppe auszugestalten. 

Zur Verminderung von Mitnahmeeffekten ist es 
zielführender, bei der Zulässigkeit einer Anspar-
abschreibung  auf die nominellen Investitionsko-
sten abzustellen und sie der Höhe nach zu begren-
zen. Angesichts des zu fördernden, mittelstän-
disch orientierten Personenkreises erscheint ein 
Investitionsvolumen bis zu 1 000 000 DM beson-
ders geeignet. Dies würde auch damit harmonie-
ren, daß nur Investitionen beweglicher Wi rt

-schaftsgüter gefördert werden sollen. Für kleine 

Unternehmen günstiger erscheint es, den Anspar-
zeitraum von drei auf fünf Jahre zu verlängern. 

10. Zu Artikel 1 Nr. 5 Buchstabe b 

In Artikel 1 Nr. 5 ist in § 7 g Absatz 4 wie folgt zu 
fassen: 

,, (4) Sobald für das begünstigte Wirtschaftsgut 
Abschreibungen vorgenommen werden dürfen, 
ist die Rücklage in vollem Umfang gewinnerhö-
hend aufzulösen. Ist eine Rücklage am Ende des 
vierten auf ihre Bildung folgenden Wirtschaftsjah-
res noch vorhanden, so ist sie zu diesem Zeitpunkt 
gewinnerhöhend aufzulösen." 

11. Zu Artikel 1 Nr. 5 Buchstabe b 

In Artikel 1 Nr. 5 Buchstabe b werden in § 7 g 
Abs. 3 Satz 2 nach den Wörtern „Die Rücklage 
darf " die Wörter „100 000 Deutsche Mark  je 

 Betrieb sowie" eingefügt. 

Begründung 

Durch die Ansparabschreibung (steuerfreie Inve-
stitionsrücklage) soll kleinen und mittleren Unter-
nehmen die Möglichkeit eröffnet werden, eigene 
Mittel zur Finanzierung von Investitionen anzu-
sparen und damit flexibler auf die Herausforde-
rungen des Wettbewerbs zu reagieren. Der 
Gesetzentwurf sieht bisher lediglich eine prozen-
tuale Begrenzung der Rücklage bezogen auf die 
beabsichtigten Investitionen von drei Wirtschafts-
jahren vor. Zur Vermeidung unve rtretbar hoher 
Haushaltsausfälle bei großer Akzeptanz der 
neuen Regelung ist eine auf den einzelnen Betrieb 
bezogene betragsmäßige Höchstgrenze erforder-
lich. Dem Investitionsverhalten kleinerer und 
mittlerer Betriebe sowie ihrer Gewinnsituation 
entspricht ein Höchstbetrag von 100 000 DM. 

Unter Berücksichtigung der schon im Gesetzent-
wurf enthaltenen Begrenzung von 45 v. H. führt 
dies zu einer Begünstigung eines Investitions-
volumens bei abnutzbaren beweglichen Wi rt

-schaftsgütern des Anlagevermögens von ca. 
220 000 DM in dem maßgebenden Zeitraum. Auf 
diese Weise werden auch nicht vertretbare Mit-
nahmeeffekte vermieden, die dadurch entstehen, 
daß ihrer tatsächlichen Struktur nach nicht zur 
Zielgruppe der Neuregelung gehörende Betriebe 
aufgrund sehr hoher Rückstellungen oder anderer 
Passivposten (insbesondere im Banken- und Ver-
sicherungsbereich) die Einheitswert- und Gewer-
bekapitalgrenze des § 7 g EStG unterschreiten. 

12. Zu Artikel 1 Nr. 5 Buchstabe b 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob der Gesetzentwurf 
wie folgt geändert werden sollte: 

In Artikel 1 Nr. 5 Buchstabe b wird in § 7 g Abs. 3 in 
der Nummer 3 das Wo rt  „und" durch ein Komma 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/4487 

ersetzt und nach der Nummer 3 folgende Num-
mer 3 a eingefügt: 

„3 a. der Steuerpflichtige im Jahr der Bildung der 
Rücklage mit der Investition begonnen hat 
und". 

Begründung 

Durch die Einführung einer solchen Rücklage 
wird nach der derzeitigen Formulierung eine 
Dauer-Rücklage geschaffen. Zwar muß der 
Steuerpflichtige spätestens am Ende des dritten 
Wirtschaftsjahres die Rücklage auflösen und eine 
(geringfügige) Gewinnerhöhung durch die Ver-
zinsung hinnehmen, es hindert ihn aber nichts 
daran, noch im gleichen Jahr eine neue Rücklage 
zu bilden. Der Entwurf forde rt  keinerlei Konkreti-
sierung der Investition, die bloße Bekundung des 
Investitionswillens reicht aus, um die Rücklage zu 
bilden. 

13. Zu Artikel 1 vor Nummer 6 
Artikel 2 vor Nummer 4 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob die durch das Kul-
tur- und Stiftungsförderungsgesetz vom 13. De-
zember 1990 (BGBl. I S. 2775) eingeführte sog. 
Großspendenregelung für wissenschaftliche und 
als besonders förderungswürdig anerkannte kul-
turelle Zwecke (§ 10b Abs. 1 Satz 3 EStG, § 9 Nr. 3 
Buchstabe a Satz 3 KStG) auf mildtätige Zwecke 
ausgedehnt werden kann. 

Begründung 

Durch die nach § 10b Abs. 1 Satz 3 EStG und § 9 
Nr. 3 Buchstabe a KStG gegebene Möglichkeit, 
Einzelzuwendungen von mindestens 50 000 DM 
für wissenschaftliche und als besonders förde-
rungswürdig anerkannte kulturelle Zwecke in-
nerhalb der Spendenhöchstsätze auf insgesamt 
acht Jahre zu verteilen, sollte der Spendenanreiz 
für diese Bereiche verstärkt werden. Zumindest 
ebenso förderungswürdig sind aber Aktivitäten 
zur Linderung gegenwärtig drängender sozialer 
Notlagen. Dies rechtfertigt es, trotz des gebotenen 
Subventionsabbaus und der anzustrebenden 
Steuervereinfachung die sog. Großspendenrege-
lung noch vor einer grundlegenden Neuordnung 
des Spendenrechts auf mildtätige Zwecke auszu-
dehnen. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, daß 
Spenden gerade im sozialen Bereich die öffentli-
che Hand finanziell entlasten. 

14. Zu Artikel 1 Nr. 6 

In Artikel 1 wird die Nummer 6 gestrichen. 

15. Zu Artikel 2 Nr. 2 

In Artikel 2 erhält die Nummer 2 folgende Fas-
sung: 

,2. § 8 Abs. 5 wird wie folgt gefaßt: 

„ (5) Bei Kapitalgesellschaften und sonstigen 
Körperschaften im Sinne des § 43 ist auf 
Antrag ganz oder teilweise von der Anwen-
dung des § 10d Abs. 1 Satz 1 des Einkommen-
steuergesetzes abzusehen. Im Antrag ist die 
Höhe des abzuziehenden Verlusts und der 
Veranlagungszeitraum anzugeben, in dem 
der Verlust abgezogen werden  soll."  ' 

Begründung 

Der Entwurf räumt dem Steuerpflichtigen die 
Möglichkeit ein, auf den Verlustrücktrag ganz 
oder in Höhe eines Teilbetrags zugunsten des 
Verlustvortrags zu verzichten. 

Dieser Vorschlag sollte auf den Bereich der Kör-
perschaftsteuer beschränkt werden; für den 
Bereich der Einkommensteuer ist er abzuleh-
nen. 

a) Er führt zu nicht unerheblichen Steuerminder-
einnahmen. Aufgrund der Verrechnungsrei-
henfolge des Einkommensteuergesetzes wir-
ken sich nach derzeit geltendem Recht Kinder-
freibetrag, Haushaltsfreibetrag, freibleibender 
Betrag nach § 46 EStG i. V. m. § 70 EStDV und 
Grundfreibetrag steuerlich nicht aus, wenn das 
Einkommen durch den Verlustrücktrag auf 
0 DM gekürzt ist (vgl. Abschnitt 3 Abs. 1 der 
Einkommensteuerrichtlinien). Mit dem vorge-
schlagenen Wahlrecht ließe sich der Verlust-
rücktrag regelmäßig so dosieren, daß neben 
dem Verlust auch die genannten Freibeträge 
der Rücktragsjahre voll zur Auswirkung kom-
men. Steuermindereinnahmen werden sich 
dadurch ergeben, daß sich das für den Verlust-
vortrag zur Verfügung stehende Verlustvolu-
men um die Kürzungen bei dem Verlustrück-
trag erhöht. Außerdem ergeben sich Minder-
einnahmen dadurch, daß das Wahlrecht zum 
Ausgleich der Progressionsunterschiede zwi-
schen den Veranlagungszeiträumen genutzt 
werden kann. 

b) Unter steuersystematischem Blickwinkel ist 
ferner unverständlich, warum ein solcher 
gezielter Verlusteinsatz für den Verlustrück-
trag möglich sein soll, nicht aber für den 
Verlustvortrag. Nach Einführung des vorgese-
henen Wahlrechts für den Verlustrücktrag 
werden sich entsprechende Regelungen für 
den Verlustvortrag kaum vermeiden lassen. 

c) Der Vorschlag führt schließlich im Bereich der 
Einkommensteuer — anders als bei der Kör-
perschaftsteuer — nicht zu einer Verwaltungs-
vereinfachung, sondern vielmehr zu einer 
wesentlichen Verwaltungserschwernis. Denn 
der Steuerpflichtige wird den zurückzutragen-
den Betrag, soweit verfahrensrechtlich mög-
lich, immer dann ändern wollen, wenn sich 
dies infolge von anderweitigen Korrekturen 
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der Steuerbescheide als zweckmäßig erweist. 
Darüber hinaus wird die Verwaltung kaum 
umhin kommen, insbesondere bei nicht bera-
tenen Steuerbürgern die günstigste Rücktrags-
variante ggf. selbst zu ermitteln. Bei Einfüh-
rung des Verlustrücktrags ist ein Wahlrecht 
seinerzeit nicht zugelassen worden, um den 
ohnehin mit dem Rücktrag verbundenen 
erhöhten Verwaltungsaufwand in Grenzen zu 
halten. 

d) Die Änderung zum Körperschaftsteuerrecht 
(Artikel 2) ist eine Folgeänderung zu Artikel 1 
Nr. 6. Das Rücktragswahlrecht wird auf den 
Bereich der zur Gliederung des verwendbaren 
Eigenkapitals verpflichteten Körperschaften 
beschränkt. Hier führt es wegen der besonders 
gelagerten technischen Probleme des Anrech-
nungsverfahrens in der Tat zu einer Verwal-
tungsvereinfachung. 

Durch den Änderungsvorschlag des Bundesrates 
werden Steuerausfälle vermieden, die sich aller

-

dings dem Umfang nach nicht darstellen lassen. 

16. Zu Artikel 1 Nr. 6 

In Artikel 1 Nr. 6 wird § 10d Abs. 1 wie folgt 
geändert: 

a) In Satz 5 werden die Wörter „die Höhe des 
abzuziehenden Verlusts und" gestrichen. 

b) Nach Satz 5 wird folgender Satz angefügt: 

„Eine Beschränkung des abzugsfähigen Ver

-

lusts der Höhe nach ist nicht zulässig." 

Begründung 

Die Möglichkeit, ganz oder teilweise auf den 
Verlustrücktrag zu verzichten, führt zu einer nicht 
unerheblichen Verwaltungsvereinfachung insbe-
sondere im Bereich der Körperschaftsteuer. Die-
sem Ziel entspricht die Einführung eines auf den 
Veranlagungszeitraum bezogenen Wahlrechts, 
das sich grundsätzlich aufkommensneutral dar-
stellt. 

Die in dem Gesetzentwurf darüber hinaus eröff-
nete Möglichkeit, den Verlustrücktrag auf Antrag 
auch der Höhe nach zu begrenzen, führt dagegen 
zu nicht unerheblichen Haushaltsausfällen im 
Bereich der Einkommensteuer. Diese ergeben 
sich dadurch, daß der Verlustabzug bisher bei 
entsprechendem Volumen bis zu einem Einkom-
men von 0 DM vorgenommen werden mußte. Die 
vom Einkommen abzuziehenden Freibeträge 
(Kinderfreibeträge, Haushaltsfreibetrag, Grund-
freibetrag) gehen deshalb nach geltender Rechts-
lage verloren. Künftig könnten diese Freibeträge 
bei entsprechender Begrenzung des Verlustrück-
trags im Vergleich zur bisherigen Rechtslage zu 
einer Erhöhung des verbleibenden Verlustaus-
gleichsvolumens und damit zu Haushaltsausfäl-
len in den Folgejahren führen. Diese Haushalts-
ausfälle sind in der im Gesetzentwurf enthaltenen 

Aufstellung bisher nicht berücksichtigt. Sie sind 
zur Erreichung der angestrebten Verwaltungs-
vereinfachung auch nicht erforderlich und kön-
nen durch die vorgeschlagene Begrenzung des 
Antragsrechts vermieden werden. 

17. Zu Artikel 1 nach Nummer 6 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge

-

bungsverfahren zu prüfen, inwieweit § 14 a Abs. 4 
EStG im Hinblick auf die Beschlüsse des Großen 
Senats des Bundesfinanzhofs vom 5. Juli 1990 
(BStBl II S. 837 und 847) zur steuerlichen Behand-
lung der Erbauseinandersetzung und der vorweg-
genommenen Erbfolge der neueren Rechtsent-
wicklung anzupassen ist. 

Begründung 

Der Große Senat des Bundesfinanzhofs hat in den 
oben genannten Beschlüssen entschieden, daß 

— im Erbfall ein (land- und forstwirtschaftlicher) 
Betrieb und damit auch der dazugehörende 
Grund und Boden grundsätzlich auf alle Mit-
erben (Erbengemeinschaft) übergeht, auch 
wenn der Betrieb alsbald nur von einem Mit-
erben unter Abfindung der übrigen Miterben 
fortgeführt wird, und 

— bei vorweggenommener Erbfolge die Zahlung 
von Gleichstellungsgeldern an  weichende 
Miterben ein Veräußerungs- bzw. Anschaf-
fungsgeschäft darstellt. 

Die geltende Fassung des § 14 a Abs. 4 EStG geht 
zum Teil von einer anderen Rechtsauslegung aus, 
zum Beispiel hinsichtlich der persönlichen Zu-
rechnung von Einkünften, und ist daher der 
neueren Rechtsentwicklung anzupassen. 

18. Zu Artikel 1 Nr. I  

Der Bundesrat begrüßt die im Gesetzentwurf 
vorgesehene Senkung des Körperschaftsteuersat-
zes für thesaurierte Gewinne von 50 v. H. auf 
44 v. H. Er hält ebenso einen Ausgleich für Perso-
nalunternehmen (Einzelunternehmen und Perso-
nengesellschaften) zur Vermeidung einer Flucht 
in die Kapitalgesellschaft für erforderlich. Der 
vorgesehene Steuersatz liegt nach wie vor weit 
über dem Niveau anderer Industriestaaten. Der 
Bundesrat bittet daher die Bundesregierung zu 
prüfen, ob eine weitergehende Steuersatzsen-
kung auf 40 v. H. solide gegenfinanziert werden 
kann. 

19. Die in § 32c EStG vorgesehene Begrenzung des 
Einkommensteuersatzes für — nichtentnommene 
und entnommene — gewerbliche Gewinne geht 
über die Senkung des Körperschaftsteuerthesau-
rierungssatzes hinaus. 
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Der Bundesrat bittet daher die Bundesregierung, 
auch Ausgleichsmaßnahmen zu prüfen, die den 
Steuervorteil für Personalunternehmen auf den 
nichtentnommenen Gewinn beschränken. Denk-
bar wäre hierbei eine Beschränkung der Steuer-
satzbegrenzung auf den Gewinn, der den Über-
schuß der Entnahmen über die Einlagen des 
jeweiligen Jahres übersteigt. 

Begründung 

In der Begründung des Gesetzentwurfs der Bun-
desregierung wird zutreffend darauf hingewie-
sen, daß die Körperschaftsteuerthesaurierungs-
sätze in allen wichtigen Wettbewerbsländern seit 
1980 deutlich gesenkt wurden. Die Vergleichszif-
fern für einige Länder sind: USA 34 v. H., Jap an 

 37,5 v. H., Großbritannien 33 v. H., Frankreich 
34 v. H., Österreich 30 v. H., Niederlande 35 v. H. 
Der Vergleich zeigt, daß der angestrebte Steuer-
satz von 44 v. H. die Steuersätze der wich tigsten 
Industrienationen nach wie vor um rd. 10 Prozent-
punkte übersteigt. Vor diesem Hintergrund wäre 
eine weitergehende Steuersatzsenkung auf 
40 v. H. das erwünschte deutliche Signal an 

 ausländische Investoren zur Sicherung des Indu-
striestandorts Deutschland. Die Senkung der 
Steuersätze auf 40 v. H. muß angesichts der Situa-
tion der öffentlichen Haushalte allerdings unter 
dem Vorbehalt einer soliden Gegenfinanzierung 
durch Einschränkungen im Unternehmensteuer-
bereich stehen. 

Im Gegensatz zur Senkung des Körperschaft-
steuersatzes begünstigt die in § 32 c EStG vorge-
sehene Steuersatzbegrenzung für gewerbliche 
Einkünfte bei der Einkommensteuer sowohl den 
nichtentnommenen Gewinn als auch den entnom-
menen Gewinn und geht daher über ein als 
Ausgleich für die Körperschaftsteuersenkung 
gedachtes einkommensteuerliches Äquivalent 
hinaus. Es sollte daher geprüft werden, ob die 
Begünstigung auf den nichtentnommenen Ge-
winn des einzelnen Jahres beschränkt werden 
kann. Der Unterschied zum Entwurf der Bundes-
regierung bestünde dabei im wesentlichen darin, 
daß Bemessungsgrundlage für die Anwendung 
eines dem Körperschaftsteuerthesaurierungssatz 
entsprechenden Einkommensteuersatzes nicht 
der gesamte gewerbliche Gewinn, sondern nur 
der die Entnahmen des jewei ligen Jahres über-
steigende Gewinn ist. Bindungsfristen und Nach-
versteuerungsregelungen, wie sie Optionsmodel-
len eigen sind, wären dabei entbehrlich, weil 
die Nachholung von zunächst zurückgestellten 
Entnahmen in einem späteren Jahr den nicht-
entnommenen Gewinn dieses (Entnahme-)Jah-
res mindern würde. Da die Beschränkung der 
Begünstigung auf den nichtentnommenen 
Gewinn zu geringeren Steuerausfällen führen 
würde, wäre zudem ein geringeres Gegenfinan-
zierungsvolumen erforderlich und damit die 
über den Vorschlag der Bundesregierung 
hinausgehende Steuersatzsenkung auf 40 v. H. 
möglich. 

20. Zu Artikel 1 Nr. 9 

In Artikel 1 Nr. 9 wird § 36 Abs. 2 Nr. 3 wie folgt 
geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „oder 2" 
die Wörter „ , soweit diese nicht aus Ausschüt-
tungen stammen, für die Eigenkapital im Sinne 
des § 30 Abs. 2 Nr. 1 des Körperschaftsteuer-
gesetzes als verwendet gilt" angefügt. 

b) Satz 4 Buchstabe a wird gestrichen. 

Begründung 

Die geplante Änderung des § 36 Abs. 2 Nr. 3 
Buchstabe a EStG, die die steuerliche Erfassung 
des „Netto"-Betrags zur Folge haben soll, ent-
spricht nicht der Gesetzessystematik. Die Vor-
schrift besagt, daß die Körperschaftsteuer für den 
Teil der Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 
oder 2 EStG nicht angerechnet wird, der aus 
Ausschüttungen stammt, für die Eigenkapital im 
Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG als verwendet 
gilt. Die Wörter „Die Körperschaftsteuer wird 
nicht angerechnet:" erwecken den Eindruck, daß 
eine bei der ausschüttenden Körperschaft ent-
standene Körperschaftsteuer — aus welchen 
Gründen auch immer — von der Anrechnung 
beim Anteilseigner ausgeschlossen wird. So aber 
liegt der Fall bei den hier zu beurteilenden 
Ausschüttungen nicht. Für diese Ausschüttungen 
wird auf der Ebene der ausschüttenden Körper-
schaft die Ausschüttungsbelastung ausdrücklich 
nicht hergestellt (vgl. die Neufassung des § 40 
Nr. 1 KStG in Artikel 2 Nr. 14 des Regierungsent-
wurfs). 

Unter Berücksichtigung dieser Sachlage würde 
die vorgesehene Regelung in § 36 Abs. 2 Nr. 3 
Buchstabe a EStG zu dem widersinnigen Ergebnis 
führen, daß das Gesetz die Anrechnung einer 
Steuer verbietet, die auf der Ebene der ausschüt-
tenden Körperschaft erst gar nicht entsteht. Durch 
die Neufassung des § 30 Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 wird in 
Übereinstimmung mit der Gesetzessystematik 
klargestellt, daß bei Ausschüttung aus EK 01 eine 
Ausschüttungsbelastung nicht herzustellen ist 
und deshalb auch eine Anrechnung von Körper-
schaftsteuer nicht zu erfolgen hat. 

Bei der Streichung von § 30 Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 
Buchstabe a handelt es sich um eine Folgeände-
rung aus der Neufassung des § 30 Abs. 2 Nr. 3 
Satz 1. 

Keine Auswirkungen auf das Steueraufkom-
men. 

21. Zu Artikel 1 Nr. 11a — neu —
Artikel 7 Nr. 1 a — neu — 

a)  In Artikel 1 wird nach Nummer 11 folgende 
neue Nummer 11 a eingefügt: 

,11 a. In § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe w Satz 1 
wird die Angabe ,,1. Januar 1995 " durch 
die Angabe „ 1. Januar 2000" ersetzt.' 
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b) In Artikel 7 wird nach Nummer 1 folgende 
neue Nummer 1 a eingefügt: 

,1 a. In § 82 f Abs. 5 wird die Angabe „ 1. Januar 
1995" durch die Angabe ,,1. Januar 2000" 
ersetzt.' 

Begründung') 

Deutsche Schiffahrtsunternehmen unterliegen im 
internationalen Markt schärfstem Wettbewerb 
und haben dabei mit ungleichen Wettbewerbsbe-
dingungen zu kämpfen. Sie können nur bestehen, 
wenn ständige Rationalisierungs- und Moderni-
sierungsinvestitionen erfolgen. Nur mit modern-
sten Schiffen und modernster Schiffsbetriebstech-
nik sowie der daraus folgenden Produktivitäts-
steigerung der Schiffe können sich die deutschen 
Reeder den Strukturwandlungen auf den interna-
tionalen Schiffahrtsmärkten anpassen. 

Die mit Ablauf des Jahres 1994 endenden Sonder-
abschreibungen haben entscheidende Bedeu-
tung für die Investitionsfähigkeit der deutschen 
Reeder. Die Sonderabschreibungen ermöglichen 
es, dringend benötigtes haftendes Kapital für 
Seeschiffsinvestitionen zu gewinnen. 

Die Stärkung der Investitionsfähigkeit der Reede-
reien hat darüber hinaus unmittelbare Bedeutung 
für die deutsche Werftindustrie und deren 
Beschäftigungslage. Deutsche Reeder sind nach 
wie vor die wichtigsten Kunden der deutschen 
Werften. Rd. 70 v. H. der unter deutscher Flagge 
in Fahrt gebrachten Schiffsneubauten stammen 
von deutschen Werften. 

Die unbestritten schwierige Lage der Seeschiff-
fahrt erfordert zur Erhaltung einer angemessenen 
Flotte unter deutscher Flagge schiffahrtspoliti-
sche Maßnahmen zur Unterstützung der Reede-
reien. Aus diesem Grund muß das bewährte 
Instrument der Sonderabschreibungen erhalten 
bleiben und die Befristung zumindest bis Ende 
1999 verlängert werden. 

Diese Verlängerung ist auch deshalb geboten, 
weil erst kürzlich durch das Steueränderungsge-
setz 1992 zugunsten der Seeschiffahrt bestehende 
Steuervergünstigungen (50 %-Regelung bei der 
Gewerbeertrag- und Gewerbekapitalsteuer) ab 
1993 aufgehoben wurden. Im Gegensatz zu allen 
anderen Wirtschaftszweigen haben somit die ab 
1993 allgemein geschaffenen Erleichterungen bei 
der  Gewerbesteuer (Erhöhung des Freibetrags, 
Staffeltarif) bei der Seeschiffahrt nicht zu entspre-
chenden Kostensenkungen geführt. Das Auslau-
fen der Sonderabschreibungen würde nochmals 
die Kosten der Seeschiffahrt weiter steigern und 
zur Existenzbedrohung führen, da dringend erfor-
derliche Seeschiffsinvestitionen unterbleiben 
würden. Hinsichtlich der jungen Bundesländer 
kommt hinzu, daß die für andere Wirtschafts-
zweige geltenden Investitionszulagen und Son-
derabschreibungen nicht für Schiffe im Übersee-
verkehr gewährt werden, weil der Tatbestand des 

s) Diese Begründung gilt für den Fall, daß Nummer 22 keine 
Mehrheit erhält. 

Verbleibens in der Betriebsstätte in der Regel 
nicht erfüllt werden kann. 

22. Zu Artikel 1 Nr. 12 Buchstabe g i — neu — 

In  Artikel 1 Nr. 12 wird nach Buchstabe g folgen-
der Buchstabe g1 eingefügt: 

,g1) § 52 Abs. 19 Satz 3 Nr. 3 Buchstabe b wird wie 
folgt gefaßt: 

„b) auf Verluste, die in nach dem 31. Dezem-
ber 1999 beginnenden Wirtschaftsjahren 
entstehen, wenn die Gesellschaft das 
Schiff nach dem 15. November 1984 
bestellt oder mit seiner Herstellung 
begonnen hat; soweit Verluste, die in 
dem Betrieb der Gesellschaft entstehen 
und nach Satz 2 Nr. 4 oder nach § 15 a 
Abs. 1 Satz 1 ausgleichsfähig oder 
abzugsfähig sind, zusammen das Einein-
halbfache der insgesamt geleisteten Ein-
lage übersteigen, ist § 15 a auf Verluste 
anzuwenden, die in nach dem 15. No-
vember 1984 beginnenden Wirtschafts-
jahren entstehen. " 

Begründung *) 

Deutsche Schiffahrtsunternehmen unterliegen im 
internationalen Markt schärfstem Wettbewerb 
und haben dabei mit ungleichen Wettbewerbsbe-
dingungen zu kämpfen. Sie können nur bestehen, 
wenn ständige Rationalisierungs- und Moderni-
sierungsinvestitionen erfolgen. Nur mit modern-
sten Schiffen und modernster Schiffsbetriebstech-
nik sowie der daraus folgenden Produktivitäts-
steigerung der Schiffe können sich die deutschen 
Reeder den Strukturwandlungen auf den interna-
tionalen Schiffahrtsmärkten anpassen. 

Die mit Ablauf des Jahres 1994 endenden Mög-
lichkeiten der Sonderabschreibungen und der 
Verlustverrechnungen haben entscheidende Be-
deutung für die Investitionsfähigkeit der deut-
schen Reeder. Durch die Kombination von Son-
derabschreibungen und Verlustverrechnungen 
besteht die Möglichkeit, dringend benötigtes haf-
tendes Kapital für Seeschiffsinvestitionen zu 
gewinnen. Diese Methode hat im Jahr 1991 
bewirkt, daß den Schiffahrtsunternehmen ein 
Eigenkapitalvolumen von insgesamt 630 Mio. DM 
zugeführt werden konnte. 

Die Stärkung der Investitionsfähigkeit der Reede-
reien hat darüber hinaus unmittelbare Bedeutung 
für die deutsche Werftindustrie und deren 
Beschäftigungslage. Deutsche Reeder sind nach 
wie vor die wichtigsten Kunden der deutschen 
Werften. Rund 70 v. H. der unter deutscher Flagge 
in Fahrt gebrachten Schiffsneubauten stammen 
von deutschen Werften. 

Die unbestritten schwierige Lage der Seeschiff

-

fahrt erfordert zur Erhaltung einer angemessenen 

*) Diese Begründung gilt für den Fall, daß Nummern 21 und 22 
angenommen werden. 
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Flotte unter deutscher Flagge schiffahrtspoliti-
sche Maßnahmen zur Unterstützung der Reede-
reien. Aus diesem Grund muß das bewährte 
Instrument der Sonderabschreibungen und Ver-
lustverrechnungen erhalten bleiben und die 
Befristung der zur Gewinnung von Eigenkapital 
bestehenden Möglichkeiten zumindest bis Ende 
1999 verlängert werden. 

Diese Verlängerung ist auch deshalb geboten, 
weil erst kürzlich durch das Steueränderungsge-
setz 1992 zugunsten der Seeschiffahrt bestehende 
Steuervergünstigungen (50 %-Regelung bei der 
Gewerbeertrag- und Gewerbekapitalsteuer) ab 
1993 aufgehoben wurden. Im Gegensatz zu allen 
anderen Wirtschaftszweigen haben somit die ab 
1993 allgemein geschaffenen Erleichterungen bei 
der Gewerbesteuer (Erhöhung des Freibetrags, 
Staffeltarif) bei der Seeschiffahrt nicht zu entspre-
chenden Kostensenkungen geführt. Das Auslau-
fen der Sonderabschreibungen und Verlustver

-

rechnungen würde nochmals die Kosten der See-
schiffahrt weiter steigern und zur Existenzbedro-
hung führen, da dringend erforderliche See-
schiffsinvestitionen unterbleiben würden. Hin

-sichtlich  der jungen Bundesländer kommt hinzu, 
daß die für andere Wirtschaftszweige geltenden 
Investitionszulagen und Sonderabschreibungen 
nicht für Schiffe im Überseeverkehr gewährt wer-
den, weil der Tatbestand des Verbleiben in der 
Betriebsstätte in der Regel nicht erfüllt werden 
kann. 

23. Zu Artikel 1 Nr. 12 Buchstabe g 1 — neu — 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob der Gesetzentwurf 
wie folgt geändert werden sollte: 

In Artikel 1 Nr. 12 wird nach Buchstabe g folgen-
der Buchstabe g 1 eingefügt: 

,g 1) In Absatz 19 Satz 3 Nr. 3 Buchstabe b wird die 
Angabe „31. Dezember 1994" durch die 
Angabe „31. Dezember 1999" ersetzt.' 

Begründung 

Im Interesse der Existenzerhaltung der deutschen 
Schiffahrtsunternehmen sollten die geltenden 
Verlustverrechnungen über den 31. Dezember 
1994 hinaus bis zum 31. Dezember 1999 verlän-
gert werden. Hierfür gilt dieselbe Begründung, 
wie sie für die entsprechend vorgeschlagene Ver-
längerung der Sonderabschreibungen (vgl. Arti-
kel 1 Nr. 11 a — neu — und Artikel 7 Nr. 1 a 
— neu —) abgegeben wurde. Zusätzlich ist darauf 
hinzuweisen, daß gerade die Kombination von 
Sonderabschreibungen und Verlustverrechnun-
gen die Möglichkeit geschaffen hat, dringend 
benötigtes haftendes Kapital für Seeschiffsinve-
stitionen zu gewinnen. Diese Methode hat im Jahr 
1991 bewirkt, daß den Schiffahrtsuntemehmen 
ein Eigenkapitalvolumen von insgesamt 630 Mio. 
DM zugeführt werden konnte. Auf diese Eigenka

-

pitalzuführungen sind die deutschen Schiffahrts-
unternehmen dringend angewiesen. 

24. Zu Artikel 1 nach Nummern 11 und 12 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung zu 
prüfen, ob und inwieweit im Interesse einer wei-
teren Erhöhung der Schiffssicherheit durch Diffe-
renzierung der Sätze für Sonderabschreibungen 
und Verlustverrechnungen ein Anreiz für den 
Neubau von Handelsschiffen gegeben werden 
kann, deren Sicherheitsstandard deutlich über 
den Sicherheitsbestimmungen des SOLAS- und 
MARPOL-Abkommens der IMO sowie der 
Schiffssicherheitsverordnung des Bundes hinaus-
geht. 

25. Zu Artikel 1 Nr. 12 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob die nach § 52 
Abs. 19 Einkommensteuergesetz bis 1994 befri-
stete Möglichkeit der Verrechnung von Verlu-
sten, die im Zusammenhang mit der Errichtung 
und Verwaltung von Gebäuden entstehen, bis 
Ende 1999 verlängert und auf Gebäude ausge-
dehnt werden kann, die mit öffentlichen Mitteln 
nach § 88 d des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 
gefördert werden. 

Begründung 

Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt 
(vor allem auch in den jungen Bundesländern) 
verlangt weiterhin eine solche Begünstigung, um 
eine möglichst ausreichende Bereitstellung von 
privatem Kapital für den Wohnungsneubau 
sicherzustellen. Eine Einbeziehung des § 88d des 
Zweiten Wohnungsbaugesetzes ist notwendig, 
weil nach dem Programm der Bundesregierung 
der Wohnungsneubau überwiegend nach dieser 
Vorschrift gefördert werden soll. 

26. Zu Artikel 2 Nr. 1 und 20 Buchstabe a 
Artikel 3 Nr. 1 und 3 
Artikel 9 Nr. 1 und 3 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob der Gesetzentwurf 
wie folgt geändert werden sollte: 

a) In Artikel 2 Nr. 1 werden in § 5 Abs. 1 Nr. 2 die 
Wörter „Wohnungsbau-Kreditanstalt Berlin" 
durch die Wörter „Investitionsbank Berlin 
— Anstalt der Landesbank Berlin — Girozen-
trale" ersetzt. 

b) In Artikel 2 Nr. 20 Buchstabe a wird § 54 Abs. 2 
wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach der Jahreszahl 
,,1992" die Wörter „ , für die Investitions-

bank Berlin — Anstalt der Landesbank 
Berlin — Girozentrale erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 1993" eingefügt. 
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bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Aktien-
gesellschaft" die Wörter „und die Woh-
nungsbau-Kreditanstalt Berlin" einge-
fügt. 

c) In Artikel 3 Nr. 1 werden in § 3 Nr. 2 die Wörter 
„Wohnungsbau-Kreditanstalt Berlin" durch 
die Wörter „Investitionsbank Berlin — Anstalt 
der Landesbank Berlin — Girozentrale" 
ersetzt. 

d) In Artikel 3 Nr. 3 wird § 36 Abs. 2 wie folgt 
geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach der Jahreszahl 
„1992" die Wörter „ , für die Investitions-
bank Berlin — Anstalt der Landesbank 
Berlin — Girozentrale erstmals für den 
Erhebungszeitraum 1993" eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach der Jahreszahl 
„ 1991 " die Wörter „ , für die Wohnungs-
bau-Kreditanstalt Berlin letztmals für den 
Erhebungszeitraum 1992" eingefügt. 

e) In Artikel 9 Nr. 1 werden in § 3 Abs. 1 Nr. 2 die 
Wörter „Wohnungsbau-Kreditanstalt Berlin" 
durch die Wörter „Investitionsbank Berlin 
— Anstalt der Landesbank Berlin — Girozen-
trale" ersetzt. 

f) In Artikel 9 Nr. 3 Buchstabe b wird § 25 Abs. 5 
wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach der Jahreszahl 
,,1992" die Wörter „ , für die Investitions-

bank Berlin — Anstalt der Landesbank 
Berlin — Girozentrale erstmals auf die 
Vermögensteuer des Kalenderjahres 
1993" eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach der Jahreszahl 
„1991"  die Wörter „ , für die Wohnungs-
bau-Kreditanstalt Berlin letztmals für die 
Vermögensteuer des Kalenderjahres 
1992" eingefügt. 

Begründung 

Durch die Überführung der Wohnungsbau-Kre-
ditanstalt Berlin auf die Landesbank Berlin — Gi-
rozentrale ist das Vermögen der Wohnungsbau

-

Kreditanstalt Berlin als Ganzes ohne Abwicklung 
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge mit Ablauf 
des 31. Dezember 1992 auf die Landesbank Berlin 
— Girozentrale — übergegangen (vgl. § 3 des 
Gesetzes über die Errichtung der Investitionsbank 
Berlin vom 25. November 1992, GVBl. 1992 
S. 345). 

Gleichzeitig sind alle Aufgaben der bisherigen 
Wohnungsbau-Kreditanstalt Berlin mit Ablauf 
des 31. Dezember 1992 auf die Investitionsbank 
übergegangen. Außerdem unterstützt die Investi-
tionsbank das Land Berlin bei der Erfüllung wei-
terer öffentlicher Aufgaben. Sie fördert insbeson-
dere Maßnahmen auf den Gebieten des Woh-
nungs- und Städtebaus, der gewerblichen Wirt-
schaft, der Infrastruktur und des Umweltschutzes 
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes vom 25. November 

1992). Die Aufgabenstellung der Investitionsbank 
entspricht damit inhaltlich den Aufgaben anderer 
vergleichbarer Kreditinstitute, die in die Befrei-
ungsvorschriften bereits durch das Steuerände-
rungsgesetz 1992 aufgenommen worden sind 
bzw. deren Aufnahme durch den Gesetzentwurf 
der Bundesregierung schon vorgesehen ist. 

Die Investitionsbank Berlin wird als organisato-
risch und wirtschaftlich selbständige nicht rechts-
fähige Anstalt öffentlichen Rechts und als beson-
dere Abteilung der Landesbank Ber lin — Giro-
zentrale geführt (vgl. § 1 Abs. 1 und 2 des Gesetzes 
vom 25. November 1992). 

Die bisherigen Steuerbefreiungen für die Woh-
nungsbau-Kreditanstalt Berlin sind daher auf die 
Investitionsbank Berlin — Anstalt der L andes-
bank Berlin — Girozentrale als neues Steuersub-
jekt (mit erweiterter öffentlicher Aufgabenstel-

lung) überzuleiten. 

27. Zu Artikel 2 Nr. 1 
Artikel 3 Nr. 1 
Artikel 9 Nr. 1 

a) In Artikel 2 erhält die Nummer 1 folgende 
Fassung: 

,1. § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2.... " (wie Regierungsentwurf). 

b) Nach Nummer 17 wird folgende Num-
mer 18 angefügt: 

„ 18. Wirtschaftsförderungsgesellschaf-
ten, deren Tätigkeit sich auf die 
Verbesserung der sozialen und 
wirtschaftlichen Struktur einer be-
stimmten Region durch Förderung 
der Wirtschaft, insbesondere durch 
Industrieansiedlung, Beschaffung 
neuer Arbeitsplätze und der Sanie-
rung von Altlasten beschränkt, 
wenn an  ihnen überwiegend Ge-
bietskörperschaften beteiligt sind. 
§ 55 Abs. 1 Nr. 1 und 4, § 63 Abs. 2 
der Abgabenordnung gelten sinn-
gemäß. " 

b) In Artikel 3 erhält die Nummer 1 folgende 
Fassung: 

,1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2.... " (wie Regierungsentwurf). 

b) Nach Nummer 24 wird folgende Num-
mer 25 angefügt: 

„25. Wirtschaftsförderungsgesellschaf-
ten, wenn sie von der Körperschaft-
steuer befreit sind." ' 
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c) In Artikel 9 erhält die Nummer 1 folgende 
Fassung: 

,1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2...." (wie Regierungsentwurf). 

b) Nach Nummer 19 wird folgende Num-
mer 20 angefügt: 

,,20. Wirtschaftsförderungsgesellschaf-
ten, wenn sie von der Körperschaft-
steuer befreit sind." ' 

Begründung 

Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Gebiets-
körperschaften sind bisher als gemeinnützig 
anerkannt worden. 

Dagegen sind Bedenken erhoben worden, da die 
Förderung der Wirtschaft in einer Region eine 
wirtschaftliche Tätigkeit sei, die nur mittelbar der 
Allgemeinheit zugute komme. Die Wirtschaftsför-
derungsgesellschaften würden im Interesse ihrer 
Gesellschafter tätig und es fehle ihnen daher an 

 der für die Gemeinnützigkeit erforderlichen 
Selbstlosigkeit und Opferwilligkeit. 

Da aber die Tätigkeit dieser Gesellschaften im 
öffentlichen Interesse liegt, sollen sie wie die 
Bürgschaftsbanken (Kreditgarantiegemeinschaf-
ten) — vgl. hierzu § 5 Abs. 1 Nr. 17 KStG, § 3 Nr. 22 
GewStG, § 3 Abs. 1 Nr. 16 VStG — durch 
besondere gesetzliche Regelung von der Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer und Vermögen-
steuer befreit werden. 

Es liegt auch im öffentlichen Interesse, daß sich 
die Gesellschaften zukünftig neben den bisher 
von ihnen verfolgten Zielen der Industrieansied-
lung und der Beschaffung neuer Arbeitsplätze 
auch mit der Sanierung von Altlasten befassen 
können. Für diesen neuen Aufgabenbereich soll 
ihnen gleichfalls Steuerbefreiung gewährt wer-
den. 

Die Steuerbefreiung sollte jedoch nicht — wie von 
anderer Seite teilweise gefordert — davon abhän-
gig gemacht werden, daß die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaften in einem bestimmten Um-
fang Altlastensanierung be treiben und einen 
etwaigen Überschuß ganz oder teilweise für die-
sen Zweck einsetzen. Die Verbesserung der sozia-
len und wirtschaftlichen Struktur einer bestimm-
ten Region durch Förderung der Wi rtschaft ist ein 
Gemeinwohlzweck, der auch dann Steuerbefrei-
ung verdient, wenn das ihn verwirklichende Steu-
ersubjekt nicht gleichzeitig auch auf dem Gebiet 
der Altlastensanierung tätig wird. Hierfür kann es 
mannigfache, möglicherweise sogar nur organi-
satorische Gründe geben, weil die Gebietskörper-
schaft Industrieansiedlung und Altlastensanie-
rung in unterschiedlichen Kapitalgesellschaften 
betreibt oder anderweitig organisatorisch ge-
trennt hat. 

Aus dem Umstand, daß die Wirtschaftsförde

-

rungsgesellschaft einer Kommune nicht gleich

-

zeitig Altlastensanierung be treibt, läßt sich nicht 
schließen, daß ein steuerlich zu sank tionierendes 
Handlungsdefizit der Kommune auf diesem 
Gebiet besteht. Aus steuerrechtlicher Sicht kann 
die sachgerechte Lösung daher nur darin liegen, 
die Altlastensanierung neben der herkömmlichen 
Wirtschaftsförderung steuerlich zu begünstigen. 

Keine nennenswerten Auswirkungen auf das 
Steueraufkommen. 

28. Zu Artikel 2 Nr. 3 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im 
weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
zu prüfen, wie 

— die aus dem vorgesehenen neuen § 8a entste-
hende Ungleichbehandlung der nicht zur 
Anrechnung von Körperschaftsteuer berech-
tigten Anteilseigner der Töchter ausländischer 
Kreditinstitute zu beseitigen ist und 

— den unterschiedlichen Finanzierungs- bzw. 
Kapitalzuführungsvoraussetzungen der Aus-
landsbanken Rechnung ge tragen werden 
kann. 

Der Bundesrat ist der Auffassung, daß Wettbe-
werbsverzerrungen zwischen inländischen und 
ausländischen Kreditinstituten und die daraus 
resultierende Benachteiligung der ausländischen 
Banken am Finanzstandort Deutschl and elimi-
niert und die Attraktivität Deutschlands für inter-
nationale Anbieter von Finanzdienstleistungen 
gesichert werden müssen. 

Der Bundesrat hält es im Interesse einer aktiven 
Förderung und Gestaltung der Bedingungen des 
Finanzstandortes Deutschland für erforderlich, 
daß die Verbuchung von Geschäften durch inter-
national tätige Bankhäuser im Inl and attraktiv 
bleibt und dieser Standort nicht nur zur Akquisi-
tion, sondern auch zur Abwicklung von Bankge-
schäften genutzt wird. Die im § 8a KStG enthal-
tenen Restriktionen zur Gesellschafter-Fremdfi-
nanzierung und die sich daraus ergebenden 
negativen steuerlichen Konsequenzen für auslän-
dische Banken stehen nach Auffassung des Bun-
desrates im diametralen Gegensatz zu dem mit 
dem Gesetzentwurf verfolgten Ziel der Sicherung 
der Attraktivität Deutschlands als Wirtschafts-
standort. 

29. Zu Artikel 2 Nr. 3 

In Artikel 2 Nr. 3 werden in § 8a Abs. 1 Nr. 2 am 
Ende vor den Wörtern „zu gleichen Bedingun-
gen" die Wörter „bei objektiver Würdigung übli-
cherweise" eingefügt. 

Begründung 

Die bisherige Fassung, „es sei denn, ein fremder 
Dritter hätte dieses Fremdkapital zu gleichen 
Bedingungen auch gegeben", reicht zum Nach-
weis der Üblichkeit nicht aus. Ein ausländischer 
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Anteilseigner braucht hiernach nur von einem 
einzigen ausländischen Bankinstitut eine Bestäti-
gung über die hohen Zinsen vorzulegen und hätte 
damit seiner Beweislast genügt, obwohl objektiv 
diese hohen Zinsen nicht üblich sein müssen. 
Deshalb der Einschub — „bei objektiver Würdi-
gung üblicherweise". Mit dieser Ergänzung wird 
angestrebt, den Nachweis, daß ein Dritter zu 
diesen Bedingungen das Fremdkapital gegeben 
hätte, höchstmöglich zu optimieren. 

30. Zu Artikel 2 Nr. 3 und 9 

Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 werden in § 8 b die Absätze 2 und 
3 sowie in Absatz 4 der Satz 2 gestrichen. 

b) In Nummer 9 wird in § 30 Abs. 2 Nr. 1 die 
Angabe „und 2" gestrichen. 

Begründung 

Zu Buchstabe a 

Die Vorschriften stellen den Gewinn aus der 
Veräußerung von Anteilen an ausländischen 
Kapitalgesellschaften, den eine inländische 
Kapitalgesellschaft oder die inländische Be-
triebsstätte einer ausländischen Kapitalgesell-
schaft erzielt, steuerfrei. Damit soll nach der 
Gesetzesbegründung erreicht werden, daß die 
Rücklagen der ausländischen Gesellschaft 
auch dann unbesteuert bleiben, wenn sie 
durch „Einmalausschüttung" in Gestalt von 
Veräußerungsgewinnen realisiert werden. 

Die Vorschriften gehen in ihrer Wirkung 
erheblich über den erklärten Gesetzeszweck 
hinaus. Das beruht auf der verfehlten Gleich-
setzung des Veräußerungsgewinns mit der 
„Einmalausschüttung". Durch Veräußerung 
von Beteiligungen lassen sich vielfach auch 
dann ganz erhebliche Veräußerungsgewinne 
erzielen, wenn die Tochtergesellschaft über 
keine oder nur geringe zur Ausschüttung 
geeignete offene Rücklagen verfügt. In dem 
Veräußerungsgewinn schlagen sich in solchen 
Fällen die stillen Reserven der Tochtergesell-
schaft einschließlich ihres Firmenwertes nie-
der. Es gibt keinen Grund, derar tige Veräuße-
rungsgewinne — und sei es auch nur vorüber-
gehend bis zur Weiterausschüttung — im 
Inland steuerfrei zu stellen. Denn die stillen 
Reserven sind bisher im Ausland nicht besteu-
ert worden, so daß mit der Erhebung der 
inländischen Steuer auf den Veräußerungsge-
winn insoweit keine Doppelbelastung verbun-
den ist. 

Eine partielle Steuerbefreiung, die sich auf den 
Teil des Veräußerungsgewinns beschränkt, 
der auf die ausschüttungsfähigen Rücklagen 
der Tochtergesellschaft entfällt, wäre unprak-
tikabel, da er sich nicht mit der notwendigen 
Genauigkeit feststellen läßt. Die Steuerbefrei-
ung ist jedenfalls bei Mehrheitsbeteiligungen 

aber auch nicht erforderlich, da sich die inlän-
dische Muttergesellschaft den auf sie entfal-
lenden Teil der offenen Rücklagen vor der 
Veräußerung der Beteiligung nach § 8 b Abs. 1 
des Entwurfs steuerfrei ausschütten lassen 
kann. 

Es wird deshalb die Streichung der hochkom

-

plizierten Regelungen vorgeschlagen. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur 
Streichung des § 8 b Abs. 2 (vgl. Buchstabe a 
des Vorschlags). 

Durch den Vorschlag werden Steuerausfälle in 
unbekannter (eher geringer) Höhe vermie-
den. 

31. Zu Artikel 2 Nr. 4 

In Artikel 2 Nr. 4 erhält § 13 Abs. 4 folgende 
Fassung: 

„(4) Beginnt die Steuerbefreiung auf Grund des 
§ 5 Abs. 1 Nr. 9, sind die Wirtschaftsgüter, die der 
Förderung steuerbegünstigter Zwecke im Sinne 
des § 9 Nr. 3 Buchstabe a dienen, in der Schluß-
bilanz mit den Buchwerten anzusetzen. Erlischt 
die Steuerbefreiung, so ist in der Anfangsbilanz 
für die in Satz 1 bezeichneten Wirtschaftsgüter der 
Wert anzusetzen, der sich bei ununterbrochener 
Steuerpflicht nach den Vorschriften über die steu-
erliche Gewinnermittlung ergeben würde." 

Begründung 

Durch die in Artikel 1 Nr. 3 des Gesetzentwurfs 
vorgesehene Änderung des § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG 
soll das sog. Buchwertprivileg bei Sachspenden 
aus einem Betriebsvermögen auf alle nach § 10 b 
Abs. 1 Satz 1 EStG steuerbegünstigten Zwecke 
ausgedehnt werden. Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme des Buchwertprivilegs ist, daß die 
Körperschaft nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der 
Körperschaftsteuer befreit ist und das zugewen-
dete Wirtschaftsgut für spendenbegünstigte 
Zwecke verwendet wird. Es ist — im Gegensatz zu 
der geltenden Rechtslage nicht erforderlich, 
daß die Körperschaft ausschließlich spendenbe-
günstigte Zwecke verfolgt. 

Die im Gesetzentwurf der Bundesregierung vor-
gesehene Neufassung des § 13 Abs. 4 Satz 1 KStG 
steht in einem engen sachlichen Zusammenhang 
mit der beschriebenen Ausdehnung des Buch-
wertprivilegs im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG. 
Deshalb sollen bei Beginn der Steuerbefreiung 
aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG die Wirtschafts-
güter mit dem Buchwert angesetzt werden, wenn 
sie — in Anlehnung an  die Ausdehnung des 
Buchwertprivilegs im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 4 
EStG — spendenbegünstigten Zwecken dienen. 
Die im Entwurf vorgesehene Neuregelung in § 13 
Abs. 4 Satz 1 KStG ist jedoch — im Vergleich zu 
der Neuregelung des § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG — 
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enger gefaßt. Der Buchwertansatz soll danach nur 
dann in Betracht kommen, wenn die Körperschaft, 
die in die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 
KStG eintritt, ausschließlich spendenbegünstig-
ten Zwecken dient. Diese Einschränkung in der 
Neufassung des § 13 Abs. 4 Satz 1 KStG ist nicht 
befriedigend. Wegen des engen sachlichen 
Zusammenhangs der erwähnten gesetzlichen 
Vorschriften ist es sachgerecht, die Regelung des 
§ 13 Abs. 4 Satz 1 KStG an die weitergehende 
Regelung des § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG anzupassen. 
Der Vorschlag trägt dieser Überlegung Rech-
nung. 

Keine Auswirkungen auf das Steueraufkom-
men. 

32. Zu Artikel 4 Nr. 01 — neu — 
Artikel 4 a — neu — 

a) In Artikel 4 wird vor Nummer 1 folgende 
Nummer 01 eingefügt: 

,01. § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Fördergebiet sind die Länder Berlin 
und Brandenburg sowie die Gebiete, die 
nach dem Stand vom 3. Oktober 1990 zu 
den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
gehörten. " ' 

b) Nach Artikel 4 wird folgender Artikel 4 a ein-
gefügt: 

,Artikel 4 a 

Änderung des Investitionszulagengesetzes 

§ 1 Abs. 2 des Investitionszulagengesetzes 
vom 24. Juni 1991 (BGBl. I S. 1333), zuletzt 
geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2150), wird wie 
folgt gefaßt: 

„(2) Fördergebiet sind die Länder Berlin und 
Brandenburg sowie die Gebiete, die nach dem 
Stand vom 3. Oktober 1990 zu den Ländern 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen gehörten. " 

Begründung 

Die Einfügung der Gebietsstandsklausel stellt 
klar, daß bei Änderungen des Gebietsbestandes 
nach Artikel 29 Abs. 7 GG für die von jungen 
Bundesländern in alte Bundesländer umgeglie-
derten Gebietsteile das Fördergebietsgesetz und 
das Investitionszulagengesetz weiterhin anzu-
wenden sind. 

Die Beibehaltung der Förderung ist erforderlich, 
weil die während der Zugehörigkeit zur ehemali-
gen DDR entstandene strukturelle und wirtschaft-
liche Lage nicht kurzfristig durch die Umgliede-
rung verändert werden kann. Die vorgeschlagene 

Änderung betrifft einen Gebietsteil Mecklen-
burg-Vorpommerns (Amt Neuhaus), der im Laufe 
dieses Jahres nach Niedersachsen umgegliedert 
wird. 

33. Zu Artikel 4 Nr. 02 — neu —, 1 und 3 

Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nach der neuen Nummer 01 wird folgende 
Nummer 02 eingefügt: 

,02. § 3 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Anschaffung von abnutzbaren unbe-
weglichen Wirtschaftsgütern, die beim 
Erwerber nicht zu einem Betriebsvermö-
gen gehören, ist nur begünstigt, wenn 

1. das Wirtschaftsgut bis zum Ende des 
Jahres der Fertigstellung angeschafft 
wird und für das Wirtschaftsgut weder 
Absetzungen für Abnutzung nach § 7 
Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes 
noch erhöhte Absetzungen oder Son-
derabschreibungen in Anspruch ge-
nommen worden sind oder 

2. das Wirtschaftsgut nach dem Ende des 
Jahres der Fertigstellung angeschafft 
wird, soweit Modernisierungsmaßnah-
men und andere nachträgliche Herstel-
lungsarbeiten nach dem rechtswirksa-
men Abschluß eines obligatorischen 
Erwerbsvertrags oder eines gleichste-
henden Rechtsakts durchgeführt wor-
den sind." ' 

b) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

,1. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) ... (wie Regierungsentwurf mit 
der Maßgabe, daß in Satz 1 nach den 
Wörtern „aufgewendet worden sind" 
die Wörter „oder der Anschaffungsko-
sten, die auf nachträgliche Herstel-
lungsarbeiten im Sinne des § 3 Satz 2 
Nr. 2 entfallen" eingefügt werden)." 

b) In Absatz 3 werden nach den Wörtern 
„Bei nachträglichen Herstellungsarbei-
ten im Sinne des § 3" die Wörter „Satz 1 
und bei Anschaffungen im Sinne des § 3 
Satz 2 Nr. 2" eingefügt. 

c) In Nummer 3 wird in § 8 Abs. 1 am Ende 
folgender Satz angefügt: 

„Bei Anschaffungen im Sinne des § 3 
Satz 2 Nr. 2 sind die §§ 1, 3 und 4 erstmals 
anzuwenden, wenn die Anschaffung auf 
Grund eines nach dem 31. Dezember 
1992 rechtswirksam abgeschlossenen 
obligatorischen Erwerbsvertrags oder 
gleichstehenden Rechtsakts erfolgt ist. " 

Begründung 

Nach dem geltenden § 3 Fördergebietsgesetz 
können für Gebäude des Privatvermögens Son

-

derabschreibungen nur in Anspruch genommen 
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werden, wenn das Gebäude hergestellt oder bis 
zum Ende des Jahres seiner Fertigstellung ange-
schafft wird, d. h. neu ist. Wird ein gebrauchtes 
Gebäude des Privatvermögens angeschafft und 
nach der Anschaffung modernisiert und instand

-

gesetzt, können ebenfalls Sonderabschreibungen 
für die nachträglichen Herstellungskosten vorge-
nommen werden. 

Wird ein gebrauchtes Gebäude jedoch von Anle-
gern im Bauherrenmodell erworben und moderni-
siert, die sich aufgrund eines von den Projektan-
bietern vorformulierten Vertragswerks beteiligen 
und bei den damit zusammenhängenden Rechts-
geschäften durch die Projektanbieter vertreten 
lassen, so sind die Anleger nach der neueren 
BFH-Rechtsprechung regelmäßig nicht als Bau-
herren, sondern als Erwerber des Grundstücks zu 
beurteilen. Alle in diesem Zusammenhang an  die 
Anbieterseite geleisteten Zahlungen, die auf den 
Erwerb des Grundstücks mit dem sanierten 
Gebäude gerichtet sind, stellen deshalb Anschaf-
fungskosten dar. Für diese kommen keine Son-
derabschreibungen in Be tracht, weil ein Erwerb 
des Gebäudes im Jahr der Fertigstellung nicht 
vorliegt. 

Die Sonderabschreibungen sollen deshalb bei 
Anschaffung eines unbeweglichen Wirtschafts-
guts des Privatvermögens auf nachträgliche Her-
stellungsarbeiten ausgedehnt werden, soweit sie 
nach dem rechtswirksamen Abschluß eines obli-
gatorischen Erwerbsvertrags oder eines gleich-
stehenden Rechtsakts durchgeführt worden sind 
und die Aufwendungen zu Anschaffungskosten 
geführt haben. Durch diese Ausdehnung werden 
die Vorteile des § 4 Abs. 1 und 2 auch für Anleger 
in Erwerbermodellen eröffnet und die dringend 
notwendige Modernisierung der Bausubstanz in 
den jungen Ländern gefördert. Es kann zwar im 
Einzelfall nicht ausgeschlossen werden, daß die 
Neuregelung zu einer Verteuerung von Immobi-
lien und Mieten durch aufwendige Generalreno-
vierungen und -modernisierungen sowie zu Kün-
digungen von Wohnraum beitragen kann. Im 
Hinblick auf die große Zahl modernisierungsbe-
dürftiger Gebäude in den jungen Ländern und aus 
städtebaulichen Gründen muß diese Möglichkeit 
jedoch in Kauf genommen werden, um das für die 
Sanierung erforderliche p rivate Kapital zu mobi-
lisieren. 

Bei den Änderungen des § 4 Abs. 1 Fördergebiets-
gesetz handelt es sich urn Folgeänderungen aus 
der Änderung des § 3 Satz 2 Fördergebietsge-
setz. 

§ 8 Abs. 1 letzter Satz regelt die erstmalige 
Anwendung der Begünstigung. 

Mögliche Steuermindereinnahmen in den Jahren 
1993 bis 1996 werden durch zu erwartende Steu-
ermehreinnahmen aufgrund von Investitionsim-
pulsen gemindert. 

34. Zu Artikel 4 Nr. 3 

In Artikel 4 Nr. 3 ist in § 8 Abs. 1 der Satz 2 zu 
streichen. 

Begründung 

Bereits jetzt ist absehbar, daß der Aufholprozeß 
der betrieblichen und p rivaten Investitionstätig-
keit in den jungen Ländern bis Ende 1994 nicht 
abgeschlossen sein wird. Die Begünstigungen 
von Investitionen nach den §§ 1 bis 5 Förderge-
bietsgesetz im Beitrittsgebiet sollen daher auch 
für Investitionen im Privatvermögen um zwei 
Jahre verlängert werden. Mögliche Steueraus-
fälle in den Jahren 1995 und 1996 werden durch 
zu erwartende Steuermehreinnahmen aufgrund 
von Investitionsimpulsen gemindert. 

35. Zu Artikel 6 Nr. 1 

In Artikel 6 wird die Nummer 1 gestrichen. 

Begründung 

Nach § 8 Abs. 1 Nr. 7 AStG in seiner gegenwärti-
gen Fassung ist die Tätigkeit ausländischer Finan-
zierungsgesellschaften in Niedrigsteuerländern, 
die von Inländern beherrscht werden, u. a. steu-
erunschädlich, wenn im Ausland aufgenommenes 
Kapital auf Dauer in das Ausland vergeben 
wird. 

Nach der geplanten Neufassung der Vorschrift 
soll nun auch die Zuführung von Kapital aus 
Niedrigsteuerländern in das Inland unschädlich 
sein. Des weiteren soll die kurzfristige Kapitalver-
gabe in Zukunft ebenfalls unschädlich sein. Die 
Änderung wird wesentlich damit begründet, daß 
schon durch § 8a KStGE die Gewinnverlagerung 
durch Zuführung zu hohen Fremdkapitals verhin-
dert werde. Die Einführung des § 8a KStG allein 
stellt jedoch kein geeignetes Mittel dar, der 
Finanzierungstätigkeit in Niedrigsteuerländern 
Einhalt zu gebieten. Vielmehr ist damit zu rech-
nen, daß das Abstellen auf § 8 a KStG als Korrektiv 
neue Freiräume für Finanzierungsgesellschaften 
in niedrig besteuernden Ländern schafft. Soweit 
erkennbar ist, hat § 8 Abs. 1 Nr. 7 AStG a. F. den 
Zugang inländischer Gesellschaften zu ausländi-
schen Kapitalmärkten nicht erschwert. Für eine 
Änderung besteht deshalb keine Notwendig-
keit. 

36. Zu Artikel 7 Nr. 1 und 2 

Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) In der Nummer 1 wird § 8c Abs. 1 wie folgt 
gefaßt: 

„ (1) Als Wirtschaftsjahr im Sinne des § 4 a 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes können Betriebe 
mit 

1. einem Futterbauanteil von 80 vom Hundert 
und mehr der Fläche der landwirtschaftli- 
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chen Nutzung den Zeitraum vom 1. Mai bis 
30. April, 

2. reiner Forstwirtschaft den Zeitraum vom 
1. Oktober bis 30. September, 

3. reinem Weinbau den Zeitraum vom 1. Sep-
tember bis 31. August 

bestimmen. Ein Betrieb der in Satz 1 bezeich-
neten Art liegt auch vor, wenn daneben in 
geringem Umfang noch eine andere l and- und 
forstwirtschaftliche Nutzung vorhanden ist. 
Soweit die Oberfinanzdirektionen vor dem 
1. Januar 1955 ein anderes als die in § 4 a Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes oder in Satz 1 bezeichneten 
Wirtschaftsjahre festgesetzt haben, kann die-
ser andere Zeitraum als Wirtschaftsjahr be-
stimmt werden; dies gilt nicht für den Wein-
bau." 

b) In der Nummer 2 wird in § 84 Abs. 2 Satz 1 die 
Angabe „§ 8c Abs. 1 Satz 2" durch die Angabe 
„§ 8c Abs. 1 Nr. 3" ersetzt. 

Begründung 

Zu Buchstabe a 

Durch die Änderung wird nicht nur Betrieben mit 
reinem Weinbau die Möglichkeit gegeben, zwi-
schen dem Regelwirtschaftsjahr (1. Juli bis 
30. Juni), dem Kalenderjahr und dem Weinwirt-
schaftsjahr (1. September bis 31. August) zu wäh-
len. Dieses Wahlrecht zwischen drei Wirtschafts-
jahren sollte auch für die anderen in § 8c Abs. 1 
EStDV genannten Betriebe gelten. Nach der bis-
herigen Rechtslage ist bei Futterbaubetrieben, 
deren Futterbauanteil in verschiedenen Wirt-
schaftsjahren die Grenze von 80 v. H. über- oder 
unterschreitet, das Wirtschaftsjahr zwingend um-
zustellen. Die damit verbundenen Schwierigkei-
ten würden vermieden, wenn diese Bet riebe das 
Regelwirtschaftsjahr (1. Juli bis 30. Juni) als Wirt

-schaftsjahr bestimmen dürften. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung. 

37. Zu Artikel 11 Nr. 1 Buchstabe b, Nr. 2 und 3 
Buchstabe b 

In Artikel 11 werden die Nummer 1 Buchstabe b, 
Nummern 2 und 3 Buchstabe b gestrichen. 

Begründung 

Durch diesen Vorschlag werden die im Gesetzent-
wurf vorgesehenen Steuersenkungen bei der Erb-
schaftsteuer gestrichen. 

Der Bundesrat verkennt nicht, daß Betriebsver-
mögen weniger fungibel sein kann als anderes 
Vermögen und es einer erhöhten Sozialverpflich-
tung (Erhaltung von Arbeitsplätzen) und einem 
höheren Risiko unterliegt. Dem ist aber bereits 
durch die gesetzlich vorgesehene Übernahme der 
Steuerbilanzwerte für die Ermittlung des Be

-

triebsvermögens sowie die Möglichkeit der zins-
losen Stundung der Erbschaftsteuer auf die Dauer 
von sieben Jahren zur Erhaltung des Betriebs 
Rechnung ge tragen worden. Die in Artikel 11 
Nr. 2 des Gesetzentwurfs vorgesehenen Befreiun-
gen wären verfassungsrechtlich bedenklich, weil 
sie nicht systemkonform sind und gegenüber 
anderem Vermögen eine zu ungleiche Besteue-
rung bewirken. Da die in der Gesetzesbegrün-
dung genannten Be träge der voraussichtlichen 
Mindereinnahmen wesentlich zu gering ge-
schätzt sind, ist die Regelung im Hinblick auf die 
derzeitige schwierige Haushaltssituation der Län-
der auch aus Haushaltsgründen nicht vertret-
bar. 

Die mangelnde Systemkonformität und die 
ungleiche Besteuerung ergeben sich aus mehre-
ren Gründen. Die unter Haushaltsgesichtspunk-
ten notwendige Beschränkung auf Erwerbe von 
Todes wegen kann bei der Höhe der im Gesetz-
entwurf vorgesehenen Begünstigung dazu füh-
ren, daß im Interesse der Erhaltung des Bet riebs 
sinnvolle Betriebsübertragungen in vorwegge-
nommener Erbfolge verhindert werden. Gegen-
über anderem Vermögen wird die starke 
Ungleichbehandlung besonders deutlich im Ver-
hältnis zu gleich großen Familienunternehmen in 
der Rechtsform der Kapitalgesellschaft. Es 
erscheint auch nicht gerechtfertigt, den Erwerb 
eines Unternehmens, das möglicherweise kurze 
Zeit später veräußert wird, ganz oder zu einem 
wesentlichen Teil von der Erbschaftsteuer freizu-
stellen, während der Erwerber gleich hohen 
anderen Vermögens in der gesetzlich vorgesehe-
nen Höhe steuerlich belastet wird. Das gilt auch 
deshalb, weil erhebliche Gestaltungsmöglichkei-
ten für die Einbeziehung von Vermögenswerten 
in das Betriebsvermögen bestehen. Hinzu kommt, 
daß der Umfang der Begünstigung infolge der 
progressiv ansteigenden Steuerbelastung mit der 
Höhe des Betriebsvermögens überproportional 
ansteigt. 

Bei den vorgeschlagenen Streichungen der Num-
mer 1 Buchstabe b und Nummer 3 Buchstabe b 
handelt es sich nur um Folgeänderungen aus der 
Streichung der Nummer 2. 

Durch den Vorschlag werden Steuerausfälle ver-
mieden, die nach Angaben im Gesetzentwurf 
400 Mio. DM, vermutlich aber erheblich mehr, 
betragen. 

38. Zu Artikel 11 Nr. 2 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob anstelle eines 
Bewertungsabschlags ein einheitlicher Freibe-
trag von 1 Mio. DM vorgesehen werden kann. 

Begründung 

Die Freibetragsregelung soll als Mittelstands-
komponente auch einen gewissen Ausgleich für 
die Senkung der Körperschaftsteuersätze und des 
Einkommensteuersatzes für gewerbliche Ein- 
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künfte bieten. Diesem Ziel wird ein höherer 
einheitlicher Freibetrag ohne Bewertungsab-
schlag für den Freibetrag übersteigendes Be-
triebsvermögen besser gerecht. 

39. Zu Artikel 11 Nr. 2 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren ferner zu prüfen, ob die Freibe-
tragsregelung auf Fälle des Betriebserwerbs unter 
Lebenden ausgedehnt werden kann. 

Begründung 

Die Beschränkung der Freibetragsregelung auf 
Erwerbe von Todes wegen behindert durchaus 
sinnvolle Unternehmensnachfolgen zu Lebzeiten. 
Daher erscheint eine Ausdehnung der Regelung 
auf Fälle des unentgeltlichen Betriebsübergangs 
unter Lebenden wirtschaftlich dringend geboten. 
Die Gefahr der mehrfachen Inanspruchnahme des 
Freibetrages bei sukzessiver Betriebsnachfolge 
relativiert sich angesichts der Zusammenrech-
nung aller Zuwendungen innerhalb eines Zeit-
raums von zehn Jahren. 

40. Zu Artikel 13 

In Artikel 13 ist in § 6 Abs. 2 die Angabe „46 vom 
Hundert " durch die Angabe ,,35 vom Hundert" zu 
ersetzen. 

Begründung 

Nach der Begründung zu dem Gesetzentwurf soll 
die zweite Stufe der Unternehmenssteuerreform 
ausgewogen und aufkommensneutral gestaltet 
werden. Dies trifft jedoch für die Gemeinden nicht 
zu. Zwar partizipieren sie an  den Mehreinnahmen 
aufgrund der Rückführung der Abschreibungs-
möglichkeiten. Diese Mehreinnahmen werden 
jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt (1996) 
voll wirksam, wogegen die vorgesehene Kompen-
sationsmaßnahme „Anhebung der Gewerbesteu-
erumlage von 28 Prozentpunkten auf 46 Punkte" 
die Gemeinden schon ab 1994 voll belastet. So 
ergeben sich nach der Übersicht über die finanzi-
ellen Auswirkungen der Unternehmensbesteue-
rung insgesamt im Jahr 1995 nur für die Gemein-
den Mindereinnahmen (rund 300 Mio. DM), 
wogegen Bund und Länder sogar ein „Plus" 
erzielen. Deshalb wird eine Anhebung der 
Gewerbesteuerumlage von 28 Prozentpunkten 
auf nur 35 Prozentpunkte für angemessen und 
vertretbar gehalten. 

41. Nach Artikel 13 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge

-

bungsverfahren zu prüfen, wie die für Großanle

-

ger durch indirekte Vermögensanlage in sog. 

Spezial-Fonds möglichen ungerechtfertigten 
Steuervorteile noch in diesem Gesetzgebungsver-
fahren beseitigt werden können (Änderung der 
§§ 39 und 41 KAGG). 

Begründung 

Bedeutende Unternehmen nutzen ihre Liquidität 
zunehmend zur Anlage in Wertpapiersonderver-
mögen nach dem Gesetz über Kapitalanlagege-
sellschaften (KAGG). Vielfach werden Invest-
mentgesellschaften von diesen Firmen beauf-
tragt, maßgeschneiderte Spezial-Fonds nur für sie 
als einzige Anleger oder für sie und ihre konzern-
zugehörigen Unternehmen aufzulegen. Die An-
lage in den einzelnen Fonds erreichte gelegent-
lich Beträge in dreistelliger Millionenhöhe. 

Obwohl mit dem KAGG das Ziel verfolgt wird, 
dem kleinen und mittleren Anleger eine risikoge-
streute und fachkundig verwaltete Anlagemög-
lichkeit zu bieten (§ 1 KAGG: Anlage für gemein-
schaftliche Rechnung der Anleger), schließt das 
KAGG die Auflegung derartiger Individual

-

Fonds, für die ein öffentlicher Vertrieb der Anteile 
nicht stattfindet, nicht aus. Für den betrieblichen 
Großanleger ergibt sich hierbei eine gegenüber 
der Direktanlage günstigere Besteuerung. Diese 
besteht darin, daß realisierte Kursgewinne in 
einem Wertpapiersondervermögen — auch bei 
dem betrieblichen Anleger — nicht der Besteue-
rung unterliegen, solange diese Gewinne nicht 
ausgeschüttet werden. Es können insoweit — im 
Gegensatz zur Direktanlage — über Jahre hinaus 
erhebliche unversteuerte stille Rese rven gebildet 
werden, die ggf. später unter steuerlich besonders 
günstigen Konstellationen aufgelöst werden kön-
nen. Bei einigen Individual-Fonds erreichen die 
durch Kursgewinne entstandenen unversteuerten 
stillen Reserven in wenigen Jahren eine zweistel-
lige Millionenhöhe. 

Die insoweit unterschiedliche steuerliche Be-
handlung des betrieblichen Direktanlegers und 
des Großanlegers in Wertpapiersondervermögen 
widerspricht dem Grundgedanken, der mit der 
Einführung des KAGG verfolgt wurde, daß näm-
lich bei der Anlage in Wertpapiersondervermö-
gen diese Anleger steuerlich nicht schlechter-, 
aber auch nicht bessergestellt sein sollen als die 
Direktanleger. Außerdem ist der kleine und mitt-
lere Anleger, der die Mindestanlage für einen 
Individual-Fonds von 0,5 Mio. DM nicht aufzu-
bringen und keinen Einfluß auf das Anlage- und 
Ausschüttungsverhalten der Investmentgesell-
schaften auszuüben vermag, gegenüber dem 
Großanleger benachteiligt. 

Es ist daher notwendig, die sich für den Großan-
leger in Wertpapiersondervermögen ergebenden 
ungerechtfertigten steuerlichen Vorteile und die 
dadurch verursachten erheblichen Steuerminde-
reinnahmen durch entsprechende Gesetzesände-
rungen umgehend zu beseitigen. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 

Zu Nummer I (Zum Gesetzentwurf allgemein) 

Nach Auffassung der Bundesregierung trägt der Ent-
wurf des Standortsicherungsgesetzes den vom Bun-
desrat gestellten allgemeinen Anforderungen bereits 
umfassend Rechnung. Obwohl grundsätzlich eine 
Entlastung der Wirtschaft angestrebt wird, sind die 
Vorschläge der Bundesregierung zur zweiten Stufe 
der Unternehmensteuerreform aufkommensneutral 
ausgestaltet. Sie berücksichtigen damit das Gebot 
einer gerechten Lastenverteilung und entsprechen 
deshalb sowohl den wirtschaftlichen Notwendigkei-
ten als auch den finanziellen Möglichkeiten in der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Die Bundesregierung gibt mit dem Entwurf des St and-
ortsicherungsgesetzes im Rahmen ihres derzeit engen 
finanziellen Handlungsspielraums eine deutliche 
Antwort auf den zunehmenden internationalen Wett-
bewerb der Volkswirtschaften, vor allem auf die 
Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes. 
Zentrales Ziel ist und bleibt eine allgemeine Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wi rtschaft 
und damit des Wachstums in Deutschl and. Auf diese 
Weise werden wettbewerbsfähige Arbeitsplätze für 
die Zukunft gesichert, neue geschaffen sowie eine 
befriedigende Einkommensentwicklung auch der 
Arbeitnehmer ermöglicht. 

Im Mittelpunkt der Reform steht die Senkung der 
Ertragsteuersätze. Denn eine deutlich niedrigere 
Grenzsteuerbelastung der Gewinne macht den deut-
schen Standort für in- und ausländische Investoren 
attraktiver als bisher. Diese strukturelle Verbesserung 
wird jedoch von den Unternehmen selbst finanziert 
durch eine maßvolle Einschränkung der Abschrei-
bungen sowie durch den Abbau von Steuervergünsti-
gungen. 

Gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen 
sind deutliche Entlastungen durch eine investitionser

-

leichternde Ansparabschreibung und steuersparende 
Verbesserungen bei der Erbschaftsteuer vorgesehen. 
Insofern sind die vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
Standortsicherung nicht nur zwischen Unternehmen 
und Haushalten, sondern auch innerhalb des Unter-
nehmenssektors ausgewogen. 

Zu Nummer 2 (Artikel 4 Nr. 3 — § 8 Abs. 4 FördG) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. Sie 
weist vorsorglich darauf hin, daß die vom Bundesrat 
vorgeschlagene Regelung voraussichtlich der Geneh-
migung durch die EG-Kommission bedarf. Außerdem 
müssen Fragen der Gegenfinanzierung und mögli-
cher Berufungsfälle bei anderen Förderinstrumenten, 
z. B. im bisherigen Zonenrandgebiet, in die Prüfung 
einbezogen werden. 

Preisauswirkungen 

Die von der Bundesregierung befürworteten Empfeh-
lungen berühren die im Gesetzentwurf dargelegten 
Preisauswirkungen nicht. 

Zu den Empfehlungen und Prüfbitten der 
Ausschüsse des Bundesrates 

Die Bundesregierung ist bereit, zu den einzelnen 
Empfehlungen und Prüfbitten der Ausschüsse des 
Bundesrates im weiteren Beratungsgang des Gesetz-
entwurfs Stellung zu nehmen. Zu den bereits vorlie-
genden Ergebnissen wird im einzelnen auf die Anlage 
verwiesen. 
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Anlage zur Gegenäußerung der Bundesregierung 

Zu den Empfehlungen und Prüfbitten der Ausschüsse des Bundesrates 

Zu Nummer I (Artikel 1 Nr. 1, 7 und 8; Artikel 2 
Nr. 5, 6 und 20; Artikel 14 und 15 
— § 2 Abs. 6, §§ 32c und 34c Abs. 1 
EStG; §§ 23, 26 und 54 Abs. 11 und 
11a KStG; § 40 Abs. 4, § 43 Abs. 9, 
§ 43b Nr. 4 und § 50 Abs. 5 KAGG 
und § 19 Abs. 1 und § 20a 
AuslInvestmG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung nicht 
zu. 

Die Tarifbegrenzung durch den vorgesehenen § 32 c 
EStG stellt für gewerbliche Einkünfte ein notwendi-
ges Gegengewicht zur Sonderbelastung dieser Ein-
künfte mit Gewerbesteuer dar. Da ein Abbau der 
Gewerbesteuer zur Zeit politisch nicht durchsetzbar 
ist, wird mit der Tarifbegrenzung durch Abzug eines 
Entlastungsbetrags die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit der Gewerbetreibenden gestärkt. Verfas-
sungsrechtlich ist die zusätzliche Belastung der 
gewerblichen Wirtschaft mit Gewerbesteuer auch 
unter Berücksichtigung ihrer Abzugsfähigkeit bei der 
Gewinnermittlung ein vernünftiger und sachgerech-
ter Differenzierungsgrund im Vergleich zu anderen 
Einkunftsarten, um die Tarifbegrenzung zu rechtferti-
gen. 

Die Neuregelung schafft keinen Sondertarif. Der gel-
tende Einkommensteuertarif (§ 32a EStG) bleibt 
unverändert. Nach diesem einheitlichen Tarif ist 
— wie bisher — die Einkommensteuer für das gesamte 
zu versteuernde Einkommen zu ermitteln. Erst in 
einem weiteren Schritt wird ein Entlastungsbetrag für 
gewerbliche Einkünfte abgezogen. Das Konzept des 
geltenden Einkommensbegriffs wird durch diesen wie 
eine Steuerermäßigung wirkenden Entlastungsbetrag 
nicht aufgehoben. 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene geringfügige 
Tarifsenkung bei der Körperschaftsteuer bleibt weit 
hinter dem zurück, was im europäischen Ausland 
mittlerweile im Tarifbereich geschehen ist. Eine 
Beschränkung der Tarifsenkung auf die Körperschaft-
steuer führt außerdem zu einem Ungleichgewicht bei 
der Einkommensbesteuerung zwischen Kapitalge-
sellschaften auf der einen und Einzelunternehmen 
sowie Personengesellschaften auf der anderen 
Seite. 

Die Empfehlung der Mehrheit im Finanzausschuß des 
Bundesrates, die eine Senkung des Einkommensteu-
ertarifs für gewerbliche Einkünfte ablehnt, würde die 
Rechtsformneutralität des Steuerrechts verletzen. Per-
sonenunternehmen sind die für den Mittelstand typi-
sche Rechtsform unserer Wi rtschaft. Das Prinzip der 
persönlichen Haftung und Verantwortung, das die 
Personenunternehmen auszeichnet, ist ein wesentli

-

ches Element unserer sozialen Marktwirtschaft. Ein 
Verzicht auf die vorgesehene Tarifbegrenzung für 
gewerbliche Einkünfte hätte zur Folge, daß den mit-
telständischen Unternehmen in der Rechtsform der 
Personengesellschaft durch die vorgesehenen Maß-
nahmen zur Gegenfinanzierung Mittel zur Stärkung 
ihrer Eigenkapitalausstattung entzogen würden. 

Zu Nummer 2 (Artikel 1 Nr. 1 a — neu — und 12 
Buchstabe a 1 — neu — § 4 Abs. 5 
und § 52 Abs. 5 EStG 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung nicht 
zu. 

Der Vorschlag zielt darauf ab, betrieblich veranlaßte 
Aufwendungen für PKW auf einen bestimmten DM

-

Betrag zu begrenzen. Hierfür enthält § 4 Abs. 5 Nr. 7 
EStG bereits eine ausreichende Regelung. Danach 
kommt es darauf an, ob die Aufwendungen angemes-
sen sind. Die Angemessenheit bet rieblich veranlaßter 
Aufwendungen läßt sich aber nicht auf einen 
bestimmten DM-Betrag begrenzen, sondern hängt 
von den Verhältnissen des jeweiligen Unternehmens 
ab. 

Im übrigen läßt sich eine Höchstgrenze für die berück-
sichtigungsfähigen Anschaffungskosten eines PKW 
leicht durch die Miete eines entsprechenden Fahr-
zeugs umgehen. Eine Abzugsbegrenzung für Mie-
taufwendungen, soweit sie anteilig auf einen 80 000 
DM übersteigenden Preis des Fahrzeugs entfallen, ist 
nicht möglich, weil der Mieter nicht erkennen kann, 
ob der Vermieter für das vermietete Fahrzeug mehr 
als 80 000 DM aufgewandt hat. 

Zu Nummer 3 (Artikel 1 Nr. 2 — § 4a Abs. 1 EStG) 

Die Bundesregierung wird die Empfehlung prüfen. 

Zu Nummern 4 bis 7 (Artikel 1 Nr. 4 Buchstabe a —
§ 7 Abs. 2 EStG) 

Die Bundesregierung wird im Laufe des weiteren 
Gesetzgebungsverfahrens prüfen, ob die Senkung der 
degressiven Abschreibungen für bewegliche Wi rt

-schaftsgüter durch andere Gegenfinanzierungsmaß-
nahmen ersetzt werden kann. 
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Zu Nummer 8 (Artikel 1 Nr. 4 Buchstabe b — § 7 
Abs. 4 und 5 EStG) 

Die Bundesregierung wird im Laufe des weiteren 
Gesetzgebungsverfahrens prüfen, ob die Absetzungs-
dauer bei den linearen und degressiven Abschreibun-
gen der verschiedenen Gebäudearten vereinheitlicht 
werden kann. 

Zu Nummern 9 bis 12 (Artikel 1 Nr. 5 Buchstabe b 
— § 7 g Abs. 3 bis 5 EStG) 

Die Bundesregierung wird die Empfehlungen prü-
fen.  

Eine betragsmäßige Höchstgrenze für die Rücklage ist 
bereits mittelbar im Gesetz enthalten (§ 7 g Abs. 2 
Abs. 1 EStG), denn nur kleine und mittlere Betriebe 
mit ihrem begrenzten Investitionsvolumen können die 
Regelung in Anspruch nehmen. Dies muß genügen, 
wenn den Unternehmen der erforderliche Investi-
tionsrahmen erhalten werden soll. Der Gewinnzu-
schlag gleicht etwaige Steuerstundungseffekte aus. 
Für Unternehmen, die nicht investieren wollen, ist es 
günstiger, den Gewinn gleich zu versteuern und auf 
dem Kapitalmarkt anzulegen, als unter Inkaufnahme 
eines Gewinnzuschlages zunächst eine steuerfreie 
Ansparrücklage zu bilden. 

Überlegungen, die Vergünstigung erst ab dem Jahr 
des Investitionsbeginns zu gewähren, würden dem 
von der Bundesregierung mit der Zulassung einer 
Ansparabschreibung verfolgten Ziel widersprechen. 
Bei beweglichen Wirtschaftsgütern beginnt die Inve-
stition regelmäßig mit der Bestellung. Mit Hilfe der 
durch die vorgesehene Ansparabschreibung erreich-
baren Steuerstundung soll es den be troffenen Unter-
nehmen aber ermöglicht werden, eigene Mittel 
bereits vor Beginn der Investition anzusparen, um 
ihnen die Finanzierung der geplanten Investition zu 
erleichtern. 

Die Bundesregierung hält den vorgeschlagenen 
Ansparzeitraum grundsätzlich für ausreichend. Sie ist 
allerdings bereit zu prüfen, ob zur Erreichung der 
gewünschten Investitionserleichterungen eine Ver-
längerung des Ansparzeitraums notwendig und sinn-
voll ist. 

Zu Nummer 13 (Artikel 1 vor Nummer 6 und 
Artikel 2 vor Nummer 4 — § 10 b 
Abs. 1 Nr. 3 EStG und § 9 Nr. 3 
Buchstabe a KStG) 

Die Bundesregierung wird die Frage prüfen. Sie weist 
jedoch darauf hin, daß dieser Vorschlag nicht im 
Zusammenhang mit der Zielsetzung des Gesetzent-
wurfs steht, die Rahmenbedingungen für Unterneh-
men am Wirtschaftsstandort Deutschl and zu verbes-
sern. 

Zu Nummern 14 bis 16 (Artikel 1 Nr. 6 und 
Artikel 2 Nr. 2 — § 10 d 
EStG und § 8 KStG) 

Die Bundesregierung wird die Empfehlungen prü-
fen. 

Die Bundesregierung hält es aus Gleichbehandlungs-
gründen allerdings grundsätzlich für wünschenswert, 
die für juristische Personen vorgesehene Wahlmög-
lichkeit beim Verlustrücktrag auf natürliche Personen 
auszudehnen. Sie hält eine Schlechterstellung der 
Personenunternehmen aus Gründen der Rechtsform-
neutralität nicht für vertretbar. Aus Vereinfachungs-
gründen ist eine Gleichbehandlung der Kapitalgesell-
schaften mit den Personengesellschaften geboten. Die 
Bundesregierung ist allerdings bereit zu prüfen, 
inwieweit die Möglichkeit einer Begrenzung des 
Verlustrücktrags auf Antrag auch der Höhe nach mit 
dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung vereinbar 
ist. 

Zu Nummer 17 (Artikel 1 nach Nummer 6 — § 14 a 
EStG) 

Die Bundesregierung wird die Frage prüfen. 

Sie hält die Zielsetzung des Bundesratsantrags für 
zutreffend. 

Zu Nummer 18 (Artikel 1 Nr. 7 — § 32c EStG) 

Die Bundesregierung hat die Frage geprüft. 

Der Vorschlag ist mit den derzeitigen finanziellen 
Möglichkeiten in der Bundesrepublik Deutschland 
nicht vereinbar. 

Zu Nummer 19 (Artikel 1 Nr. 7 — § 32c EStG) 

Die Bundesregierung hat die Frage geprüft. 

Bei einer Beschränkung der Entlastung auf nicht 
entnommene Gewinne würden die von § 10a EStG 
bekannten verwaltungstechnischen Probleme der 
Ermittlung des nicht entnommenen Gewinns auftre-
ten. Es würde zudem die Gefahr steuersparender 
Gestaltungen (Einlage kurz vor dem Bilanzstichtag/ 
Entnahme kurz nach dem Bilanzstichtag) bestehen. 

Die Bundesregierung ist entgegen der Auffassung des 
Wirtschaftsausschusses des Bundesrates nicht der 
Ansicht, daß die in § 32c EStG vorgesehene Begren-
zung des Einkommensteuersatzes für gewerbliche 
Gewinne über die Senkung des Körperschaftsteuer-
thesaurierungssatzes hinausgeht. Es war bislang 
unbestritten, daß der Einkommensteuer-Höchstsatz 
und der Thesaurierungssatz der Körperschaftsteuer 
auf einem einheitlichen Niveau liegen sollten. A llen-
falls eine geringfügige Spreizung, wie sie mit dem 
Einkommensteuertarif 1990 eingeführt wurde, er-
scheint akzeptabel. Eine Begünstigung des einbehal-
tenen Gewinnes schränkt die Gewinnverwendungs-
freiheit der Unternehmen ein und ist nach überein-
stimmender Auffassung aller Sachverständigen abzu- 
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lehnen (vgl. z. B. Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jah-
resgutachten 1989/90, Nummern 336 ff.). 

Entgegen der Auffassung des Wi rtschaftsausschusses 
des Bundesrates wäre es auch nicht möglich, auf 
Bindungsfristen und Nachversteuerungsmöglichkei-
ten zu verzichten, ohne daß es zu einer erheblichen 
Komplizierung des Steuerrechts und damit zu einer 
Erschwerung der Administrierbarkeit käme. 

Zu Nummer 20 (Artikel 1 Nr. 9 — § 36 Abs. 2 Nr. 3 
EStG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung zu. 

Ergänzend wird vorgeschlagen, § 36b Abs. 1 Satz 2 
EStG wie folgt zu fassen: 

„ § 36 Abs. 2 Nr. 3 Satz 1, 3 und 4 Buchstaben a und e ist 
entsprechend anzuwenden." 

Zu Nummern 21 bis 23 (Artikel 1 Nr. 11 a — neu — 
und 12 Buchstabe g1 
— neu — und Artikel 7 
Nr. 1 a — neu — § 51 Abs. 1 
Nr. 2 Buchstabe w und § 52 
Abs. 19 Satz 3 Nr. 3 
Buchstabe b EStG und § 82f 
Abs. 5 EStDV) 

Die Bundesregierung wird die Fragen prüfen. 

Die Anträge unterstreichen die Notwendigkeit ei-
nes Standortsicherungsgesetzes zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen am Wirtschaftsstandort 
Deutschland. Sie zielen darauf ab, die Gefahr einer 
Ausflaggung der Seeschiffahrt zu vermeiden. Mit dem 
Entwurf eines Standortsicherungsgesetzes sollen die 
Rahmenbedingungen für alle Unternehmen am Wirt

-schaftsstandort Deutschland verbessert werden, um 
drohenden Standortverlagerungen auf diese Weise 
entgegenzuwirken. 

Wegen der besonderen Probleme der See- und Luft-
schiffahrt ist die Bundesregierung bereit, eine Verlän-
gerung der Sonderabschreibungsmöglichkeiten zu 
prüfen. Eine Verlängerung der Übergangsregelung 
zu § 15a EStG lehnt die Bundesregierung ab. Sie hält 
die bisherige Übergangsregelung von 15 Jahren für 
ausreichend. Denn es kann nicht das Interesse sein, 
neue Verlustzuweisungsgesellschaften entstehen zu 
lassen. 

Zu Nummer 24 (Artikel 1 nach Nummern 11 und 12 
— § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe w 
und § 52 Abs. 19 Satz 3 Nr. 3 
Buchstabe b EStG) 

Die Bundesregierung hat die Frage geprüft. 

Steuerrechtliche Maßnahmen sind ihrer Auffassung 
nach grundsätzlich kein geeignetes Mittel, zur Ver-
besserung der Schiffssicherheit beizutragen. Aller-
dings sind die Ergebnisse einer vom Bundeskabinett 

eingesetzten ressortübergreifenden Arbeitsgruppe 
für Tankersicherheit abzuwarten. 

Zu Nummer 25 (Artikel 1 Nr. 12 — § 52 Abs. 19 
Satz 2 Nr. 3 i. V. m. § 52 Abs. 19 
Satz 3 Nr. 2 EStG) 

Die Bundesregierung wird die Frage prüfen. 

Sie weist jedoch darauf hin, daß eine Verlängerung 
der Übergangsregelung zu § 15a EStG für den sozia-
len Wohnungsbau ihrer Auffassung nach der Rege-
lung den Charakter einer Dauerausnahmeregelung 
verleihen würde und damit zu einer Subventionsvor-
schrift machen würde. 

Was die Überlegung angeht, die Übergangsregelung 
zu § 15a EStG nachträglich zu erweitern, so ist zu 
bedenken, daß es Sinn dieser Übergangsregelung 
sein sollte, unter Berücksichtigung angemessener 
Fristen für damals gegebene Sachverhaltsgestaltun-
gen auf die gewollte Einschränkung der Verlustbe-
rücksichtigung für beschränkt haftende Mitunterneh-
mer überzuleiten. Deshalb ist von Bedeutung, daß es 
bei Einführung des § 15a EStG eine Förderung des 
Wohnungsbaus nach § 88d des Zweiten Wohnungs-
baugesetzes überhaupt noch nicht gegeben hat. 

Zu Nummer 26 (Artikel 2 Nr. 1 und 20 
Buchstabe a; Artikel 3 Nr. 1 und 3 
und Artikel 9 Nr. 1 und 3 — § 5 
Abs. 1 Nr. 2 und § 54 Abs. 2 KStG; 
§ 3 Nr. 2 und § 36 Abs. 2 GewStG 
und § 3 Abs. 1 Nr. 2 und § 25 
Abs. 5 VStG) 

Die Bundesregierung wird die Frage prüfen. 

Zu Nummer 27 (Artikel 2 Nr. 1; Artikel 3 Nr. 1 und 
Artikel 9 Nr. 1 — § 5 Abs. 1 Nr. 18 
— neu —; § 3 Nr. 25 — neu — und 
§ 3 Abs. 1 Nr. 20 — neu — VStG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung zu. 

Zu Nummer 28 (Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe a — § 8a 
KStG) 

Die Bundesregierung wird die Frage prüfen. 

Zu Nummer 29 (Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe a — § 8a 
KStG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung nicht 
zu. 

Die Üblichkeit der Zinsen ist in der Pra xis schwer 
festzustellen. Deshalb wird der mit der vorgeschlage-
nen Änderung angestrebte Zweck nicht erreicht. 
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Zu Nummer 30 (Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe b und 
Nr. 9 — §§ 8b und 30 Abs. 2 Nr. 1 
KStG) 

Die Bundesregierung stimmt der . Empfehlung nicht zu. 

Die Umschreibung des Veräußerungsgewinns als Ein-
malausschüttung von Rücklagen ist nicht erschöp-
fend. Neben Rücklagen können im Veräußerungsge-
winn auch stille Reserven enthalten sein. In beiden 
Fällen ergibt sich bei der ausländischen Gesellschaft 
eine Steuerbelastung. Im Unterschied zur Rücklage 
aus versteuertem Gewinn tritt die Steuerbelastung bei 
stillen Reserven später ein. Es besteht somit lediglich 
ein Unterschied im Besteuerungszeitpunkt. 

Die Regelung ist daher sachlich geboten und ent-
spricht der Zielsetzung des Entwurfs eines Standortsi-
cherungsgesetzes, Deutschland auch für Holding-
Gesellschaften attraktiv zu machen. 

Zu Nummer 31 (Artikel 2 Nr. 4 — § 13 Abs. 4 KStG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung zu. 

Zu Nummer 32 (Artikel 4 vor Nummer 1 — neu — 
und Artikel 4 a — neu — § 1 Abs. 2 
FördG und § 1 Abs. 2 InvZulG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung zu. 

Zu Nummer 33 (Artikel 4 vor Nummer 1 — neu — 
und Nummern 1 und 3 — §§ 3, 4 
Abs. 1 und § 8 Abs. 1 FördG) 

Die Bundesregierung wird die Empfehlung prüfen. 

Die Ausdehnung der Sonderabschreibungen nach 
dem Fördergebietsgesetz auf Sanierungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen an Gebäuden im Rahmen von 
Erwerbergemeinschaften kann zur Erhaltung der Alt-
bausubstanz und zur Schaffung modernen Wohnbe-
dürfnissen entsprechender Wohnungen beitragen. 

Zu Nummer 34 (Artikel 4 Nr. 3 — § 8 Abs. 1 Satz 2 
FördG) 

Die Bundesregierung wird die Empfehlung prüfen. 

Zu Nummer 35 (Artikel 6 Nr. 1 — § 8 Abs. 1 Nr. 7 
AStG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung nicht zu. 

Die Neuregelung soll den Zugang inländischer 
Gesellschaften zu ausländischen Kapitalmärkten 
erleichtern. Dementsprechend sollen Erträge auslän-
discher Finanzierungsgesellschaften aus der Kapital-
aufnahme auf ausländischen Kapitalmärkten und die 
Vergabe ins Inland nicht mehr der Zugriffsbesteue

-

rung unterliegen. Bei unangemessener Gewinnverla-
gerung ins Ausland durch überhöhte Zins- und 
Kostenverrechnung können Gewinnberichtigungen 
gemäß § 1 AStG durchgeführt werden, so daß 
das Gewinnverlagerungspotential weiterhin einge-
schränkt bleibt. Soweit die ausländische Finanzie-
rungsgesellschaft Kapital an nahestehende Gesell-
schaften vergibt, die ausländisch beherrscht sind, 
wirkt außerdem § 8a KStG Mißbräuchen entgegen. 
Die konzerninterne Darlehensaufnahme bleibt wei-
terhin ausgeschlossen. 

Zu Nummer 36 (Artikel 7 Nr. 1 und 2 — § 8c Abs. 1 
und 2 und § 84 Abs. 2 EStDV) 

Die Bundesregierung wird die Empfehlung prüfen. 

Zu Nummer 37 (Artikel 11 Nr. 1 Buchstabe b, Nr. 2 
und 3 Buchstabe b — § 10 Abs. 6, 
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 a und § 37 Abs. 10 
ErbStG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung nicht 
zu. 

Um die Fortführung insbesondere kleiner und mittle-
rer Unternehmen durch die Erben zu erleichtern, ist 
eine Entlastung von der Erbschaftsteuer geboten. Die 
dadurch den Erben verbleibenden Mittel stehen für 
weitere Investitionen und den Erhalt von Arbeitsplät-
zen zur Verfügung. 

Die besondere Begünstigung des Betriebsvermögens 
und deren Beschränkung auf Erwerbe durch Erbanfall 
überschreitet nach Auffassung der Bundesregierung 
auch nicht den verfassungsrechtlich zulässigen 
Gestaltungsspielraum. 

Zu Nummern 38 und 39 (Artikel 11 Nr. 2 — § 13 
Abs. 1 Nr. 1 a ErbStG) 

Die Bundesregierung wird die Empfehlungen prüfen. 

Zu Nummer 40 (Artikel 13 — § 6 Abs. 2 GFRG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung nicht zu. 

Die Bundesregierung ist gleichwohl bereit zu prüfen, 
ob es möglich ist, die Höhe der Anhebung der Gewer-
besteuerumlage an den kassenmäßigen Auswirkun-
gen der Gegenfinanzierung zu orientieren. 

Zu Nummer 41 (Nach Artikel 13 — §§ 39 und 41 
KAGG) 

Die Bundesregierung wird die Frage im Rahmen der 
Diskussion alternativer Gegenfinanzierungsmöglich-
keiten prüfen (vgl. auch Stellungnahme zu Num-
mern 4 bis 7). 




